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L iebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich mir die verschiedenen B eiträge in diesem
Heft anschaue , dann erscheint mir der Pazifismu s wie-
der einmal wie ein bunter Flickenteppich . Die einzel-
nen Teile für sich b etrachtet, sind schon sp annend −
ein Teppich, der eine Funktion hat, auf dem sich z . B .
gut sitzen lässt und der auch no ch schön anzuschauen
ist, wird er erst durch die Zusammenfügung der vielen
Einzelteile .

An Einzelteilen haben wie die se s Mal einen B eitrag
von Wolfram Wette über den großen Pazifisten Albert
Einstein . D er wurde im letzten Jahr an vielen Orten
groß gefeiert, dass er aber auch − und vielleicht vor al-
lem − Pazifist war, wurde dabei meist nicht deutlich .
Und für manchen »Hardcore-Pazifisten« ist Einstein
vielleicht j a auch eine Zumutung, riet er do ch den
westlichen Regierungen zur militärischen Aufrü s-
tung gegen Hitler. Wette b eschreibt Einstein als einen
zwar lebenslang prinzipiellen Pazifisten, der seinen
Pazifismus aber nicht ab solut setzte . Vielleicht kön-
nen wir das, was manche dab ei als Zumutung empfin-
den mögen, als Herausforderung annehmen, um unse-
re Po sition in der j eweiligen Situation klarer und über-
zeugender formulieren zu können .

D er nächste Flicken im Pazifismu s-Teppich ist eine
D eb atte üb er die friedenspolitische H altung der neu-
en Links-Fraktion im Bundestag . Aus radikalp azifisti-
scher Sicht kritisiert René Schulz deren seiner Ansicht
nach zwiesp ältige Haltungen, teilweise mit bitterb ö-
ser Polemik. Einer der Kritisierten, der verteidigungs-
politische Sprecher Paul Schäfer, re agiert darauf und
wirbt für differenzierte B etrachtung.

D em Problemfeld der zivil-militärischen Zusam-
menarb eit widmen sich Ute und Ulrich Finckh mit ei-
nem umfassenden B eitrag . »E s ist nicht hinnehmb ar,
dass Militärs zerstören und sich darauf verlassen, dass
andere bereit stehen, anschließend die Verletzten zu
verbinden, die Trauernden zu trö sten und die
schlimmsten Schäden zu b eseitigen . « Aus diesem
Grund müssen Pazifisten klären, welche Formen der
Zusammenarbeit um der von Krieg und Militär betrof-
fenen Menschen richtig und angeme ssen ist, wo ab er
auch die Grenzen sind .

D amit konnte ich Sie zwar nur auf einige der »Fli-
cken« hinweisen, bin ab er üb erzeugt, die anderen ent-
decken Sie auch gerne alleine .

Stefan K. Ph ilipp
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as Einstein-Jahr 2 0 0 5 war dominiert durch
die Erinnerung an den großen Physiker.

1 )

Nur selten wurde das lebenslängliche politische
Engagement Einsteins für den Frieden themati-
siert.

2 )

D abei ist eine historiographische B e schäfti-
gung mit dieser Jahrhundertfigur ungemein loh-
nend . Kommt mit ihr do ch zugleich die Geschichte
der Friedensb ewegung in den Blick, zuminde st j e-
ne vom B eginn des Ersten Weltkrieges bis zu Ein-
steins Tod im Jahre 1 9 5 5 .

3 )

Einstein hat wahrschein-
lich die Hälfte seiner Energien in sein friedenspoli-
tische s Engagement investiert. Wenn sich der pro-
minente Physik-Nob elpreisträger des Jahre s 1 9 2 1
öffentlich äußerte , fand er weit üb er die Landes-
grenzen hinaus Gehör. In der deutschen wie in der
internationalen Friedensb ewegung wurde er als ei-
ne moralische Instanz und politische Leitfigur an-
gesehen . Er sprach für alle , die den Krieg hassten
und eine Welt de s Friedens b auen wollten .

Wer Einstein weiterdenken, seine Üb erzeugun-
gen für die Gegenwart und Zukunft durchschaub ar
und nutzb ar machen mö chte , der sollte die sen Pazi-
fisten zunächst einmal aus seiner Zeit heraus zu ver-
stehen versuchen . B ezüge zur Gegenwart ergeben
sich dann ganz von alleine .

4)

Einstein lebte weder
im Elfenb eintum der Wissenschaften no ch in fried-
lichen Zeiten, sondern im »Zeitalter der Extreme« ,
wie der britische Historiker Eric Hob sb awm for-
mulierte . Die se s Zeitalter sah zwei Weltkriege , Dik-
taturen, den Holocaust und die ersten Atomwaffen-
einsätze . Die politischen Üb erzeugungen Ein-

steins , auf deren Wandel und deren Brüche die Ti-
telfrage meines Vortrage s anspielt, kann nur vor
dem Hintergrund dieses Zeitalters der Extreme an-
gemessen verstanden werden .

»Militanter« Pazifist

In den Jahren der ersten deutschen Republik en-
gagierte sich Einstein für den Völkerbund und für
eine Politik der Verständigung .

5 )

Mehrfach nahm er
an Großkundgebungen der »Nie-wieder-Krieg ! «-
B ewegung teil . E s wird b erichtet: »O ssietzky fuhr
mit ihm im Auto umher, und man jub elte dem gro-
ßen Gelehrten und Friedensprediger zu . D as war in
den frühen zwanziger Jahren, nach der Nieder-
schlagung de s Kapp-Putsche s, ein hoffnungsvolle s
B erlin . «

6)

Seit 1 9 2 8 hielt Einstein die Kriegsdienstverwei-
gerung für das geeignetste Mittel der Kriegsverhin-
derung und trat daher b ei j eder sich bietenden Ge-
legenheit für diese Idee ein . D er deutsch-amerika-
nische Historiker Fritz Stern, ein B ewunderer Ein-
steins , b emerkt üb er sein Engagement in den 2 0er

Jahren kritisch : »In der auf Revanche versessenen
Zeit zwischen Versailles und Hitler wurde er zum
Vertreter eines militanten Pazifismus . Er glaubte so
sehr an Frieden und Toleranz, dass er die Kräfte , die
die sen Hoffnungen im Wege standen, nur teilweise
in Rechnung stellte . «

7)

Seine gemeinten Ratschläge
hätten gelegentlich »einer gewissen Wirklichkeits-
nähe« entb ehrt, weil er die Probleme der Welt »un-
historisch« angegangen sei und weil er mit der Rea-
lität zu wenig vertraut gewe sen sei . Einsteins Wirk-
lichkeit sei »meistens unpolitisch, von morali-
schem Verlangen geprägt« gewesen . Politik als
Kunst des Möglichen habe ihm nicht gelegen . Sein
Ideal sei »Politik als Geb ot der Vernunft und der Ge-
rechtigkeit« gewe sen .

8)

Wolfram Wette

Albert Einsteins Verantwortungs-
pazifismus im Zeitalter der Extreme
Einstein war immer ein prinzipieller Pazifist, aber kein absoluter

1 ) Vgl . Jürgen Renn (Hrsg . ) : Alb e rt E ins te in . Ingenieur de s Univer-
sums . E inste ins Leb e n und Werk im Ko ntext. B e rlin 2 0 0 5 , mit e i-
ne r B ibliograhie S . 2 3 8-2 4 2 , unte r de ren 1 6 6 Titeln sich nicht e in
einzige r b e finde t, d er Einste ins leb ensl ängliches p olitis che s E n-
gagement für d en Pazifis mus them atisiert.

2 ) Vgl . Fritz Ste rn : E ine Kraft in der Welt. D euts chland lehrte E ins te in
d as Fürchten . E ins am ging der Pazifis t s eine n Weg ins Exil . In : S o n-
de rhe ft »D ie Z e it« G es chichte , Nr. 2 , Ap ril 2 0 0 5 (Titel : M e is te r E in-
s te in) , S . 40-5 1 ; ders . : D as I de al de s E rke nne ns und die p olitis che
Le id ens chaft. Zum 5 0 . To de stag vo n Alb e rt E inste in . In : W & F. Wis-
s ens chaft und Frie d en, 3/2 0 0 5 , S . 7- 1 0 .

3) Alb e rt Eins te in : Üb er de n Frie d en . Welto rdnung o der Weltunter-
gang? Hrsg . vo n O tto N athan und H einz N o rde n . M it e ine m Vo r-
wo rt vo n B ertrand Rus s ell . B e rn/Frankfurt/M . 1 975 (e ngl . Origi-
nal ausgab e Lo ndo n 19 63 : E ins tein o n Pe ace .) Neu auflage : Alb ert
Einste in : Üb er de n Frie de n . Welto rdnung o der Weltuntergang?
M elz e r-Ve rl ag, N eu-Is e nburg 2 0 0 4 .

4) Vgl . de n B and : Alb e rt E ins te in . Frie den heute . Vis io nen und I de en .
Hrsg . v. Reine r B raun u . D avid Kriege r. Neu-Is enburg 2 0 0 5 , mit
Texte n vo n Wis s ens ch afts- und Frie dens-N ob elp reis träge rn s o-
wie Alte rnativen Nob elp re is trägern und p ro mine nten E ngagier-
ten für Frie de n und G e re chtigke it.
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5 ) Siehe die D okume nte in : N athan/No rden, E ins te in (wie Anm . 3) ,
3 . Kap itel : Internatio n ale Zus amme narb eit und Völkerbund
1 9 2 2- 1 9 2 7, S . 77- 1 0 8 .

6) Zit. nach D ie te r Ries e nb e rge r: G es chichte de r Frie de nsb ewegung
in D euts chl and . Vo n d en Anfänge n b is 19 33 , G ö ttingen 1 9 8 5 , S .
1 35 .

7) Fritz Ste rn : D er Traum vo m Frie d en und die Versu chung d er
M acht. B e rlin 1 9 8 8 , S . 1 3 .

8) Stern, Traum vo m Frie de n, S . 4 6 .
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Frühe Erkenntnis : Hitler bedeutet Krieg

In einem Punkt war Einstein allerdings realisti-
scher als die meisten anderen Pazifisten : In der B e-
urteilung der Frage nämlich, wie die Regierung Hit-
ler zu b eurteilen sei und wie die Pazifisten sowie
die Garantiemächte des Versailler Friedensvertra-
ge s auf die se reagieren sollten . Hier zeigte sich Ein-
stein als ein politischer Mensch, der die Wirklich-
keit genau zu erkennen vermo chte und der − wie
wir im Rückblick b estätigen können − einen Weg
zur Kriegsverhinderung aufzeigte , der zu diesem
Zeitpunkt wahrscheinlich der einzig erfolgver-
sprechende war.

Einstein erkannte erstaunlich schnell die
Kriegsgefahr, die von dem nationalsozialistischen
D eutschland für Europ a und die Welt ausging. Er
zögerte nicht, sich umgehend auf die neue Lage
einzustellen und , wie er sich im Juli 1 9 3 3 selb st au s-
drückte , »umzulernen« .

9)

D as b edeutete , dass Einstein j etzt einen radika-
len Po sitionswechsel vollzog . Er entsagte seinem
ab soluten Pazifismus , den er zuvor so glühend ver-
treten hatte , und empfahl den westlichen Regie-
rungen, sich auf einen Angriffskrieg D eutschlands
vorzub ereiten und sich gegen diese Gefahr durch
militärische Aufrü stung zu wappnen .

1 0)

Um die Zi-
vilisation und Europ a zu retten, müssten die we stli-
chen D emokratien nunmehr b ereit und fähig sein,
sich militärisch zu verteidigen .

Von einer Kriegsdienstverweigerung in den von
Hitler-D eutschland b edrohten Ländern riet er un-
ter den geänderten Verhältnissen ausdrücklich ab ,
weil deren Wehrkraft gerade j etzt dringend zur Ver-
teidigung benötigt werde .

1 1 )

Wer in Frankreich, B el-
gien o der England in dieser Lage den Militärdienst
verweigere , nütze letztlich nur den potenziellen
deutschen Aggre ssoren . Die ser Po sitionswechsel,
b etonte Einstein mehrfach, hab e vorüb ergehen-
den Charakter, bis zur B e seitigung der erkannten
Gefahr.

1 2 )

Er bleibe prinzipiell Pazifist, ab er nicht
ab solut, und nicht um j eden Preis .

Die se s »Umlernen« lö ste bei nicht wenigen sei-
ner Anhänger nachhaltige Irritationen au s . Aber
Einstein ließ sich auch durch heftige Angriffe ge-
gen seine Person nicht beirren und sagte seinen
Kritikern : »Solange D eutschland durch materielle
Rüstung und Abrichtung der Bürger systematisch
den Revanchekrieg vorbereitet, sind die we steuro-
p äischen Länder leider auf militärische Abwehr an-

gewiesen . Ich b ehaupte sogar, dass sie , wenn sie
klug und vorsichtig sind , nicht warten werden, bis
sie angegriffen sind [ . . . ] . Dies können sie nur, wenn
sie hinreichend gerüstet sind . Die s zu sagen macht
mir wenig Freude , denn ich hasse in meinem Her-
zen Gewalt und Militarismus nicht weniger als j e
zuvor. Ich kann ab er meine Augen nicht vor der
Wirklichkeit verschließen . Wenn Sie einen ande-
ren Weg wissen, wie die freigeblieb enen Länder
sich schützen können, so bin ich gerne bereit, von
Ihnen zu lernen . Ich ab er weiss keinen anderen
Ausweg, solange der gegenwärtige b edrohliche Zu-
stand nicht üb erwunden ist. Wenn es ab er anderer-
seits keinen anderen Ausweg gibt, müssen wir so
ehrlich sein, es anzuerkennen . «

1 3 )

Im Septemb er 1 9 3 3 b eklagte Einstein öffentlich
die ausbleib enden Reaktionen der Westmächte , al-
so deren Appeasement-Politik

14)

: »Ich kann e s nicht
fassen, warum die ganze zivilisierte Welt sich nicht
zum gemeinsamen Kampf zusammenge schlo ssen
hat, um die ser mo dernen B arb arei ein Ende zu b e-
reiten . Sieht denn die Welt nicht, dass Hitler uns in
einen Krieg hineinzerrt?«

1 5 )

Einstein warb eindringlich dafür, dass sich die
we stlichen D emokratien rasch zu einer »energi-
schen Aktion«

1 6)

aufraffen sollten . D enn e s kam
nach seiner Üb erzeugung darauf an, Hitler-
D eutschland gar nicht erst zu einer Machtentfal-
tung kommen lassen . Ab er wie konnte die Gefahr
präventiv geb annt werden? Zunächst dachte Ein-
stein no ch an eine »rein wirtschaftliche« Aktion der
p arlamentarisch regierten Länder, zum B eispiel ei-
ne Art Handelsblo ckade .

1 7)

Jede s Abwarten b edeu-
te j edenfalls eine ungeheure Gefahr. D enn schon in
wenigen Jahren werde man gegen die deutschen
Machthab er auf ökonomischem Wege nichts mehr
ausrichten können; dann ab er seien »gro sse Blutop-
fer gewiss und der Erfolg recht zweifelhaft« .

1 8)

In der Folgezeit wurde Einstein deutlicher: Die
Regierungen der westeurop äischen Länder dürf-
ten »nicht warten, bis sie angegriffen sind« .

1 9)

D amit
kann Einstein eigentlich nur eine prophylaktische
militärische B esetzung D eutschlands durch die

9) B rief E ins teins vo m 1 . 7. 19 33 an die Radikalp azifiste n J . B . Th . Hu-
genholtz und O tto Lehm ann-Rus sbüldt. In : N ath an/No rden, E in-
s tein (wie Anm . 3) , S . 2 4 0 f. ; vgl . d azu auch : Jürge n N effe : E ins tein .
Eine B iographie . Reinb ek b e i H amburg 7. Aufl . 2 0 0 5 , S . 3 1 2-3 14

1 0) Siehe die D okumente in : N athan/No rde n, E inste in (wie Anm . 3) , 7.
Kap itel : N azis an der M acht. E instein für Aufrüs tung de r Wes t-
m ächte 1 9 3 3 , S . 2 3 0-2 5 9

1 1 ) B rief E insteins an Kö nig Alb e rt vo n B elgien vo m 14 . 7. 1 9 3 3 . In :
N athan/N o rde n, E ins tein (wie Anm . 3) , S . 2 4 2 u . 2 44

1 2 ) Vgl . de n B rie f E insteins vo m 2 0 . 7. 19 33 an de n franz ö s is che n Pazi-
fisten Alfre d N aho n . In : N athan/N o rde n, E ins te in (wie Anm . 3) , S .
2 45

1 3) B rief Eins teins vo m 2 8 . 8 . 19 33 an den franz ö sis chen S ekretär der
Liga der Kriegs diens tverweige re r. In : N athan/N o rde n, E ins tein
(wie Anm . 3) , S . 2 47.

14) Vgl . Go ttfrie d Nie dh art, Frie d ensvo rstellunge n, Gewaltdiskus si-
o n und Ko nfliktverhalten in der b ritis che n Lab our Party
19 1 9- 1 9 2 6 , in : Frie d en, G ewalt, S ozialis mus . Studien zur G es chich-
te der s ozialis tis che n Arb e iterb ewegung . Hrsg . v. W. Hub e r und J .
S chwe rdtfege r. Stuttgart 1 976 , S . 6 4 1 -679 ; d ers . , Ap p e as e me nt : D ie
b ritis che Antwo rt auf die Kris e d es Weltkriege s und de s inte rn a-
tio nale n Systems vo r de m Zweite n Weltkrieg, in : His to ris che Z e it-
s chrift, 2 2 6 . B d . ( 1 978) , S . 67-8 8

15 ) E ins te ins Inte rview mit de m J ournalis ten Le o Lania, d as am
19 . 9 . 19 33 in N ew Yo rk Wo rld Telegram ve rö ffentlicht wurde . In :
N athan/N o rde n, E ins tein (wie Anm . 3) , S . 2 69

1 6) B rief E ins te ins an Paul Langevin vo m 5 . 5 . 19 55 . In : N athan/N o rde n,
E ins te in (wie Anm . 3) , S . 2 3 6

17) Eb d a.

1 8) B rief E ins teins an de n d euts che n S chrifts teller Wilhelm H erz og
vo m 5 . 5 . 1 9 33 . In : N athan/No rden, E ins tein (wie Anm . 3) , S . 2 3 8

1 9) B rief E ins te ins vo m 2 8 . 8 . 1 9 33 . I n : N ath an/N o rde n, E ins te in (wie
Anm . 3) , S . 2 47
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Versailler Garantiemächte gemeint hab en . Zumin-
dest war aus seiner Sicht »eine ab solute militäri-
sche Üb erlegenheit« der westlichen D emokratien
erforderlich .

2 0)

Nur sie könne Hitler b eeindrucken
und ihm die Aussichtslo sigkeit eine s Kriege s vor
Augen führen können . In die sem Sinne dürfte er
auch in seinen Unterredungen mit den britischen
Politikern Winston Churchill, Sir Austen Chamb er-
lain und Lloyd George argumentiert hab en .

2 1 )

Sie
fanden im Septemb er 1 9 3 3 in London statt, kurz
vor Einsteins Emigration in die USA. Die engli-
schen Politiker b enötigten j edo ch noch eine ganze
Reihe von Jahren, bis auch sie zu der Üb erzeugung
gelangten, dass das Ziel ihrer Appe asement-Politik,
nämlich die Friedensb ewahrung, nicht mit friedli-
chen Mitteln erreicht werden konnte .

2 2 )

»Abstrakter Pazifismus ist blind«

Man fragt sich , aufgrund welcher Informatio-
nen Einstein bereits 1 9 3 3 die Sicherheit gewann,
dass Hitler Kriegskurs steuern würde . Mit großer
Wahrscheinlichkeit orientierte er sich in seinen
die sbezüglichen B eurteilungen an den Publikatio-
nen einer der herausragenden Vordenker de s deut-
schen Pazifismus , nämlich des Pädagogik-Profes-
sors Friedrich Wilhelm Fo erster, den er be sonders
schätzte .

2 3 )

Fo erster war bereits 1 9 2 6 zu der Einsicht ge-
langt, dass es primär die militaristischen Kräfte in
D eutschland waren, von denen eine Gefahr für den
Weltfrieden ausging. In Kenntnis der geheimen
Rüstungsprogramme der Reichswehr

2 4)

warnte er
eindringlich, man dürfe »die Tatkraft der Kriegs-
menschen« keinesfalls unterschätzen . Wer ihnen
heute mit der Parole »Nie wieder Krieg ! « b egegne ,
sei »eine moralische Schlafmütze« .

2 5 )

D er Pazifist
Fo erster warb dafür, e s nicht b ei ab strakten, unpo-
litischen Friedensforderungen zu b elassen, son-
dern einen »re alistischen Pazifismu s« zu verfech-
ten .

Im Gegensatz zu den Völkerrechtsp azifisten um
Ludwig Quidde und Hans Wehb erg war er auch
nicht b ereit, für eine allgemeine Abrü stung zu plä-
dieren, »b evor nicht dasj enige Land , das bisher der
Mittelpunkt des Schwertglaub ens war und das heu-
te üb er die größten indu striell-technischen Vorb e-
dingungen der Massenvernichtung menschlichen
Lebens verfügt, in wirklich vertrauenswürdiger
Weise moralisch abgerü stet« hat. «

2 6)

Im Frühj ahr 1 9 3 2 , ein Jahr vor Hitlers Machtan-
tritt, warnte Fo erster erneut: D er »ab strakte Pazifis-
mus« hab e sich als »hoffnungslo s blind« erwiesen .
Er hab e »die wenigen Sehenden als Kriegsmacher«
denunziert und mit seinen Illusionen die wirkli-
chen Kriegsmacher ermutigt.

2 7)

»Die Tatsache , dass
bisher j eder Angriffskrieg in D efensive umgelogen
wurde , genügt, um sie blind gegen die ganze Reali-
tät des klaffenden Unterschiedes zwischen defensi-
ven und aggre ssiven Ge sinnungen und Rüstungen
zu machen; sie sehen nicht, dass sich in b estimm-
ten Zentren Europ as der Kriegswille und der Ge-
waltglaub e zu dämonischer Stärke und Konse-
quenz entwickelt hat ; sie [ . . . ] verlangen, unbeküm-
mert um alle j ene Unterschiede , die allgemeine und
gleichzeitige Abrü stung [ . . . ] ; sie treten ganz allge-
mein für Kriegsdienstverweigerung ein, wollen
ab er nicht sehen, dass dieser Appell gerade in den
friedlichen Völkern weit mehr b efolgt werden
wird als in den aggressiv gestimmten Völkern, wo
es am meisten nötig wäre [ . . . ] . «

2 8)

Von den »preußischen Kriegsmachern« gehe die
wirkliche Kriegsgefahr au s . Ein ernsthafter deut-
scher Pazifist hab e daher die Aufgabe , den Pazifis-
ten in anderen Ländern »nachdrücklichst die Au-
gen üb er die Gefahr zu öffnen«

2 9)

.
Die denkwürdige Schlu ssfolgerung des Pazifis-

ten Fo erster lautete : »D erj enige , der in einer gege-
b enen Situation sich weigert, die Waffen abzule-
gen, kann ein weit ernsterer Pazifist sein als derj e-
nige , der den Wölfen blindlings die Tür öffnet. «

3 0)

Fo erster wies seine p azifistischen Freunde üb er-
dies darauf hin, dass sie in der Gefahr seien, mit ih-
rem starren Gesinnungsp azifismus politische
Schuld auf sich zu laden : »E s gibt auch eine p azifisti-
sche Kriegsschuld , « sagte er, »die darin be steht, die
Augen vor der Wirklichkeit zu schließen [ . . . ] . «

3 1 )

2 0) Eb d a. , S . 2 52

2 1 ) N ath an/No rd en, E ins te in (wie Anm . 3) , S . 2 5 3

2 2 ) Vgl . Nie dhart, Ap p e as eme nt (wie Anm . 14) , S . 70 , s owie Siegfrie d
Bünger: D ie B es chwichtigungsp olitik Gro ßb ritannie ns . Urs achen
und M o tive . In : Werner Röhr/ B rigitte B erlekamp/ Karl H einz Ro th
(Hrsg .) : D er Krieg vo r de m Krieg . Politik und Öko no mik d er »rie d-
lichen« Agre s sio ne n D euts chl ands 19 3 8/39 . H amburg 2 0 0 1 , S .
2 94-3 0 6 .

2 3) 1 9 4 1 b ez e ichnete Einstein Fo erste r einm al als einen »gro ße n deut-
s chen Histo rike r [ . . . ] , der die ve rb re cheris che Politik d er he rr-
s chenden Kl as s e n s eines Landes auße ro rdnetlich ere rgis ch und
mutig b ekämp ft h at« . Siehe N ath an/N o rd en, E inste in (wie Anm .
3) , S . 333

2 4) Vgl . d azu im E inz elne n H elmut D o nat : Rüstungs exp e rte und Pazi-
fis t – D e r ehe malige Re ichswehro ffizier C arl M erte ns ( 1 9 0 2- 1 9 3 2 ) .
In : Wolfram We tte (Hrsg .) : Pazifis tis che Offizie re in D euts chl and
1 87 1 - 1 9 33 . B reme n 19 9 9 , S . 2 47-2 72 , s owie C arl D irks u . Karl-H e inz

J anß en : D e r Krieg de r G e neräle . Hitle r als Werkz eug d er Wehr-
m acht. B e rlin 19 9 9 , Kap . 2 : D er Gro ß e Plan, S . 1 1 -3 3

2 5 ) Frie drich Wilhelm Fo ers ter: We r ist e in Pazifis t? In : D as Ande re
D euts chland . Unabhängige Z e itung für ents chie de ne re publika-
nis che Politik. , 7. 8 . 1 9 2 6 . Wie derab dru ck in : D as Ande re D euts ch-
land . E ine Auswahl ( 1 9 2 5- 1 9 3 3) . Hrsg . u . e ingel . v. H elmut D o nat u .
Lo th ar Wiel and . Kö nigs tein/Ts . 1 9 8 0 , S . 8 9 f.

2 6) H elmut D o nat : Frie drich Wilhelm Fo erster ( 1 8 69- 1 9 6 6) − Frie-
de nss icherung als religiö s-sittliche s und e this ch-p olitis che s Pro-
gramm . In : Raj ewski/Rie s e nb e rger (Hrsg . ) , Wid er de n Krieg . Gro-
ße Pazifis ten vo n Kant b is B öll . B e rlin 1 9 83 , S . 1 67- 1 83 , Z itat S . 1 8 1 .

2 7) Eb d a. , S . 1 8 6

2 8) Frie drich Wilhelm Fo e rs te r: Ab strakte r und re alis tis cher Pazifis-
mus . In : D ie Z e it. O rgan für grunds ätzliche O rientierung, 3 . Jg . , H .
7, B e rlin, 5 . 4 . 19 32 , S . 2 4 4-2 4 8 . Z itie rt n ach dem Wie d e rab druck in :
B runo Hiple r (Hrsg . ) : Fr. W. Fo e rs ter: M anife st für d en Frie de n . E i-
ne Auswahl aus s e ine n S chriften ( 1 8 9 3- 19 33) . Paderb o rn 1 9 8 8 , S .
1 8 4- 1 9 1 , Zitat S . 1 84 f.

2 9) Eb d a. , S . 1 85 .

3 0) Eb d a. , S . 19 0 .

3 1 ) Frie drich Wilhelm Fo erste r: Militaris mus hüb en und drüb e n . In :
D as Ande re D euts chland, 8 . 1 0 . 1 9 3 2 . Wie de rab druck in : D as Ande-
re D euts chland . E ine Auswahl ( 1 9 2 5- 19 33) . Hrsg . u . eingel . v. H el-
mut D o nat u . Lo th ar Wiel and . Kö nigs tein/Ts . 1 9 8 0 , S . 8 9 f.
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Appeasement ist verantwortungslos

Albert Einstein hat sein »Umlernen« vom Som-
mer 1 9 3 3 mit eb en diesen Argumenten b egründet.
Bleibt hinzuzufügen, dass sp äter dann genau das
eintrat, was Einstein prophezeit hatte : D er au s sei-
ner Sicht versp ätete , ab er gleichzeitig do ch unver-
meidb are Kampf gegen die »mo derne B arb arei« Na-
zi-D eutschlands musste mit einem »schauderhaf-
ten Opfer an Menschen und S achen« b ezahlt wer-
den .

3 2 )

Und damit ist no ch nicht einmal die kontra-
faktische Frage b eleuchtet, was ge schehen wäre ,
wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte .

3 3 )

Was wenig b ekannt ist: Auch andere prominen-
te deutsche Pazifisten im we stlichen Exil ließen
nichts unversucht, um ihre Gastländer vor Gutgläu-
bigkeit gegenüber Hitler-D eutschland und vor ein-
seitiger Abrü stung zu warnen . Zu nennen sind hier
b eispielsweise der nach Frankreich emigrierte
Emil Julius Gumbel, sodann Hellmut von Gerlach
und Otto Lehmann-Ru ssbüldt, die nach England
emigriert waren, sowie der Pazifist, Sozialdemo-
krat und ehemalige preußische Ministerpräsident
Heinrich Ströb el, der wie viele andere seiner Ge sin-
nungsfreunde vor ihm in die Schweiz geflohen
war.

3 4)

Lediglich Ludwig Quidde scheint Hitlers
Friedensdemagogie nicht von B eginn an durch-
schaut zu hab en .

3 5 )

Für die jüngeren M änner unter den Pazifisten
im Exil stellte sich nach Kriegsb eginn zudem die
konkrete Frage : Sollten sie am p azifistischen Prin-
zip der Gewaltlo sigkeit fe sthalten? O der geb ot ein
verantwortliches Handeln e s eher, ihr Gastland mit
der Waffe in der Hand gegen die eigenen Landsleu-
te zu verteidigen?

D er nach Frankreich geflohene Pazifist Ernst
Friedrich, der 1 9 2 3 in B erlin das »Erste Internatio-
nale Anti-Kriegs-Museum« eingerichtet hatte und
der 1 9 2 4 mit seinem Buch »Krieg dem Kriege ! « weit
üb er D eutschlands Grenzen hinaus b ekannt ge-
worden war

3 6)

, meldete sich nunmehr freiwillig zur
franzö sischen Fremdenlegion .

3 7)

So weit ich sehe , hielt lediglich die p azifistische
deutsche Schriftstellerin Helene Stö cker, die auf ih-
rem Fluchtweg üb er Schweden, die Sowj etunion
und Jap an als alte , schwerkranke Frau 1 9 4 1 in die
USA gelangt war, an ihrem moralisch b estimmten
Pazifismus fest. Ab er sie b ekannte auch, »dass mein
Standpunkt sehr schwache Stellen hat« .

3 8)

Was Albert Einstein von der britisch-franzö si-
schen Appeasement-Politik der 3 0er Jahre hielt,
machte er im Kriegsj ahr 1 9 4 1 no ch einmal rückbli-
ckend deutlich : »Vernünftiger Pazifismus« , schrieb
er, »sucht die Kriege durch auf M acht gegründete
Ordnung zu verhüten, nicht durch eine rein p assi-
ve Haltung den Weltproblemen gegenüb er. Unver-
nünftiger, verantwortungslo ser Pazifismus hat gro-
ßenteils Frankreichs Niederlage und die schwieri-
ge Situation Englands verschuldet. «

39)

Appease-
ment gehörte für Einstein also unter den gegeb e-
nen B edingungen in den B ereich des unvernünfti-
gen, verantwortungslo sen Pazifismu s .

Die Schlüssigkeit der von Alb ert Einstein im Jah-
re 1 9 3 3 erhob enen Forderung an die we steurop ä-
ischen D emokratien, prophylaktisch in D eutsch-
land einzugreifen, wurde übrigens von Hitlers Pro-
p agandaminister Jo seph Go ebbels b e stätigt.

In einem Pre ssegespräch am 5 . April 1 9 4 0 blick-
te die ser auf die Anfangsj ahre de s NS-Regime s zu-
rück, auf die »Risikozone« , wie er sich au sdrückte ,
um dann in triumphierendem Ton üb er die Gut-
gläubigkeit der inneren und äußeren Feinde de s
Nationalsozialismus zu spotten . Er sagte : » 1 9 3 3 hät-
te ein franzö sischer Ministerpräsident sagen mü s-
sen (und wäre ich franzö sischer Ministerpräsident
gewesen, ich hätte es gesagt) : der Mann ist Reichs-
kanzler geworden, der das Buch >Mein Kampf < ge-
schrieb en hat, in dem das und das steht. D er Mann
kann nicht in unserer Nachb arschaft geduldet wer-
den . Entweder er verschwindet, o der wir marschie-
ren . D as wäre durchaus logisch gewe sen . M an hat
darauf verzichtet. Man hat uns gelassen, man hat
uns durch die Risikozone ungehindert durchgehen
lassen, und wir konnten alle gefährlichen Klippen
umschiffen, und als wir fertig waren, gut gerüstet,
b esser als sie , fingen sie den Krieg an . «

4 0)

B is auf den
letzten S atz − die anderen hätten den Krieg ange-
fangen − lag Go ebb els mit die ser B eurteilung
durchaus richtig .

Am 2 . August 1 9 39 unterzeichnete Einstein sei-
nen − erst nach dem Zweiten Weltkrieg berühmt
gewordenen − Brief an den amerikanischen Präsi-
denten Franklin D . Ro o sevelt. Er machte diesen da-
rauf aufmerksam, dass D eutschland möglicherwei-
se die Kernsp altung für militärische Zwecke ent-
wickle und dass in ab sehb arer Zeit »neu artige B om-
b en von hö chster D etonationsgewalt herge stellt
werden« könnten . Einstein forderte Roo sevelt auf,
in den USA geeignete Gegenmaßnahmen zu tref-
fen .

4 1 )

32 ) E ins te in an Rabb ine r Wis e am 6 . 6 . 1 9 33 . In : N ath an/No rd en, E in-
s tein (wie Anm . 3) , S . 2 3 9

33) Vgl . Ralph Gio rd ano : Wenn Hitler de n Krieg gewo nnen hätte . D ie
Pl äne der N azis n ach de m E ndsieg . H amburg 1 9 8 9

3 4) Eb d a. , S . 2 3 f.

35 ) Karl H oll : Paz ifis mus in D euts chland . Frankfurt/M . 19 8 8 , S . 2 15

3 6) Vgl . de n Artikel vo n W. Knaue r: E rns t Frie drich ( 1 8 9 4- 1 9 67) . In : D ie
Frie de nsb ewegung . O rganis ie rter Paz ifis mus in D euts chl and , Ö s-
terreich und in der S chweiz , Hrsg . vo n H elmut D o nat und Karl
H oll . Düs s eld o rf 1 9 83 , S . 152- 15 4, mit d er we iterführenden S p ezial-
literatur

37) H oll, eb d a. , S . 2 17

3 8) B rief H elene Stö ckers vo m 2 4 . 7. 1 94 1 an Ge rtrud B aer. Zit. nach

Christl Wickert : H elene Stö cker 1 8 69- 1 94 3 . Fraue nre chtle rin, S exu-
alrefo rme rin und Pazifis tin . E ine B iographie . B o nn 19 9 1 , S . 15 3

39) B rief E ins teins vo m 14 . 7. 1 94 1 . In : N ath an/No rd en, E ins tein (wie
Anm . 3) , S . 3 3 0 f.

40) D ie gehe ime E rklärung vo n G o ebb els am 5 . Ap ril 19 4 0 vo r gel ade-
ne n Ve rtrete rn de r deuts che n Pres s e is t auss chnittwe is e abge-
druckt in : H ans-Adolf J acob s e n : 19 39- 1 9 45 . D e r Zwe ite Weltkrieg
in Chro nik und D okumente n . D armstadt 5 . Aufl . 1 9 61 , S . 1 8 0 f.

4 1 ) B rief E ins teins an Ro o s evelt vo m 2 . 8 . 1 9 3 9 in : N ath an/No rden, E in-
s tein (wie Anm . 3) , S . 3 0 9-3 1 0 . Zu E ins te ins H altung zur Ato mb o m-
b e vgl . auch J ano s H aj du : Alb ert E ins tein ( 1 879- 1 9 55 ) . Pazifis mus
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0 9
I / 2 0 0 6

D amit wurde ein Proze ss eingeleitet, an dessen
Ende der Einsatz von Atomb omb en auf die j ap ani-
schen Großstädte Hiro shima und Nagasaki am 6 .
und 9 . August 1 9 45 stand . D eutschland hatte b e-
reits zu einem Zeitpunkt kapituliert, als den Ameri-
kanern die Atomwaffe noch nicht zur Verfügung
stand . Ob die Abwürfe dieser neuen Massenver-
nichtungswaffen auf j ap anische Städte tatsächlich
erforderlich waren, um das Land zur Kapitulation
zu zwingen, ist umstritten . Auch andere Faktoren
trugen zur Einsatz-Entscheidung b ei, etwa die Ab-
sicht von US-Politikern und -Militärs, amerikani-
sche Stärke weltweit zu demonstrieren, insb eson-
dere gegenüb er der Sowj etunion .

4 2 )

Einstein selb st war weder an der Entwicklung
der amerikanischen Atomwaffe no ch an der Ent-
scheidung zum Einsatz persönlich b eteiligt.

4 3 )

Ab er
er hatte mit seinem B rief an Ro o sevelt einen wichti-
gen Anstoß gegeb en . Als die ser B rief im Jahre 1 9 45
veröffentlicht wurde , erläuterte Einstein sein Mo-
tiv: » [ . . . ] dass nur die große Gefahr des B aus einer
Atomb omb e in D eutschland ihn zu seiner Inter-
vention b ei dem Präsidenten b ewogen hatte« .

4 4)

Allerdings intere ssierten sich die amerikanischen
Politiker, Militärs und Wissenschaftler, die sp äter
die Entscheidung für den Einsatz der B omb e gegen
Japan trafen, nicht für den möglichen Einwand Ein-
steins , sie sei eigentlich nur zur Ab schreckung Hit-
ler-Deutschlands gedacht gewesen .

Nach dem Kriege b ekannte Einstein einmal, e s
sei »ein Fehler« gewesen, den Brief an Ro o sevelt un-
terzeichnet zu hab en .

45 )

E s dürften drei Gründe ge-
wesen sei, die ihn zu die ser Einsicht gelangen lie-
ßen : Zum einen waren die deutschen Atomfor-
scher längst nicht so weit vorangekommen, wie in
den USA 1 9 39 b efürchtet wurde

4 6)

; zum anderen
hatte sich die Annahme als kurzsichtig erwiesen,
die Atomwaffe , war sie erst einmal entwickelt, wür-
de seitens der Politik zur Ab schreckung lediglich
eine s ganz b e stimmten Lande s b enutzt und nicht
auch gegen andere Feinde eingesetzt werden; drit-
tens schließlich dürfte die moralische Dimension
der »B omb e« auch Einstein erst sp äter in vollen Um-
fang deutlich geworden sein . Wie auch immer: D as
Atomzeitalter war geb oren und die politischen Ak-
teure kümmerten sich nicht mehr um seine Entste-
hungsge schichte .

Politische Gegner des Pazifismus sehen in Ein-
steins B efürwortung der Entwicklung einer ameri-
kanischen Atomb omb e bis zum heutigen Tage ei-
nen B eweis für das Scheitern de s Pazifismu s am
Ernstfall . D ab ei ist zunächst zu b erücksichtigen,
dass die Aggre ssionen Hitler-D eutschlands keinen
x-b eliebigen Ernstfall darstellten, sondern eine B e-
drohung der ganzen Welt, und dass sie die singulä-
ren NS-Verbrechen einschlo ssen . In Einsteins B e-
griffen stellten sie eine B edrohung Europ as und
der gesamten Zivilisation dar. Für ihn war der
Ernstfall b ereits 1 9 3 3 eingetreten .

Sein Brief an Ro o sevelt 1 9 39 fügte sich nahtlo s
ein in die längst eingeschlagene Richtung seine s
»Umdenkens« . Während der D auer des Zweiten
Weltkrieges b ekräftigte Einstein, der seit Oktob er
1 9 4 0 amerikanischer Staatsbürger war

47)

, diese Li-
nie immer wieder, in dem er sagte , dass »die Interes-
sen der Vereinigten Staaten und aller anderen zivili-
sierten Länder durch die totalitäre Aggre ssion un-
mittelb ar b edroht sind und dass unsere wirksamste
Landesverteidigung in der Unterstützung j ener b e-
steht, die j etzt diese Aggression b ekämpfen« .

4 8)

Auch nach dem Kriege und nach Hiro shima ließ
Einstein keinen Zweifel an der B erechtigung dieser
Haltung aufkommen : »Wir hab en den B au dieser
neuen Waffe gefördert, um die Feinde der Mensch-
heit daran zu verhindern (sic !) , dass sie uns zuvor-
kämen; b edenkt man die Mentalität der Nazis , so
kann man sich die unb e schreibliche Zerstörung
und die Versklavung der Welt vorstellen, die die
Folge ihrer Priorität im B au der B ombe gewe sen
wären . Die se Waffe wurde dem amerikanischen
und dem britischen Volk als Treuhändern der gan-
zen Menschheit, als Kämpfern für Frieden und Frei-
heit üb ergeben . «

49)

In ihrem Kampf um die Vorherr-
schaft in Europ a, j a der ganzen Welt, hätten die
D eutschen unter Hitlers Führung »den metho di-
schen Mord an Millionen Nichtdeutscher als ge-
rechtfertigt angesehen« .

5 0)

Einige der Atomwissenschaftler, die am B au der
ersten Atomb omb en b eteiligt waren − unter ihnen
der Einstein-Vertraute Leo Szilard

5 1 )

− , wurden b e-
reits vor deren Einsatz gegen die beiden j ap ani-
schen Städte von Skrupeln geplagt. Sie glaubten,
dass die Zündung einer Atomb ombe zu D emons-
trationszwecken in einer Wüste o der auf See , zum
B eispiel vor der j ap anischen Kü ste , b ereits die ge-
wünschte Wirkung entfalten würde . Einstein, der
von Hiro shima üb errascht wurde , erkannte nun
die Gefahr, dass die Menschheit einer atomaren Ka-
tastrophe entgegengehen könnte . In den letzten
zehn Jahren seine s Leb ens b e schäftigte ihn keine
politische Frage intensiver als die , wie dieser Ge-

ohne Wenn und Ab er. In : Raj ewsky/Ries enb erge r (Hrsg .) , Wid er
de n Krieg . Gro ße Pazifis te n vo n Kant b is B öll . Münche n 1 9 87, S .
2 5 7-2 74 , hier: S . 2 70 ff.

4 2 ) Vgl . D etle f B ald : Hiro shim a, 6 . Augus t 19 45 . D ie nukle are B e dro-
hung . München 19 9 9 , S . 2 5 f.

4 3) Zum Zus tand eko mme n dies er Ents cheidung und zu de n Skru-
p eln e iniger Ato mphys iker vgl . N athan/N o rde n, E inste in (wie
Anm . 3) , S . 3 1 9 f. ; E ins tein s elb st äußerte s ich rückblickend hierzu
in e inem Brie f vo m 2 3 . 1 . 19 5 0 , siehe eb d a. : S . 5 17 f.

44) N ath an/No rd en, E ins te in (wie Anm . 3) , S . 32 1

45 ) E inste in : »We nn ich gewus s t h ätte , d as s e s den D euts chen nicht ge-
lingen würd e , die Ato mb o mb e zu ko nstruie ren, hätte ich mich
vo n allem fe rngehalten . « Z it. nach Jürge n N effe : E instein . E ine B io-
graphie . Reinb ek b e i H amburg 7. Aufl . 2 0 0 5 , S . 42 7

4 6) D en ungle iche n We ttl auf s childert D e tle f B ald : Hiro shim a, 6 . Au-
gust 1 945 . D ie nukle are B e drohung . München 1 9 9 9 , Kap . 1 : D ie
B o mb e , S . 1 6-37

47) N ath an/No rd en, E ins te in (wie Anm . 3) , S . 32 8

48) E rklärung E ins teins und siebz ehn we ite rer G elehrte r aus Prince-
to n am 2 2 . 5 . 1 94 0 an Präs ident Ro o s evelt. In : N ath an/No rd en, E in-
ste in (wie Anm . 3) , S . 324

49) Re de E ins te ins am 1 0 . 1 2 . 1 9 45 in N ew Yo rk . In : N athan/No rden,
Einstein (wie Anm . 3) , S . 3 65

5 0) N ath an/No rd en, E ins te in (wie Anm . 3) , S . 376
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fahr entgegengewirkt werden konnte . Jetzt stand
für ihn nicht mehr die Kriegsdienstverweigerung
im Vordergrund , sondern der Kampf um die Verhü-
tung einer atomaren Weltkatastrophe .

Die Weltmächte USA, Großbritannien und Sow-
j etunion sollten nach seinen Vorstellungen eine
Weltregierung bilden und dieser »ihre ge samten
militärischen M achtmittel zur Verfügung stel-
len« .

5 2 )

Die ser »üb ernationalen politischen Macht«
sollte der »Schutz gegen neue Angriffskriege« als
Hauptaufgab e übertragen werden .

5 3 )

D er Weltre-
gierung wollte Einstein auch »das Geheimnis der
B omb e« anvertrauen, also das Wissen üb er die Her-
stellung von Atomb omb en, womit er eine frühe
Form der Non-Proliferations-Idee entwickelte .

5 4)

In
diesem Zusammenhang b eschwor Einstein die
Weltmächte , eine »Atmo sphäre des Vertrauens« zu
schaffen, »ohne die kein Werk de s Friedens gelin-
gen« könne .

5 5 )

Von bleib endem Interesse ist Einsteins B efür-
wortung des Rechts der Weltregierung zur gewalt-
samen Intervention b ei schweren Menschen-
rechtsverletzungen . Er sagte : »Die Konzeption der

>Nichteinmischung < muss verschwinden . D enn ge-
rade die Einmischung ist unter gewissen Umstän-
den zur Sicherung de s Friedens notwendig . «

5 6)

Was
wenig b ekannt ist : Schon die − vielfach und ganz zu
Unrecht als Träumerin verspottete − Pazifistin B er-
tha von Suttner, Gründerin der ö sterreichischen
Friedensb ewegung und Friedensnob elpreisträge-
rin des Jahre s 1 9 0 5 , nahm eine ganz ähnliche Hal-
tung zum Problem der Nichteinmischung in die
Angelegenheiten fremder Staaten ein . Schon im
Jahre 1 9 0 4 stellte sie öffentlich klar: »B ewaffnete
Menschen, die zum Schutz einschreiten, sind nicht
Kriegführer, sind rettende Polizei . [ . . . ] Wo Verfolg-
te , Tyrannisierte , Verhungernde ihren Klage schrei
erheb en, dort eile man hin und interveniere , denn
nicht innere Angelegenheit − Menschenangelegen-
heit ist' s . «

5 7)

»Den Krieg abschaffen«

1 9 5 5 , am Ende eines langen Leb ens, unterzeich-
nete Einstein ( 1 879 − 1 9 5 5 ) zusammen mit seinem
p azifistischen Mitstreiter B ertrand Russell ein Frie-

densmanifest, das bis heute mit ihrer b eider Na-
men verbunden blieb .

5 8)

Sie machten deutlich,
»dass ein Wasserstoffb omb enkrieg das Ende der
menschlichen Rasse b edeuten könnte« , und leite-
ten daraus den Schlu ss ab , dass e s heute um »die Ab-
schaffung des Kriege s« als einer Institution gehen
müsse . Die b eiden Gelehrten forderten die Regie-
rungen der Welt auf, »zu erkennen und öffentlich
zu b ekennen, dass ihre Ziele nicht durch einen
Weltkrieg erreicht werden können« . Die Regierun-
gen wurden ersucht, »friedliche Mittel der Lö sung
für alle zwischen ihnen b e stehenden Konflikte au s-
findig zu machen« .

Gelegentlich wird gesagt, damit sei Einstein am
Ende seine s Leb ens wieder zu seinen p azifisti-
schen Wurzeln zurückgekehrt. D agegen ist geltend
zu machen, dass Einstein in seiner Selb steinschät-
zung Zeit seines Leb ens ein prinzipieller Pazifist
war, ab er eb en kein ab soluter. In der B edrohung
Europ as und der Zivilisation durch das aggre ssive
Hitler-D eutschland , die er als eine Extremsituation
einschätzte , musste gehandelt werden, am b esten
prophylaktisch . D as bloße Geschehenlassen hielt
Einstein für einen unvernünftigen, verantwor-
tungslo sen Pazifismu s . Als verantwortliche Politik
b etrachtete er e s, die Gegenwehr zu organisieren,
eingeschlo ssen die Ab schreckung mit der neu ent-
wickelten Atomwaffe . Als Hitler-D eutschland dann
kapituliert hatte , ab er auch die Atomwaffe in der
Welt war, konzentrierte sich Einsteins p azifisti-
sche s Engagement ganz auf die Verhütung eine s
Atomkriege s . Seine bleib ende B otschaft lautet, den
Krieg als Institution abzuschaffen und die vorhan-
denen Konflikte gewaltfrei zu lö sen .

Heute , 2 0 0 5 , leben wir − zumindest in Europ a −
nicht mehr in einem »Zeitalter der Extreme« . Wohl-
feile Analogie schlüsse zu den Erfordernissen der
dreißigerJahre de s 2 0 . Jahrhunderts − zum B eispiel
S addam Hussein zum Wiedergänger Hitlers aufzu-
b auschen − dienten der Politik zwar wiederholt als
Kriegslegitimation .

5 9)

Einer wissenschaftlichen
Überprüfung halten sie j edo ch nicht Stand .

60)

Standortbestimmung

Ich mö chte schließen mit einer summierenden
Standortb e stimmung des europ äischen und deut-
schen Pazifismus : Entstanden als Antwort auf den
Militarismus der europ äischen Nationalstaaten im
1 9 . und 2 0 . Jahrhundert, war es das zentrale Anlie-

5 1 ) Vgl . N athan/N o rde n, E instein (wie Anm . 3) , S . 3 1 8 , 3 2 1 . Szilard und
s e chs we itere Wis s ens ch aftler d er Unive rs ität Chic ago fas ste n ihre
e this che n Reflexio nen üb e r die Ato mb o mb e im S o mmer 1 945 im
s o ge nannte n »Frank-Re p o rt« zus amme n, de n s ie Kriegs ministe r
H e nry L. Stimp s o n üb ergab en . B ald , Hiro shim a (wie Anm . 4 6) , S .
2 8

52 ) E ins te in im N ovemb e r 19 45 . In : N athan/N o rde n, E inste in (wie
Anm . 3) , S . 35 8

5 3) N athan/N o rde n, E instein (wie Anm . 3) , S . 337; vgl . insge s amt eb-
d a. , 1 3 . Kap . : D as Ringen um e ine sup ran atio n ale Organis atio n
19 47, S . 4 1 0-45 8

5 4) E ins te in im N ovemb e r 19 45 . In : N athan/N o rde n, E inste in (wie
Anm . 3) , S . 35 8

55 ) Eb d a, S . 3 4 3 ; vgl . auch S . 3 44 f. , 35 6 , 52 1

5 6) E ins te in im N ove mb e r 19 45 , s iehe eb d a. , 35 9

5 7) B e rtha vo n Suttne r: B riefe an e inen To te n . D res de n 19 0 4, S . 2 5 f. ;
zit. nach B rigitte H amann : B e tha vo n Suttne r. E in Leb en für de n
Frie de n . München 2 . Auf. 19 9 6 , S . 2 3 4 .

5 8) Wo rtl aut de s vo n E ins tein und Russ ell unte rz e ichnete n Frie de ns-
m anifes ts , d as vo n Rus s el am 9 . 7. 19 55 , n ach dem To de E inste ins ,
ö ffe ntlich b ekannt ge m acht wurd e , in : N athan/N o rde n, E ins tein
(wie Anm . 3) , S . 62 7-63 1 .

5 9) Vgl . E ric Frey: D as Hitler-Syndro m . Üb er d en Umgang mit dem B ö-
s en in de r Weltp olitik. Frankfurt/M . 2 0 0 5

6 0) Wolfram Wette : S ad d am Hus s ein als Wie d ergänge r Hitlers? NS-
Ve rgle iche in de r Kriegs p ro p agand a vo n D emokratie n . In : D e mo-
kratien im Krieg . Hrsg . v. Christine S chwe itz er, Bj ö rn Aus t, Peter
S chlo tter. B aden-B ade n (No mo s) 2 0 0 4 , S . 1 0 9- 1 2 6 (= AFK-Frie-
de ns s chrifte n, B d . 3 1 ) , de rs . : E in Hitler d es O rie nts? N S-Ve rgleiche
in de r Kriegs p ro p agand a vo n D emokratien . In : G ewerks chaftli-
che M o natshefte 5 4 . Jg . (2 0 0 3) , Nr. 4 , S . 2 3 1 -2 4 2
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gen des Pazifismu s, den Krieg als Mittel der Politik
zu b ekämpfen und sich für eine Minimierung der
Gewalt im Au strag von − als unvermeidlich angese-
henen − politischen Konflikten einzusetzen .

6 1 )

D er
Mainstream dieses historischen Pazifismus war po-
litisch motiviert. Heute würden wir ihn − ganz mit
Einstein − als einen Verantwortungsp azifismus b e-
zeichnen . Die Po sition der ab soluten Gewaltlo sig-
keit wurde nur von Minderheiten vertreten, etwa
von den Quäkern und Mennoniten

62 )

, und selb st
von diesen mit Einschränkungen . Ansonsten ist die
Vorstellung, der Pazifist sei ein Feigling und Phan-
tast, der von der wirklichen Welt der Macht und Ge-
walt nichts verstehe , das Zerrbild , das die Militaris-
ten von Bismarck bis Hitler von ihm gezeichnet ha-
ben, um ihn zu desavouieren . Die historische Wirk-
lichkeit sah anders au s : Im deutschen wie im euro-
p äischen Pazifismus galt Frieden als politische s

Ziel, das schrittweise und mit unterschiedlichen,
möglichst gewaltarmen Methoden erreicht wer-
den sollte . D as war und ist seine regulative Idee .
D er facettenreiche und nicht selten in sich zerstrit-
tene Pazifismus war und ist − wie andere Erschei-
nungen de s politischen und ge sellschaftlichen Le-
b ens auch − kulturellem und sozialem Wandel un-
terworfen .

6 3 )

Seine Durchsetzungschancen, das
wusste auch Einstein

6 4)

, ergab en sich j eweils im po-
litischen Kampf der p azifistischen Kräfte (im wei-
te sten Sinne) gegen die Kräfte einer kriegerischen
M achtpolitik.

Prof. Dr. Wolfram Wette lehrt Neueste Gesch ich te

an der Albert-Ludwigs- Un iversitä t in Freiburg im

Breisga u und ist Mitglied der DFG- VK. Er ha t den

h ier veröffen tlich ten Beitrag als Vortrag un ter

dem Titel »A m Ernstfall scheitern ? Einsteins Befür-

wortung der >B omb e < 1 9 39 « im Rahmen der inter-
nationalen Konferenz im Einsteinj ahr 2 0 0 5 »Ein-
stein weiterdenken . Wissenschaft – Verantwor-
tung – Frieden« ( 1 4 .- 1 6 . Oktob er 2 0 0 5 in B erlin) im
Forum 9 : »Pazifismus – nur eine regulative Idee ?
B rüche und Widersprüche im Engagement für den
Frieden« gehalten .

61 ) Vgl . Karl H oll/Wolfram Wette (Hrsg .) , Paz ifis mus in de r Weimarer
Re publik. B eiträge zur his to ris chen Frie d ens fo rs chung . Pad er-
b o rn 19 8 1 ; H e rmes H andlexiko n : D ie Frie densb ewegung . O rgani-
s ie rter Pazifis mus in D euts chl and, Ö s terreich und in de r S chweiz ,
Hrsg . vo n H elmut D o nat und Karl H oll . Düs s eld o rf 1 9 83 ; D ie ter
Ries enb erge r: G es chichte de r Frie de nsb ewegung in D euts ch-
land . Vo n d en Anfängen b is 1 9 3 3 , G ö ttinge n 19 8 5 ; Karl H oll : Pazi-
fis mus in D euts chl and, Frankfurt a. M . 19 8 8 ; Wolfgang B enz
(Hrsg .) : Pazifis mus in D euts chl and . D okumente zur Frie de nsb e-
wegung 1 8 9 0- 19 39 . Frankfurt/M . 1 9 8 8

62 ) Vgl . Karl H oll : Paz ifis mus und G ewaltfreiheit. Ans p ru ch und Wirk-
lichke it in der G es chichte . In : J ahrbuch für Histo ris che Frie de ns-
fo rs chung 5 ( 1 9 9 6) . Münste r 1 9 9 6 , S . 15-2 5 ; auch zum Folgenden

63) S o au ch H oll, Pazifis mus und G ewaltfreiheit, S . 2 5

6 4) E instein-B rief vo m 9 . o der 1 0 . M ai 1 9 40 . In : N athan/No rden, Ein-
ste in (wie Anm . 3) , S . 32 3 f.
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René Schulz

»Lieber heute schon umfallen,
damit es morgen keiner mehr merkt«
Eine radikalp azifistische Kritik an der Linksfraktion
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ie Linksp artei im Bundestag: Manche Frie-
densb ewegte hab en sich Hoffnungen da-

rauf gemacht, ihr Standpunkt werde durch eine
starke linke Parlamentsfraktion gestärkt. Schließ-
lich hat die Linksp artei im Wahlkampf ein klares
»Nein« zu »Kriegseinsätzen in aller Welt« angekün-
digt. Eine erste B ilanz der Fraktionsarb eit aus anti-
militaristischer Sicht fällt genau so aus wie die Frak-
tionsarbeit selb st : zwie sp ältig .

Prost statt Protest

Am 2 6 . Oktob er zelebrierte die Bundeswehr ih-
ren Großen Zapfenstreich in B erlin . Die außen-
und verteidigungspolitischen Sprecher der Links-
fraktion, Wolfgang Gehrcke und Paul Schäfer, hat-
ten im Vorfeld verkündet, die Fraktion werde »die
verschiedenen Formen des Protestes gegen die ses
Militärritual unterstützen . « Und tatsächlich b efan-
den sich unter den 3 . 0 0 0 D emonstrantInnen auch
fünf Abgeordnete . Paul Schäfer war nicht darunter
− der war lieb er zum Bundestagsempfang geeilt,
wo ein Festakt zu Ehren von 5 0 Jahren Bundeswehr
stattfand , mit Politikern, Bundeswehrgenerälen
und Nato-Vertretern . Schäfer entwickelte dort kei-
neswegs die angekündigten »Formen des Prote s-
tes« , sondern pro stete der versammelten Kriegs-
treib erschar zu .

Schon zu die sem Zeitpunkt mu sste man sich fra-
gen, was die Fraktion b ewogen hab en mag, gerade
diesen Abgeordneten zum verteidigungspoliti-
schen Sprecher zu machen .

Soviel zur außerp arlamentarischen Tätigkeit.
Ähnlich ambivalent sieht e s bei den p arlamentari-
schen Initiativen aus . Auf der einen Seite greift die
Fraktion friedenspolitisch relevante Themen auf
und artikuliert Dinge , die im Bundestag sonst kaum
zu hören wären . D as gilt etwa für die Teilhabe der

Bundesregierung an Folter und die B ereitstellung
deutscher Flughäfen und de s Luftraums für die Fol-
terflüge der CIA; das gilt für den Bundeswehrein-
satz im Innern; das gilt für die Aktivitäten von
BND-Agenten in B agdad während des Golfkriege s .
In Pre sseerklärungen, Anfragen an die Bunde sre-
gierung, Entschließungsanträgen, Reden, im Ver-
teidigungs-, Außen- und Innenau sschuss werden
j etzt von PolitikerInnen B eiträge geliefert, die in
der Medienlandschaft nun einmal aufgrund ihre s
p arlamentarischen Status' mehr Gehör finden als
diej enigen von neb enb eruflichen o der ehrenamt-
lichen FriedensaktivistInnen . Außerdem lässt sich
b ei manchen Abgeordneten eine große Aufge-
schlo ssenheit gegenüb er der Friedensb ewegung
fe ststellen . Diese kann üb er einige Abgeordnete
selb st Themen lancieren o der zuminde st Anstöße
liefern − nur ein B eispiel : die Wehrungerechtigkeit
wird von der Fraktion thematisiert. Die Infrastruk-
tur der Bundestagsbüro s , der privilegierte Zugang
der Abgeordneten zu Informationen au s dem Mili-
tär- und sonstigen Repressionsapp arat, ihre p arla-
mentarischen wie medialen Interventionsmög-
lichkeiten − aus all dem zieht die Friedensbewe-
gung einigen Nutzen .

Vorsicht : Rohrkrepierer

Auf der anderen Seite muss die Friedensbewe-
gung aufp assen, dass sie sich nicht zu sehr auf die
Linksfraktion einlässt. Diese Ge schichte könnte
sehr rasch zum Rohrkrepierer werden . Nach ein
p aar Wo chen Parlamentstätigkeit ist unverkenn-
b ar, dass der im Wahlkampf so scheinb ar feste anti-
militaristische Standpunkt b ereits aufgeweicht ist.

D er erste p arlamentarische Schritt war ein Ent-
schließungsantrag vom 2 9 . Novemb er. D arin wur-
de gefordert, den Personalumfang der Bunde s-

In der Februar-Ausgabe der »ZivilCourage« ,
des Magazins für Pazifismus und Antimilita-
rismus der DFG-VK, erschien eine erste Bi-
lanz der seit Herbst im Bundestag vertrete-
nen Linksfraktion. Der Autor René Schulz
konstatiert einen starken realpolitischen Flü-
gel in der Fraktion, der »so früh wie möglich
seine Regierungsfähigkeit unter Beweis stel-

len und lästigen B allast über Bord werfen
will, wozu auch der Antimilitarismus gehört.«
Seine Kritik richtet sich dabei besonders an
Paul Schäfer, den verteidigungspolitischen
Sprecher der Linksfraktion.

Wir veröffentlichen den Beitrag von René
Schulz sowie die Replik von Paul Schäfer, die
wir für Forum Pazifismus erbeten hatten.

Debatte
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wehr auf 1 0 0 . 0 0 0 festzuschreib en, »Rüstungsex-
porte außerhalb de s Nato-Vertragsgebietes« zu ver-
bieten und »Kriegseinsätze der Bunde swehr« zu b e-
enden . Wozu braucht j emand 1 0 0 . 0 0 0 Bundes-
wehrsoldaten? Wieso sollen die NATO-Staaten wei-
terhin Rüstungsgüter erhalten, die sie b ekanntlich
an alle möglichen Staaten weiterverkaufen, wenn
sie sie nicht grade selb st zum Kriegführen brau-
chen? Wie so wurde nicht die einzig konsequente
Forderung nach Verb ot von Rüstungspro duktion
erhob en?

Am 5 . D ezemb er forderte die Fraktion in einem
Antrag, die Militärmission der EU in B o snien-Her-
zegowina durch eine Polizeimission abzulö sen, die
ebenfalls unter EU-Kommando laufen soll . B esser
ist das nicht : Die Ersetzung von Militär- durch Poli-
zeimissionen gehört zur Strategie der EU, schwerer
wiegt no ch , dass Polizeieinsätze im Unterschied zu
Bunde swehreinsätzen nicht vom Parlament b e-
schlo ssen und b eendet werden mü ssen . D er An-
trag lief also darauf hinau s, der Bunde sregierung
freie Hand für den Einsatz von Bundespolizei,
GS G 9 und anderen Polizeieinheiten zu geb en . Kri-
tik von Parteimitgliedern, es gebe no ch gar keine
innerp arteiliche B eschlu sslage zu Auslandseinsät-
zen der Polizei, verhallte ungehört.

Pro-Bundeswehr-Deb atte

Was genau meint die Fraktion eigentlich, wenn
sie von »Kriegseinsätzen« redet? Im Münsteraner
Parteitagsb eschlu ss war deutlicher von »Auslands-
einsätzen« die Rede . B etreibt die Fraktion j etzt das
gleiche rhetorische Spielchen wie die Bunde sre-
gierung und differenziert zwischen Kriegs- und an-
geblichen »Friedens-« o der »Stabilisierungseinsät-
zen« ?

D ass genau dieses Hintertürchen gemeint sein
könnte , zeigte sich b ei der Ab stimmung über den
Sudan-Einsatz am 1 6 . D ezemb er. Wenige Tage da-
vor ließ Paul Schäfer ein Papier in der Fraktion he-
rumgehen, in dem er in staatsmännischem Duktu s
Für und Wider des Einsatze s abwog . Eine Ableh-
nung durch die Fraktion erscheine »nicht plausib el
und nicht verantwortb ar« , grade so , als sei die Re-
gierung auf die Stimmen der Linksfraktion ange-
wiesen . Weiter: »Die Linke wird sich aber als kriti-
sche Oppo sition dazu po sitionieren müssen, dass
sich UN-Blauhelmmissionen unter b estimmten Vo-
raussetzungen als notwendig und unausweichlich
erweisen können . . . D as verlangt allerdings auch,
dass sich Die Linke mit der Frage b e schäftigt, wie
die Voraussetzungen für wirksame Blauhelmein-
sätze b e schaffen sein müssen . Und die Frage ist zu
klären, wie eine deutsche Unterstützung dieser
Einsätze aussehen könnte . . . Die Linke wird . . . nicht
umhin können, sich diesen Fragen zu stellen und
neu zu b eantworten . «

Hier mö chte j emand gerne mitregieren und tut
bereits in der Oppo sition so , als trage er Regie-

rungsverantwortung. Mit seinem Papier hat Schä-
fer ein Ja eingefordert. D ass er dann re al mit »nein«
gestimmt hat, dürfte zwei Motive haben : Ein takti-
sches , weil er sich nicht die Blöße gibt, brüsk gegen
geltende Parteib eschlüsse zu verstoßen . Und wohl
auch ein persönliches ; für »preußische« Disziplin
hat sich der M ann schon des Öfteren au sge spro-
chen, und das meint wohl auch Parteidisziplin .

Nun ist Schäfer nicht alleine mit die ser Haltung .
Andere b eteiligen sich an die ser Pro-Bundes-
wehr-D eb atte und führen schon mal ein Täu-
schungsmanöver durch . So wurde den Abgeordne-
ten von Angehörigen des Fraktionsvorstande s er-
zählt, e s gehe e s j a bloß um sieb en Soldaten . Eine
Desinformation: D as Mandat gilt für 2 0 0 . Wenn
derzeit nur sieb en tatsächlich benötigt werden, ist
das eine S ache . Eine andere ist, dass die Regierung
j ederzeit, und ohne noch einmal das Parlament zu
fragen, 1 9 3 weitere Soldaten entsenden kann . Au-
ßerdem, so hieß e s in der Fraktion, seien die Bun-
deswehrsoldaten im Sudan ausschließlich au s
Gründen des Selb stschutze s b ewaffnet − auch das
falsch: D as Mandat b erechtigt sie zur »Anwendung
von Gewalt zur Durchsetzung ihres Auftrags« . Ge-
scho ssen werden darf also , wenn j emand im Weg
steht, nicht erst, wenn e s ums eigene Leben geht. 1 4
von anwe senden 5 0 Linken enthielten sich bei der
Ab stimmung ihrer Stimme .

14 Enthaltungen zu viel!

Wenn sich der Abgeordnete B o do Ramelow per
Leserbrief in der »jungen Welt« vom 2 0 . D ezemb er
gegen Kritik an die sem Ab stimmungsverhalten
wehrt und erklärt, die 1 4 Enthaltungen b edeuteten
eine Ab sage an die militärische Logik, dann irrt er.
B ei einer Partei, die mit klarem Antimilitarismu s
antrat, sind 1 4 Enthaltungen eb en 14 Enthaltungen
zu viel, e s sind 1 4 Stimmen bzw. 2 8 Prozent der
Fraktion, die vom eindeutigen Antimilitarismu s
Ab stand nehmen und sich der militärischen Logik
annähern .

Die Pre sseerklärung von Paul Schäfer zum The-
ma »AWAC S-Einsatz bei der Fußb all-Weltmeister-
schaft« vom 6 . Janu ar weist eb enfalls in die se Rich-
tung . Erneut gibt Schäfer den Staatsmann und
denkt darüb er nach , unter welchen Umständen die
Bunde swehr im Inland eingesetzt werden solle ,
und zwar nicht nur in Form der AWACS , sondern
auch in Form von Jagdflugzeugen . D eren Einsatz
lehnt Schäfer keineswegs ab − er fordert nur, dass
dab ei die »Verhältnismäßigkeit der Mittel« gewahrt
werden solle . Auf so einen Kriegseinsatz hat die
Menschheit nun gerade no ch gewartet !

D as Problem darf natürlich nicht auf Paul Schä-
fer reduziert werden . E s geht um die Grundfrage ,
dass ein starker Flügel der Fraktion so früh wie
möglich seine Regierungsfähigkeit unter B eweis
stellen und lästigen B allast üb er B ord werfen will,
wozu auch der Antimilitarismus gehört. Lieb er
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ritik an der friedenspolitischen Arb eit der
Linksfraktion im Bunde stag? In Ordnung.

Polemik? Geschenkt. D o ch das eine o der andere in-
haltliche Argument zur Unterfütterung in einer sol-
chen Auseinandersetzung hätte man sich schon
von René Schulz gewünscht. Eine selb stgefällige
B estätigung der eigenen Standpunkte hilft der Frie-
densb ewegung nicht weiter.

Richtig ist natürlich, dass ich nicht üb erall dort
war, wo mich René Schulz gerne ge sehen hätte .
Ab er das ist kein Kriterium für glaubwürdige frie-
denspolitische Arb eit. Häufig war ich gerne dort,
wo er vielleicht nicht war, wie z . B . b eim Prote st ge-
gen den Großen Zapfenstreich in Köln am 2 1 .
Septemb er letzten Jahre s o der jüngst b ei der Mon-
tagskundgebung der Friedenskoordination vor
dem D enkmal des Unb ekannten D eserteurs in
Potsdam am 6 . M ärz .

Auch richtig – ab er auch genauso naiv − ist seine
B emerkung, dass sich eine B ewegung, also auch die
Friedensb ewegung, nicht zu sehr auf eine Partei
einlassen soll . Ein ge sundes M aß an Misstrauen ge-
genüb er einer Regierung o der Parteien ist immer
notwendig. Allerdings sollte man dafür nicht fal-
sche Kausalitäten b emühen .

Als ersten B eleg für seine Skep sis und als Indiz
für die vermeintliche Aufweichung » antimilitaristi-
scher Standpunkte« b emüht René Schulz als »ersten
p arlamentarischen Schritt« unseren Entschlie-
ßungsantrag zur Regierungserklärung von Frau

Merkel, in dem die Fraktion unter anderem forder-
te , die Wehrpflicht abzuschaffen, auf das B ombo-
drom in der Kyritz-Ruppiner Heide zu verzichten,
die Schnellen Eingreiftruppen der NATO , der EU
und der Bundeswehr aufzulö sen, die Kriegseinsät-
ze der Bundeswehr zu b eenden, die Bundeswehr
auf strukturelle Angriffsunfähigkeit umzub auen
und auf 1 0 0 . 0 0 0 Angehörige zu reduzieren .

Eine solche Reduzierung würde die Bunde s-
wehr um mehr als die Hälfte verkleinern und wäre
in Verbindung mit der ange strebten Umorientie-
rung (Verteidigungsauftrag, Nichtangriffsfähig-
keit) eine sehr einschneidende Abrüstungsmaß-
nahme . Nun kann man üb er den Sinn die ser Re-
formforderung j a trefflich innerhalb der Friedens-
b ewegung und auch mit anderen streiten – und ich
bin sehr wohl für Neuüb erlegungen offen – , nur da-
raus eine Verrats- und Umfallstory zu machen, wie
b ei René Schulz ge schehen, ist abwegig . D as Ge-
genteil ist der Fall, denn die ob en genannten Forde-
rungen standen allesamt im Wahlprogramm der
Linksp artei; dafür sind die Abgeordneten von über
4 Millionen Menschen gewählt worden !

Nowendige Differenzierung

Als ein weiteres Indiz für die Wankelmütigkeit
dient ihm die Verwendung der Formulierung »B e-
endigung der Kriegseinsätze« . Die Fraktion soll da-
mit auf dem be sten Weg sein − wie die Bunde sregie-

Paul Schäfer

Konsequent für Frieden und Abrüstung
Replik auf René Schulz' Kritik

heute schon umfallen, damit es morgen keiner
mehr merkt, lautet hier die D evise .

Funktionale Zwiesp ältigkeit
− bekannt von den Grünen

D as ist wiederum nicht nur ein Problem, das die
Friedensb ewegung mit einem Re alo-Flügel in der
Linksp artei hat (hier sollte mitb edacht werden,
dass es einen solchen Realo-Flügel auch in der Frie-
densb ewegung gibt !) . Die Ambivalenz, welche die
Fraktion aufweist, ist nicht einfach ein Kampf »gu-
ter« gegen »bö se« Abgeordnete . Diese Zwie sp ältig-
keit ist vielmehr funktional : So wird mehreren
WählerInnenschichten zugleich etwas geb oten .
Wir erinnern uns no ch gut daran, wie Christian
Ströb ele j ahrelang den »guten« , antimilitaristi-
schen Grünen gab und zugleich im Wahlkampf Sei-

te an Seite mit der Kriegstreib er-Mehrheit seiner
Partei stand . D e shalb gilt auch für die 3 6 Linksabge-
ordneten, die gegen den Sudan-Einsatz ge stimmt
haben : Solange sie sich einen verteidigungspoliti-
schen Sprecher leisten, der Kriegseinsätze nicht
ablehnt, sondern »gründliche Einzelfallprüfung« ,
nachzulesen in der »junge Welt« vom 2 1 . D ezemb er,
fordert und sie okay findet, wenn die »Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel« gewahrt bleibt, solange mü s-
sen sie sich größtes Misstrauen seitens der Frie-
densb ewegung gefallen lassen . Vertrauen in die
Prinzipienfe stigkeit p arlamentsorientierter Arb eit
ist sowie so das Letzte , was AntimilitaristInnen ha-
b en sollten . Distanz zum Parteiwesen bleibt uner-
lässlich .

René Sch ulz arbeitet im Umfeld des DFG- VK-La n-

desverbandesBerlin-Brandenburg.
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rung − sprachlich zwischen Kriegseinsätzen und
»Friedens- o der Stabilisierungseinsätzen« zu diffe-
renzieren . Sollten wir e s also dann lieber b eim un-
differenzierten Sprachgebrauch und D enken b e-
lassen, auch wenn dadurch notwendigerweise die
analytische und politische Qualität leidet?

Um es klar zu sagen : Ich unterscheide tatsäch-
lich zwischen der deutschen B eteiligung an völker-
rechtswidrigen Angriffskriegen wie in Afghanis-
tan, Jugo slawien o der Irak, die wir a priori und ka-
tegorisch ablehnen, und solchen »Auslandseinsät-
zen« wie der B eteiligung an der UNO-B eob achter-
mission zur Üb erwachung eine s Friedensabkom-
mens in Aceh o der der logistischen Unterstützung
eine s UN-mandatierten Pe ace-keeping-Einsatze s
der Afrikanischen Union in D arfur o der der Hilfe
für die Erdbebenopfer in Pakistan durch die Bun-
deswehr. Hier geht e s um Einsätze , die sich im Rah-
men des Völkerrechts bewegen, die vorgeblich auf
Friedenserhaltung bzw. Leistung humanitärer Hil-
fe gerichtet sind . Hier ist eine genaue Prüfung der
Konfliktkonstellation, der Intere ssenlagen und vor
allem der Alternativen unb edingt erforderlich . Sor-
ry, ab er wer eine solche Differenzierung nicht vor-
nimmt, ist meine s Erachtens in der friedenspoliti-
schen D eb atte nicht ernst zu nehmen . So verb aut
man sich die Möglichkeit, zivilen Instrumenten
mehr Raum bei der Prävention und Stabilisierung
zu verschaffen .

E s gibt in der Mehrzahl die ser Fälle genug gute
Gründe , gegen diese Art militärischer »Konfliktb e-
arbeitung« zu sein, von der B eteiligung der Bundes-
wehr ganz zu schweigen .

Tatsächlich stimmt die Linke die sen Einsätzen
meist nicht zu , auch weil wir immer wieder die Lo-
gik ziviler Konfliktlö sungen einfordern ! Wogegen
ich ab er kategorisch bin, sind D enkverb ote . E s ge-
hört für mich zu den Aufgab en einer linken Bun-
destagsfraktion, in den genannten Fällen eine de-
taillierte Analyse vorzunehmen und die Pro- und
Contra-Argumente sorgfältig abzuwägen . D as ist
nicht »staatsmännisches Geb aren« sondern verant-
wortungsvolles Handeln gegenüb er sämtlichen B e-
troffenen vor Ort genauso wie gegenüber den Wäh-
lerinnen und Wählern . Und genauso hab e ich mich
im Punkt D arfur-Einsatz verhalten .

Auch hier ging e s mir darum, Partei für die Op-
fer von Krieg, Terror und Menschenrechtsverwei-
gerung zu ergreifen und dabei zu üb erlegen, wie
den Menschen am be sten geholfen werden kann .
René Schulz kann der Frage ausweichen, wie zum
B eispiel die Versorgung von Flüchtlingslagern mit
Lebensmitteln gewährleistet werden kann, linke
Politik kann e s eb enso wenig wie die humanitären
Hilfsorganisationen . E s ist unter Umständen eben
keine verantwortungsvolle und auch keine mora-
lisch saub ere Po sition, sich nur an dem rigoro sen
Kriterium »keine Soldaten« zu orientieren .

In jüngster Zeit konnte b ereits einmal beob ach-
tet werden, wie eine kategorische augenscheinlich

»moralisch« b egründete Verweigerungshaltung ei-
ne klare Analyse der Herrschaftsverhältnisse in-
nen-, umwelt- wie sicherheitspolitisch verhinderte .
Umso deutlicher und katastrophaler waren die
Konsequenzen . D as ist die Umfallstory einer ande-
ren Partei .

Gegen doktrinäre Rechthaberei

Gleiches gilt für den AWACS-Einsatz anlässlich
der Fußb all-Weltmeisterschaft. Ich hab e dazu in ei-
ner Bundestagsrede eindeutig Po sition b ezogen
(und desgleichen in einem von mir in die Fraktion
eingebrachten Antrag) : Ich hab e mich gegen den
Einsatz gewandt. Richtig ist allerdings, dass ich
mich, statt einfach »Nj et« zu sagen, mit den in der
Öffentlichkeit angeführten Gründen b eschäftigt
hab e . D ab ei hab e ich formuliert, dass man, wenn e s
keine andere Möglichkeit gäb e , eine akute Terror-
gefahr abzuwehren, den Einsatz der AWACS in Er-
wägung ziehen könne . D as Ergebnis meiner Erwä-
gungen war aber (siehe ob en) eindeutig: E s gibt
keine zwingenden Gründe .

Wie man sieht, so genau nimmt es René Schulz
nicht. B esonders ärgerlich wird es , wenn einem
Aussagen im Munde herumgedreht werden . Schulz
b ehauptet, dass ich den Einsatz von Jagdflugzeu-
gen keine swegs abgelehnt, sondern dab ei nur auf
der Verhältnismäßigkeit der Mittel be standen hät-
te . D er S atz lautet : »E s geht dabei (bei der Beurtei-

lung des A WACS-Einsa tzes, Pa ul Schäfer) um eine
detaillierte und glaubwürdige B eantwortung der
Fragen der potenziell verfügb aren zivilen Alterna-
tiven zur Luftraumüberwachung, dem inhärenten
E skalationsrisiko durch den Einsatz der Jagdflug-
zeuge sowie der Verhältnismäßigkeit der zur An-
wendung kommenden Mittel . «

Im übrigen erlaub e ich mir, darauf hinzuweisen,
dass die Vertreter de s D armstädter Signals den
AWACS-Einsatz für unbedenklich halten (noch ein-
mal : die s ist nicht meine Po sition) , ab er ich bin
nicht dafür, die auf konsequente Friedenspolitik
orientierten Soldatinnen und Soldaten de swegen
au s der Friedensb ewegung auszugrenzen .

Auf die persönlichen Herab setzungen und Ver-
unglimpfungen in dem B eitrag von R. Schulz mö ch-
te ich nicht eingehen . Jeder wählt sich den Ausein-
andersetzungsstil, der ihm gemäß erscheint. Eine s
hab e ich in meiner weit über zwanzigj ährigen Tä-
tigkeit in der Friedensb ewegung gelernt : E s ist
wichtig, die grundlegende Unduldsamkeit gegen-
über Krieg und Militarismus mit größter Toleranz
innerhalb der Friedensb ewegung und weit darü-
b er hinaus zu verbinden . Wer doktrinäre Rechtha-
b erei verkörpert, kann nicht zugleich für Emp athie
und friedlichen Konfliktaustrag plädieren .

Pa ul Schäfer ist verteidigungspolitischer Sprecher

der L inksfraktio n im Deu tschen Bundestag.
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enn – wie zuletzt in B ezug auf die Sicher-
heitsmaßnahmen zur Fußb all-Weltmeister-

schaft in diesem Jahr – wieder einmal die Diskussi-
on darüb er eröffnet wird , ob ein bisschen mehr In-
landseinsätze der Bunde swehr sein sollen o der
dürfen, stellt sich schnell heraus , dass die große
Mehrheit der B evölkerung und der Abgeordneten
der Ansicht ist, dass die Bunde swehr nur in genau
b eschrieb enen Ausnahmefällen im Inland einge-
setzt werden darf. Die Fluthilfeeinsätze an O der
und Elb e wurden hier am ehesten akzeptiert (auch
wenn manch eine(r) die Frage gestellt hat, ob man
wirklich schießen lernen muss , um S andsäcke fül-
len und verteilen zu können) .

Anders in der offiziellen Außen- und Sicher-
heitspolitik. Hier ist e s in den letzten Jahren üblich
geworden, p au schal von der Notwendigkeit zivil-
militärischer Zusammenarb eit zu sprechen und
sie b ei militärischen Einsätzen von vornherein
vorzu sehen . D ab ei werden nichtstaatliche Akteu-
re , insb e sondere Nichtregierungsorganisationen
(NGO s) gleich mit eingeplant. Wie ist das zu b eur-
teilen? Die folgenden Üb erlegungen versuchen,
dieses Thema aufzugreifen, um eine Diskussion zu
b eginnen, die uns dringend geboten scheint. S a-
lopp ge spro chen : E s ist nicht hinnehmb ar, dass Mi-
litärs zerstören und sich darauf verlassen, dass an-
dere b ereit stehen, anschließend die Verletzten zu
verbinden, die Trauernden zu trö sten und die
schlimmsten Schäden zu b eseitigen . O der dass Mi-
litär in Krisengebiete ge schickt wird und dort dann
in erster Linie damit be schäftigt ist, seine eigene
Versorgung und Sicherheit zu organisieren . Zivil-
militärische Zusammenarb eit läuft Gefahr, Militär-
einsätze bis hin zum Krieg zu verharmlo sen und
die , die daran b eteiligt sind , von B edenken zu b e-
freien . Andererseits ist grundsätzlich zu b egrüßen,
dass inzwischen vor Militäreinsätzen wenigstens
grundsätzlich darüb er nachgedacht wird , welche
Schäden die Einsätze verursachen und wie sie viel-
leicht zu mindern sind .

Vor allen anderen Üb erlegungen muss daran er-
innert werden, dass militärische Auslandseinsätze
nach dem Grundgesetz an die allgemeinen Regeln
de s Völkerrechts gebunden sind (Artikel 2 5 GG)
und damit an das Gewaltverb ot der UN-Charta, das
nur zwei Au snahmen kennt : D en Auftrag des Si-
cherheitsrate s , gegen Friedensstörer militärisch
vorzugehen, und die unmittelb are Verteidigung ge-
gen einen Angreifer, ab er auch das nur, bis der Si-
cherheitsrat eingreift. D as b edeutet, dass z . B . der

Irak-Krieg von die sen völkerrechtlichen Vorgab en
nicht gedeckt ist (vgl . das Urteil de s Bundesverwal-
tungsgerichte s vom 2 1 . Juni 2 0 0 5 BVerwG 2 WD
1 2 . 04 − http ://www. bverwg. de/files/6 5 a04 cb 4 2

f2 e0fffa 5 c8 2 b aedf4 3 b a3 1 /3 0 5 9/2wd 1 2-u-04 . pdf,
eingesehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) . Auch für den Ko sovo −
Krieg 1 9 9 9 lag kein M andat de s UN-Sicherheitsrats
vor, eb enso wenig für den KSK-Einsatz in Afghanis-
tan . Für militärische Einsätze , die völkerrechtswid-
rig sind , verbietet sich j ede Ab sprache üb er zivile
B eteiligung von vornherein . Und wenn zivile Ak-
teure solche Ab sprachen trotzdem treffen, verbie-
tet sich für j ede Helferin und j eden Helfer die eige-
ne Mitwirkung. Am B eispiel de s Ko sovo-Kriege s,
wo nach dem Waffenstillstand am 1 0 . Juni 1 9 9 9
durch die Resolution 1 2 4 4 des UN-Sicherheitsrats
die KFOR legitimiert wurde , zeigt sich, dass auf völ-
kerrechtlich unzulässige Kriegshandlungen durch-
aus vom Völkerrecht gedeckte Militäreinsätze – in
diesem Fall sogar wesentlich getragen von den NA-
TO-Staaten, die vorher die völkerrechtlich unzuläs-
sigen Luftangriffe durchgeführt hatten − folgen
können . Dieses B eispiel zeigt, dass selb st bei
scheinb ar klaren Fällen die Antworten nicht ein für
alle Mal zu geb en sind , sondern vor, während und
nach einem Krieg durchaus unterschiedlich ausfal-
len können .

D eutlich sollte man in j edem Fall die Frage stel-
len, ob nicht oft viel zu schnell Militär einge setzt
wird . Könnten nicht viele o der sogar alle militäri-
schen Aktionen durch zivile Prävention vermieden
werden? Hab en die militärischen Interventionen
der letzten 1 5 Jahre , egal ob mit o der ohne UN-Man-
dat, auch nur annähernd die Ziele erreicht, die da-
mit erreicht werden sollten? Was hätte mit den im-
mensen dafür verwendeten Mitteln erreicht wer-
den können, wenn sie z . B . in Wirtschaftshilfe o der
Unterstützung nicht gewalttätiger Akteure in den
j eweiligen Ländern investiert worden wären? Wie
oft werden Soldaten in Auslandseinsätzen inzwi-
schen für Aufgab en einge setzt, die in ihren Heimat-
ländern aus gutem Grund Aufgab e ziviler Experten
– Polizisten, Verwaltungsfachleute , Logistikexper-
ten, Experten für Kampfmittelräumung, B aufach-
leute − sind ?

Die rechtlichen Fragen

Will man systematisch den zivilen Einsatz im
Umfeld militärischer Aktionen b edenken, mu ss
man verschiedene Fälle deutlich unterscheiden .

Ute und Ulrich Finckh

Zivil-militärische Zusammenarbeit
Über die Gefahr der Verharmlosung von Militär und Krieg
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Wir schlagen folgende Einteilung vor :

1 . Völkerrechtskonforme militärische Aktio-
nen des eigenen Staates
1 . 1 Zu sammenarb eit mit staatlichen zivilen Ak-

teuren
1 . 2 Zu sammenarb eit mit nichtstaatlichen Ak-

teuren
1 . 3 Aktivitäten nichtstaatlicher Akteure ohne

Ab sprachen
2 . Militärische Aktionen des eigenen Staates ,

die völkerrechtswidrig sind
2 . 1 Ablehnung ziviler Einplanung
2 . 2 Einspruch und Aktionen gegen die militäri-

schen Aktivitäten
2 . 3 Aktivitäten staatlicher ziviler Akteure zur

Minderung eingetretener Schäden
2 . 4 Aktivitäten nichtstaatlicher Akteure zur

Minderung eingetretener Schäden
3 . Aktivitäten neutraler ziviler Akteure

3 . 1 Mediation und/o der Stellungnahmen zum
Konflikt

3 . 2 Hilfen während eines Konfliktes
3 . 3 Hilfen nach Konflikten

1 . Für die Fälle , in denen das Völkerrecht militä-
rische Aktionen vorsieht, gilt generell, dass das Mi-
litär nicht unb egrenzte Mittel einsetzen darf, son-
dern angemessen handeln mu ss . D ass das b ei krie-
gerischen Handlungen häufig missachtet wird ,
macht zivile B eteiligung selb st in diesen Fällen
schwierig . Wer auch immer sich auf Ab sprachen
für zivile Hilfe während o der nach Kampfhandlun-
gen einlässt, muss de shalb darauf dringen, dass die
militärischen Mittel so schonend wie irgend mög-
lich eingesetzt werden . Ist das nicht gewährleistet,
sollte im Voraus keine Hilfszusage gegeb en wer-
den .

1 . 1 . Die offiziellen Stellen für zivile Hilfe in Kon-
flikten sind die staatlichen zivilen Organisationen,
also Polizei und Technisches Hilfswerk, dazu die
staatlichen Fachleute für Verwaltung, Versorgung,
Recht, Finanzen, Hygiene etc . Sie sind zur Zusam-
menarb eit mit dem Militär verpflichtet, solange
und soweit das rechtlich zulässig ist. Die Organisa-
tion der Zusammenarb eit erfolgt in gemeinsamen
Stäb en und wird entsprechend geübt und vorb erei-
tet.

1 . 2 . Schwieriger ist die Situation für nichtstaatli-
che Akteure . Sie handeln in eigener Verantwor-
tung, und es ist in mehrfacher Hinsicht heikel,
wenn sie sich einer militärischen Leitung unterord-
nen o der auch nur feste Vereinb arungen zur Zu-
sammenarbeit treffen . Sie müssen Rücksicht auf ih-
re Mitglieder und auf ihre Zielsetzungen nehmen .
Sie sind in der Regel auf Spenden angewie sen und
müssen also auch auf die Spender Rücksicht neh-
men . Neb en der rechtlichen B ewertung eines Kon-

flikte s spielt für sie auch die Frage eine Rolle , ob mi-
litärische s Eingreifen im konkreten Fall unter B e-
rücksichtigung aller politischen und ethischen As-
pekte eine sinnvolle Form der Intervention ist. Für
p azifistische Gruppen kommt eine Einordnung in
militärische Strukturen sowie so nicht in Frage . Die
Argumentation von B efürwortern militärischer In-
terventionen, dass auch und gerade p azifistisch
orientierte Gruppen unter allen Umständen, also
auch im Falle einer militärischen Intervention, mo-
ralisch zur Hilfeleistung verpflichtet seien, führt in
die Irre , weil eine Zu sammenarb eit mit militäri-
schen Stellen eine implizite Billigung des Militär-
einsatzes bedeutet.

1 . 3 . Neu stellt sich die Frage der Zusammenar-
b eit ggf. nach einem militärisch ausgetragenen
Konflikt. D ann kommt es darauf an, den Opfern zu
helfen und Schäden zu b eseitigen . D ab ei ist Zusam-
menarb eit mit dem Militär manchmal nicht zu ver-
meiden, u . U. ab er auch gefährlich, weil die zivilen
Akteure mit B esatzern in einen Topf geworfen wer-
den . In dem Augenblick, in dem eine b efristete mi-
litärische Präsenz zur Überwachung eine s Waffen-
stillstandes in eine rechtlich nicht vertretb are B e-
satzung üb ergeht, ist eine Zusammenarb eit nicht
mehr zulässig . In die sem Fall darf Hilfe nur unab-
hängig vom Militär geleistet werden . Ab sprachen
sind dann nur insoweit zulässig, als der Zugang zu
den b etroffenen Menschen und Gebieten zu regeln
ist. Für nichtstaatliche Akteure dürfte diese nach-
trägliche Hilfe ohne direkte Zusammenarbeit mit
dem Militär der Normalfall sein .

2 . Nach der derzeitigen NATO-D oktrin und nach
den Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bun-
deswehr kann der Einsatz der deutschen und NA-
TO-Truppen auch zur Wahrung eigener Interessen
und ohne Auftrag o der Billigung de s Sicherheits-
rate s der Vereinten Nationen erfolgen . D as ist nach
dem Völkerrecht unzulässig und muss de shalb
ohne Wenn und Aber abgelehnt werden . Wer da
mitmacht, tut Unrecht.

2 . 1 . Die einzige Form der »Zusammenarb eit« mit
dem Militär kann in solchen Fällen der Hinweis auf
das Unrechtmäßige des Tuns und die Aufforde-
rung an das Militär wie an die politische Führung
zur B eendigung des Unrechts sein . D as gilt auch für
die zivilen staatlichen Institutionen und alle , die in
ihnen tätig sind . Für die rechtliche B eurteilung im
Falle von Soldaten hat das ob en erwähnte Urteil de s
2 . Wehrdienstsenats de s Bunde sverwaltungsge-
richts deutlich gemacht, dass auch für sie in derarti-
gen Fällen die Gewissensfreiheit au sschlaggeb end
ist.

2 . 2 . D arüb er hinaus ist e s unerlässlich, durch öf-
fentlichen Prote st auf die militärische Seite und ins-
b e sondere die staatliche Führung einwirken, um
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das Unrecht zu beenden . Für die Einzelnen, die ge-
geb enenfalls von staatlicher Seite in Anspruch ge-
nommen werden sollen, gilt die Pflicht zur Ab sage
natürlich eb enso . Für sie ist e s wichtig, sich auf die
Charta der Vereinten Nationen, auf die Gewissens-
freiheit und die Friedensverpflichtung de s Grund-
ge setzes zu b erufen . Die einschlägigen Artikel des
Grundge setzes sind Artikel 2 5 (Allgemeine Regeln
de s Völkerrechts) , Artikel 4 Ab satz 1 (Gewissens-
freiheit) und die Präamb el de s Grundge setzes (. . .
dem Frieden der Welt zu dienen) .

2 . 3 . D a Kriegshandlungen stets Tote , Verletzte
und materielle Schäden mit sich bringen, ist hinter-
her die Frage nach Hilfe neu zu stellen . Konnte man
den Krieg schon nicht verhindern, ist Hilfe b eim
Wiederaufb au doppelt notwendig. Zu fordern ist
aber selb st für die staatlichen zivilen Akteure , dass
sie sich vom geschehenen Unrecht deutlich distan-
zieren . Zusammenarbeit mit dem Militär ist nach
unrechtmäßigem Handeln b esonders problema-
tisch .

2 . 4 . Nichtstaatliche Akteure können sich nach
einem Krieg leichter von dem unrechten militäri-
schen Handeln ihres Herkunftslande s distanzieren
und trotzdem Hilfe leisten . Sie können und sollen
sogar deutlich machen, was sie für Unrecht halten .
Ihr Einsatz kann geradezu als Gegensatz zum militä-
rischen Eingreifen organisiert werden und damit
auch helfen, nicht nur Schäden zu b eseitigen, son-
dern auch üb er das Unrecht nachzudenken und
üb er den Konflikt hinweg zu kommen . Auseinan-
dersetzungen mit der staatlichen Führung, die das
Unrecht zu verantworten hat, müssen ggf. erfol-
gen . Wird die Hilfe dadurch unmöglich, sollte man
nicht nachgeben, sondern die Hilfe neutralen Ak-
teuren überlassen, die sich leichter aus dem Kon-
flikt heraus halten können und in der Regel auch
mehr Möglichkeiten hab en, sich zu distanzieren .

3 . Wesentlich einfacher ist Zusammenarb eit mit
militärischen Stellen für neutrale Akteure , die
nicht in den Konflikt verwickelt sind . Sie hab en da-
b ei verschiedene Möglichkeiten .

3 . 1 . Die erste und oft wichtigste Möglichkeit ist
die Stellungnahme von außen, möglichst als öffent-
liche o der − manchmal b e sser − vertraulich gehalte-
ne Vermittlung zwischen den am Konflikt B eteilig-
ten . B eispiele für sinnvolle Mediation sind viele Ak-
tivitäten skandinavischer Staaten o der der O SZE in
internationalen und nationalen Konflikten (zur
Rolle Schwedens im B altikum vgl . z . B . http ://www.

uni-muenster. de/Pe aCon/wuf/wf− 97/97 1 02 07m .
htm, zur norwegischen Außenpolitik vgl . z . B .
http ://www. dep . no/o din/tysk/om_o din/adre sser/
0 3 2 0 0 5-9 9 0 1 2 2/dok-bn . html, zur O SZE vgl . z . B .
http ://www. core-hamburg . de/C ORE/core . htm, al-
le einge sehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) . Sperren sich Kon-

fliktp arteien, sind auch Kritik und öffentliche Stel-
lungnahmen sinnvoll . Je angesehener eine Organi-
sation b ei den am Konflikt B eteiligten ist und j e
mehr sie zur Mediation b efähigt ist, desto mehr
kann sie dab ei erreichen .

3 . 2 . Während eines militärisch au sgetragenen
Konfliktes ist zivile Hilfe fast nur mit zumindest
stillschweigender Billigung der militärischen Stel-
len möglich . D amit solche Hilfe nicht als Parteinah-
me verstanden und der helfende Akteur nicht
selb st in die Auseinandersetzungen hinein gezo-
gen wird , muss dab ei strikte Neutralität gewahrt
werden . B eispielhaft tun das die Ge sellschaften
vom Roten Kreuz/Roten Halbmond . In vielen Fäl-
len greifen auch Unterorganisationen der Verein-
ten Nationen ein, etwa das Flüchtlingshilfswerk,
das für Flüchtlinge aus Kampfgebieten sorgt, o der
UNICEF.

3 . 3 . Nach Konflikten ist neutrale Hilfe immer ge-
fragt und sinnvoll . Sie kann und soll dabei nicht ver-
schweigen, wie fatal e s ist, wenn Konflikte mit mili-
tärischen Mitteln ausgetragen werden . Eine expli-
zit p azifistische Au srichtung der Hilfe ist in den
meisten Fällen sinnvoll, weil gerade nach kriegeri-
schen Auseinandersetzungen, die B ereitschaft
groß ist, die se brutale Form der Konfliktaustra-
gung zu verurteilen . E s gibt die Möglichkeit, die zu
leistende Hilfe mit Hinweisen auf das internationa-
le Recht und de ssen Möglichkeiten zu verbinden
und so für eine zivilisierte Au stragung von Konflik-
ten zu werb en . Je b e sser die geleistete Hilfe ist, de s-
to größer ist die Chance , auch mit dem Werb en für
das Vertrauen auf das internationale Recht etwas zu
erreichen .

Erfahrungen mit Ziviler Intervention

Als sich 1 9 9 8 der Ko sovo-Konflikt zuspitzte , war
die O SZE aufgerufen, zivile B eob achterinnen und
B eob achter dorthin zu schicken, war ab er nicht in
der Lage dazu , weil die Mitgliedsstaaten zwar über
reichlich Militär, ab er kaum üb er geeignet au sge-
bildete Zivilpersonen verfügten . D as hat wesent-
lich zum Scheitern einer vorb eugenden zivilen In-
tervention b eigetragen . E s kann hier offen bleib en,
ob die Schwierigkeiten auch von westlicher militä-
rischer Seite verstärkt wurden, wofür manche s
spricht. Entscheidend ist, dass offensichtlich nicht
ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen,
wenn rasche zivile Intervention sinnvoll ist. D ass
solche Interventionen möglich und viel Erfolg ver-
sprechender als militärische sind , haben die O SZE-
Aktivitäten in den b altischen Staaten gezeigt: Die
Konflikte mit den russischen Minderheiten konn-
ten durch zivile Vermittlung friedlich b eigelegt
werden .

Ein anderes B eispiel für zivile Intervention wa-
ren die NGO-Aktivitäten in und um Kundu s in Af-
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ghanistan . Gegen den ausdrücklichen Willen der
dort tätigen zivilen Organisationen kam die Bun-
deswehr und spricht j etzt von zivil-militärischer
Zusammenarb eit. Tatsächlich gab e s weder kon-
krete Angriffe auf zivile HelferInnen no ch Hinwei-
se auf eine zunehmende B edrohung . Geradezu zy-
nisch war die B emerkung zu B eginn de s Einsatze s
in Kundu s : Die NGO s werden schon no ch merken,
dass sie unseren Schutz brauchen . Aus zivilen Akti-
vitäten de s Helfens und Vermittelns wurde eine
fragwürdige zivil-militärische Zusammenarb eit,
die viel mehr ko stet und weniger sinnvoll ist als der
rein zivile Einsatz vorher und die die zivilen Hilfs-
kräfte in Gefahr bringt.

Prävention ist nur wirksam, wenn sie rechtzeitig
kommt. Wo zunehmende Menschenrechtsverlet-
zungen, e skalierende Gewalt und mangelnde
Rechtsstaatlichkeit Gefahren andeuten, ist zivile s
politische s und vermittelndes Eingreifen nötig zur
Stärkung vorhandener ziviler Akteure und zur D e-
eskalation der Konflikte . Ab er wo geschieht das?
Wer sorgt für die zivilen Kap azitäten, um eingrei-
fen zu können? Einige Konflikte in Afrika (z . B . in
Zimb abwe) eskalieren derzeit, ab er die übrige Welt
schaut tatenlo s zu , bis e s knallt. D ann wird Militär
hingeschickt und ruft seinerseits nach zivilen Ak-
teuren . Sinnvoller und viel wirksamer wäre e s, b ei
den ersten Anzeichen von E skalation zivile Akteure
einzu setzen und angemessen zu unterstützen .

In der modernen Mediengesellschaft wird meist
erst gehandelt, wenn Fernsehbilder eine Katastro-
phe zeigen . E s ist üb erfällig, gelungene B eispiele
von konstruktiver Konfliktb earb eitung und ziviler
Prävention auch medial geeignet zu vermitteln . Die
Initiative »peace counts« (www. pe acecounts . org)
kann dafür einen ersten Schritt darstellen .

Die wichtigste Erfahrung bisheriger zivil-militä-
rischer Zusammenarbeit ist, dass e s stets eine finan-
zielle und technische , meist auch eine zahlenmäßi-
ge Üb erlegenheit der militärischen Seite gibt und
viel zu geringe Kap azitäten der zivilen Akteure . Au-
ßerdem kommt es zu solcher Zu sammenarbeit
meist, weil rechtzeitige s ziviles , politische s o der
nichtstaatliches Handeln versäumt wurde o der
mangels Ressourcen zu schwach war. Durch Prä-
vention könnte viel mehr erreicht werden, ab er die
will vorbereitet sein .

Praxiserfahrungen mit
zivil-militärischer Zusammenarbeit

Generell b eansprucht die Bunde swehr b ei ih-
ren Auslandseinsätzen, b eim zivilen Aufb au zu hel-
fen . Sie spricht z . B . in Afghanistan von zivil-militäri-
scher Zu sammenarbeit, wenn sie b ei Rep araturen
an Schulen o der anderen Geb äuden hilft, wenn sie
ihre logistischen Kap azitäten auch zivilen Akteu-
ren zur Verfügung stellt und wenn sie zivile Akteu-
re aufruft, die zivilen Strukturen zu fördern . Ab er
ist das sinnvoll? Wir lehnen im eigenen Land au s gu-

tem Grund ab , dass die Bunde swehr, abge sehen
von Katastrophenfällen, im zivilen B ereich einge-
setzt wird . Wie sollen eine Zivilge sellschaft und ei-
ne zivile Wirtschaft aufgeb aut werden, wenn dau-
ernd Militärs mit ihrer Macht, die letztlich aus den
Gewehrläufen kommt, mitmischen? Und schließ-
lich: Welchen zivilen B eitrag leistet die Bundes-
wehr, wenn sie den Mohnanb au au sdrücklich nicht
angreift? Welche Kompetenz hat sie , mit zu ent-
scheiden, wo und wie eine Schule geb aut wird o der
eine Wasserleitung? Was kann ihr sinnvoller B ei-
trag zu Stadtplanung o der Versorgung sein? Wel-
che Kompetenz hat sie , in kulturellen Konflikten
zu vermitteln, etwa wenn es um die Stellung der
Frauen in der Ge sellschaft geht? Die Erfahrungen
mit der zivil-militärischen Zusammenarb eit in Af-
ghanistan sind es wert, kritischer betrachtet und
nicht nur von den Militärs analysiert zu werden .

Ein b e sonderes Problem zivil-militärischer Zu-
sammenarbeit ist die Vermischung von Verantwor-
tung . Ein wichtiges Merkmal moderner Staaten, ei-
ne Grundvoraussetzung für Rechtsstaat und D emo-
kratie ist eine funktionierende Gewaltenteilung .
Wenn Militär im Verbund mit zivilen Akteuren auf-
tritt, werden die Zuständigkeiten unklar. Gewal-
tenteilung wird gerade nicht b eispielhaft vorge-
führt, sondern im Gegenteil missachtet. Welche
Folgen hat das im Blick auf Nationbuilding und Un-
terstützung b eim Aufb au demokratischer Struktu-
ren? Auch hier stehen kritische Analysen aus .

D ass die Bundeswehr zivil-militärische Zusam-
menarb eit in erster Linie als Unterstützung ihre s
militärischen Auftrags sieht, erklärt sie selb er (vgl .
z . B . http ://www. bundeswehr. de/, dort dann Suche
nach » CIM IC« und Auswahl von Fragen und Ant-
worten zu CIMIC , eingesehen am 1 0 . 0 2 . 2 0 0 6) : »CI-
M IC soll helfen, das militärische Handeln mit dem
zivilen Umfeld in Einklang zu bringen . Sie soll den
einge setzten Streitkräften die Durchführung ihre s
Auftrage s erleichtern . CIMIC verbe ssert die Le-
b ensb edingungen der B evölkerung in den Einsatz-
räumen der Streitkräfte und fördert so die Sicher-
heit der einge setzten Soldaten in einem instabilen
Umfeld . « Eine sehr kritische Würdigung der offizi-
ellen B egründung für CIM IC findet sich in der
IMI-Analyse 2 0 0 6/0 1 , die unter http ://www. imi-on-
line . de/fpdf/index. php ?id = 1 2 9 2 abrufb ar ist (ein-
gesehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) .

D a derzeit die Ressourcen militärischer und zivi-
ler Konfliktb earb eitung so ungleich verteilt sind ,
dass militärische Eingriffe leichter zu organisieren
sind als zivile , entsteht der Eindruck, dass die Alter-
native »militärische Intervention o der hilflo s zu-
schauen« heißt. Zivile Hilfen kommen vor allem
von nichtstaatlichen Organisationen, deren Mög-
lichkeiten ungleich geringer sind und j ederzeit von
der militärischen Seite überrollt werden können .
Wenn in dieser Situation nach ziviler Mitarb eit ge-
rufen wird , ist das in Wahrheit das Einge ständnis ,
dass man militärisch nicht weiter kommt. D as wur-

Pa
zi

fi
s

m
us



1 8

de be sonders im ehemaligen Jugo slawien deutlich .
Militärisch konnte man siegen, ab er zivile Ordnung
war so nicht herzustellen . D er verzweifelte Ruf
nach ziviler Mithilfe ist eigentlich eine B ankrotter-
klärung der militärischen Seite . Natürlich macht
sie geltend , dass zivile Hilfskräfte gefährdet sind .
Ab er warum sind sie es ? Weil die B evölkerung im
b esetzten Land sich zu Unrecht angegriffen fühlt
und die B e satzung als Feind ansieht, der üb er sie
hergefallen ist.

In der Tat war der Krieg gegen Jugo slawien zu
Gunsten der sep aratistischen Alb aner im Ko sovo
völkerrechtlich ein verb otener Angriffskrieg, der
no ch dazu mit Lügen b egründet und weithin gegen
zivile Ziele geführt wurde . Vor allem durch die Luft-
angriffe wurden die Zivilb evölkerung getroffen
und die Infrastruktur zerstört. Wo Militär so vor-
geht, kann es hinterher keine willkommene zivile
Hilfe mit militärischer B eteiligung geb en .

Auch der Krieg der USA gegen Afghanistan war
völkerrechtlich nicht gedeckt. D ass dabei bis heute
auch deutsche KSK-Einheiten mitwirken, wird
möglichst verschwiegen . Noch offensichtlicher
sind das Unrecht und das Scheitern militärischen
Eingreifens im Irak, wobei D eutschland ungeach-
tet der öffentlichen Ablehnung durch die rot-grüne
Bundesregierung durch die Gewährung von Üb er-
flugrechten, die Ablö sung von amerikanischen Wa-
chen, die Mitarb eit in Awacs-Flügen etc . mitge-
wirkt und damit das Völkerrecht verletzt hat. D as
Bundesverwaltungsgericht hat das gerade im B eru-
fungsverfahren eines Maj ors , der j ede Mitwirkung
für den Irakkrieg verweigert hatte und wegen B e-
fehlsverweigerung degradiert worden war, hö chst-
richterlich festgestellt und ihm Recht gegeb en .

Wie wenig ein militärischer Sieg zum Frieden
und zu ziviler Ordnung b eiträgt, kann man in Af-
ghanistan und im Irak studieren . Wer Probleme mit
Krieg lö sen will, darf sich nicht wundern, wenn
auch die andere Seite Krieg führt. Ein Imperium,
das übermächtig ist, kann kaum von außen ange-
griffen werden . D e shalb wird e s samt seinen Ver-
bündeten/Vasallen am ehe sten von innen angegrif-
fen durch subversive Gewaltaktionen, die e s natür-
lich als »Terror« verteufeln muss . D as zeigt die Ana-
lyse von Herfried Münkler in seiner Studie üb er Im-
perien (Herfried Münkler: Imperien. Die L ogik der

Weltherrschaft – vo m Alten Ro m bis zu den Verei-

n igten Staa ten; Ro wohlt Verlag, Berlin 2005) . Die
von militärischer Seite gewünschte zivil-militäri-
sche Zusammenarb eit wird deshalb in die sen Zu-
sammenhängen zum unkalkulierb aren Risiko für
sämtliche in den entsprechenden Regionen akti-
ven zivilen Akteure der an den Militäraktionen b e-
teiligten Länder.

Folgerungen für die Zukunft

Wenn es offensichtlich günstiger, j a geradezu
notwendig ist, zivil-militärische Zusammenarb eit

möglichst zu vermeiden und stattde ssen auf zivile
Prävention zu setzen, dann ist als Erstes zu fordern,
dass die einzu setzenden Mittel dem entsprechend
verteilt werden . E s ist skandalö s , wenn die EU ab
2 0 07 etwa 2 0 . 0 0 0 Soldatinnen und Soldaten als Ein-
satzkräfte für militärische Interventionen einplant,
um dauerhaft zwei Gefechtsverb ände à 1 . 5 0 0 M ann
einsetzen zu können (Quelle : http ://register. consi-
lium . eu . int/pdf/de/0 5/st 1 0/st 1 0 0 3 2 . de0 5 . pdf S . 9 ,
eingesehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) , ab er nur einen Po ol
von insge samt 1 0 0 zivilen Einsatzpersonen für »Zi-
vile Krisenreaktionste ams« (CRT − Quelle : http ://
register. consilium . eu . int/pdf/de/0 5/st 1 0/st 1 04 62 .
de0 5 . pdf S . 5 , eingesehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) . Selb st
wenn man annimmt, dass Diplomaten und Politi-
ker friedlicher Konfliktb earb eitung den Vorrang
vor militärischem Eingreifen einräumen wollen
und entsprechend handeln, ist dieses Kräftever-
hältnis ab solut entlarvend und zeigt, dass derzeit
die Handlungsmöglichkeiten für ein Umsteuern
von offizieller Seite b egrenzt sind . Letztlich hat Mi-
litär mehr Gewicht und wird − selb st wenn e s offizi-
ell nur als letzte s Mittel gilt − deshalb viel zu schnell
eingesetzt. Konkret heißt das : Für zivile Präventi-
onsmaßnahmen oder Krisenintervention mü ssen
vom Militär unabhängige logistische Kap azitäten
b ereitgestellt werden, die für den Einsatz in Kon-
fliktgebieten notwendig sind . Auch zivile Organi-
sationen müssen au sgebildete Fachkräfte in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung hab en . Und für ihren
Einsatz ist ein System von B eob achtung und Infor-
mation notwendig, das wirksame Prävention er-
laubt.

Prävention statt Intervention

Trotz alledem wurden in den letzten Jahren so-
wohl von vielen Staaten, darunter der Bunde sre-
publik D eutschland , als auch von Nichtregierungs-
organisationen (NGO s) bzw. zivilge sellschaftli-
chen Organisationen (C GO s) auf der ganzen Welt
Metho den und Instrumente der Krisenprävention
und zivilen Konfliktb earb eitung entwickelt und
teilweise auch bereits erfolgreich eingesetzt, was
allerdings in den Medien kaum b erichtet wurde .

Eine umfangreiche Auflistung von Handlungs-
möglichkeiten aus staatlicher Sicht bietet der Akti-
onsplan »Zivile Krisenprävention, Konfliktlö sung
und Friedenskonsolidierung« der Bunde sregie-
rung vom 1 2 . 0 5 . 2 0 04 , der auf der Homep age de s
Auswärtigen Amtes im Volltext abrufb ar ist

(http ://www. auswaertiges-amt. de/www/de/aus-
senpolitik/friedenspolitik/ziv_km/aktionsplan_

html, eingesehen am 1 0 . 0 2 . 2 0 0 6) . Eine ausführli-
che Analyse dieses Aktionsplans samt eines Ver-
gleichs mit den britischen Conflict Prevention
Po ols von Tobias D ebiel findet sich unter

http ://inef.uni-duisburg. de/p age/do cuments/D e-
biel_Aufsatz_D oku . pdf (eingesehen am 1 0 . 02 .
2 0 0 6) .
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D er Verb and Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen e .V. (VENRO) hat,
b asierend auf einer Studie de s B erghof-Zentrums
für konstruktive Konfliktbe arbeitung, ein au sführ-
liches Konzept zu Armutsb ekämpfung und Krisen-
prävention„ veröffentlicht (http ://www. 2 0 1 5 .ven-

ro . org/publikationen/dokumente/konflikte/kon-
flikte . pdf, einge sehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) .

NGO s und CGO s, die sich für zivile Konfliktb e-
arbeitung und Peacebuilding engagieren, haben
sich 2 0 0 3 in der Glob al Partnership for the Preven-
tion of Armed Conflict (GPPAC) zusammenge-
schlo ssen . Als Ergebnis regionaler und interregio-
naler Treffen die se s Netzwerkes wurden regio nale
Aktionspläne entworfen und schließlich im Juni
2 0 0 5 zu einer »Glob al Action Agenda« zusammen-
gefasst. In die sen Texten wird darge stellt, dass e s
für zivilgesellschaftliche Organisationen vielfälti-
ge konstruktive Handlungsmöglichkeiten gibt und
dass für Regierungen und internationale Regie-
rungsorganisationen bis hin zu den Vereinten
Nationen zahlreiche Handlungsalternativen zur
derzeitigen Politik aufgezeigt und unterstützt wer-
den können . Die englischen Texte und einige Üb er-
setzungen sind unter www. gpp ac . net verfügb ar.

Als ein konkrete s B eispiel für zivilgesellschaftli-
che s Handeln werden von der GPPAC zivile Frie-
densdienste genannt. D as Forum Ziviler Friedens-
dienst (forumZFD) , das sich seit B eginn der 1 9 9 0er
Jahre für einen staatlich b ezu schussten deutschen
Zivilen Friedensdienst eingesetzt hat und inzwi-
schen zahlreiche ZFD-Proj ekte betreut, hat sich b e-
reits 1 9 9 8 in einem internen Verständigungsp a-
pier mit der Frage b eschäftigt, wie grundlegend
sich die Sicht de s ZFD auf Konflikte und der Um-
gang mit den Konfliktb eteiligten von der Sicht- und
Vorgehensweise des Militärs unterscheiden und in
die sem Kontext formuliert : »D er ZFD wird sich
folglich nicht in Militär-Strategien einplanen las-
sen . «

Schließlich ist auch auf europ äischer Eb ene
durch den Aufb au der »Conflict Prevention Unit«
ein erster Schritt gemacht worden, auch wenn zah-
lenmäßig ein offensichtliches Missverhältnis zwi-
schen Interventionsstreitkräften und zivilem Prä-
ventionspersonal b esteht und die Europ äische Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik (E SVP) zivile
und militärische Zuständigkeiten b ewu sst ver-
mischt (vgl . http ://www. auswaertige s-amt. de/

www/de/europ a/eu_au ssenpolitik/e svp/index_
html, eingesehen am 1 0 . 02 . 2 0 0 6) .

Im Zusammenhang der Krisenprävention wur-
de zunächst von B asisorganisationen, schnell ab er
auch bis auf UN-Eb ene der B egriff »menschliche Si-
cherheit« (human security) geprägt und dem klas-
sisch-militärischen Sicherheitsb egriff gegenüb er-
gestellt. Die ser erweiterte Sicherheitsb egriff geht
nicht vom Staat und seinem Territorium, sondern
von den Menschen und ihren B edürfnissen au s und
bezieht neben der physischen Sicherheit in einer

erweiterten D efinition auch die Sicherung der
Existenzgrundlagen, der Menschenrechte , der kul-
turellen und sozialen Teilhabe mit ein . Entwick-
lungspolitik, Handelsb eziehungen, ab er auch die
Entschärfung von Konflikten um Rohstoffe durch
die Förderung regenerativer Energien, Forschung
und Entwicklung zum effizienten Umgang mit
knappen Rohstoffen o der Umwelt- und Klima-
schutzmaßnahmen tragen zur »menschlichen Si-
cherheit« Entscheidendes bei . Wahlb eob achtung,
Unterstützung von Menschenrechts- und Friedens-
gruppen in Konfliktregionen o der Regierungsun-
terstützung beim Aufb au rechtsstaatlicher Struktu-
ren sind aus dieser Sicht entscheidende B austeine
einer an Prävention orientierten Sicherheitspoli-
tik.

Allerdings wird der B egriff »human security«
auch von B efürwortern der zivil-militärischen Zu-
sammenarbeit verwendet, z . B . dem Ex-General
Klaus Reinhardt (»taz«-Interview am 2 9 . 09 . 2 0 0 5 ,
http ://www. taz . de/pt/2 0 0 5/09/2 9/a0 1 8 3 . nf/text) .
Eine detaillierte B etrachtung der verschiedenen Si-
cherheitsb egriffe findet sich in der Argumentati-
onshilfe »Ein gerechter Friede ist möglich« der
Evangelischen Kirche im Rheinland

(http ://www. ekir. de/ekir/dokumente/ekir2 0 0 6-
0 1 - 1 1 -friedensethik-A4_ 1 1 0 5 . pdf, einge sehen am
2 3 . 0 1 . 2 0 0 6) .

Die Fernsehbilder von Kriegs- und Bürger-
kriegsschauplätzen hab en b ei vielen Menschen
den Eindruck erweckt, dass Krieg und Gewalt in
den Ländern der Dritten Welt, vor allem in Afrika,
unaufhaltsam auf dem Vormarsch sind . Manche
Äußerungen von Außen- und Sicherheitspoliti-
kern, die sich für eine Um- bzw. Aufrü stung der
Bunde swehr einsetzen, machen sich die sen Ein-
druck zu nutze .

D er im Herb st 2 0 0 5 erschienene »Human Secu-
rity Report« (HSR, www. humansecurityreport. org,
englischer Volltext) und die D aten der Arb eitsge-
meinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) am
Institut für Politische Wissenschaft der Universität
Hamburg (www. akuf. de) zeichnen j edo ch ein an-
deres Bild – nach einem Höhepunkt der Zahl der
kriegerischen Auseinandersetzungen im Jahr 1 9 9 2
ist die Zahl der Kriege deutlich zurückgegangen .
D er HSR weist zudem darauf hin, das s nicht nur die
Zahl der Kriege , sondern auch die Zahl der Opfer
stark ge sunken ist. Teil V de s HSR zählt eine ganze
Reihe von möglichen Gründen für die drastische
Abnahme kriegerischer Auseinandersetzungen
auf, darunter die B eob achtung, dass durch zuneh-
mende ökonomische Abhängigkeiten der Nutzen„
von Kriegen sinkt und die indirekten Ko sten stei-
gen .

D ab ei ist zu b edenken, dass sowohl in D eutsch-
land bzw. Europ a als auch weltweit ge sehen weit-
au s mehr Ressourcen für Militär und Rü stung (und ,
wie der HSR anmerkt, für die Erforschung der Ursa-
chen von Kriegen) ausgegeb en wird als für Früher-
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kennung von Konflikten, zivile Konfliktb earb ei-
tung und Krisenprävention (sowie die Erfor-
schung der B edingungen und Möglichkeiten des
Friedens) . Wenn es gelänge , dem Prinzip »Präventi-
on statt Intervention« auch in B ezug auf finanzielle
und personelle Re ssourcen Priorität zu verschaf-
fen, könnten die Erfolge no ch weitaus größer sein .

Zu sammenfassend ist no chmals zu b etonen,
dass j ede zivil-militärische Zusammenarb eit voller
Probleme steckt. Sie ist in der Gefahr, Krieg zu ver-
harmlo sen, weil damit schon im Voraus der Ein-
druck erweckt wird , dass durch die zivile Hilfe der
Schaden des Kriege s so abgemildert wird , dass die-
ser als vertretb are s Mittel erscheint. Die zivilen Ak-
teure sind in der Gefahr, durch Parteinnahme in
Konflikte hinein gezogen zu werden . Selb st neutra-
les Helfen b ei Wiedergutmachung und Wiederauf-
b au kann sich daher so auswirken, dass Krieg ver-
harmlo st wird . Werden von zivilen Akteuren Un-
recht und üb ermäßige s militärisches Handeln kri-
tisiert, drohen Konflikte mit den dafür Verantwort-

lichen und eventuell B ehinderungen des Helfens
bis hin zum Verb ot der Tätigkeit. Missverständnisse
aller Art sind in vielen Fällen kaum zu vermeiden .
Unnötige Gefährdungen von Helferinnen und Hel-
fern sind zu b efürchten . Was rechtlich möglich ist,
ist also no ch lange nicht sinnvoll . Die Militärs und
Militärpolitiker fordern und fördern zwar zivil-mi-
litärische Zusammenarbeit aus ihren Intere ssen
heraus . Aber gerade das mu ss j eden, der friedliche
Konfliktau stragung will, misstrauisch machen . E s
ist an der Zeit, die Problematik offen zu diskutieren
und den Vorrang ziviler Konfliktb earb eitung deut-
lich zu machen . D arüb er hinaus ist die Ablehnung
j eder zivil-militärischen Zu sammenarbeit im Vo-
raus eine nicht unwichtige Bremse für die , die mili-
tärisch eingreifen wollen . E s lohnt sich, auch darü-
b er nachzudenken .

Ulrich Finckh ist Versöh n ungsbund-Mitglied und

war mehr als drei Jahrzeh n te Vorsitzender der

Zen tralstelle KDV. Seine Toch ter Ute ist Vorsitzen-

des des Bundesfür Soziale Verteidgung (BSV).

Klaus Pfisterer

KDV-Statistik 2 005

Jahr 1 998 1 999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 03 2 0 04 2 0 0 5

Ungediente 1 6 2 . 4 6 2 1 64 . 2 6 7 1 6 3 . 2 7 7 1 70 . 7 3 4 1 78 . 3 5 4 1 6 3 . 5 4 8 1 5 0 . 2 7 3 1 3 1 . 1 0 2
Einb ./Vorb enach . 6 . 0 9 0 6 . 5 1 2 6 . 3 9 5 8 . 2 1 0 8 . 1 2 8 4 . 6 2 7 1 . 2 9 6 6 . 3 0 3
Sold aten 2 . 0 1 6 2 . 1 7 5 2 . 4 9 4 2 . 4 5 2 2 . 3 2 2 1 . 8 5 9 1 . 9 3 6 1 . 6 3 9
Reservisten 1 . 0 89 1 . 3 9 3 69 9 1 . 0 2 4 84 0 7 1 1 6 5 8 4 9 2

Summe 1 7 1 . 6 5 7 1 74 . 3 4 7 1 7 2 . 86 5 1 8 2 . 4 2 0 1 89 . 64 4 1 70 . 74 5 1 5 4 . 1 6 3 1 3 9 . 5 3 6

KDV-Anträge 2 0 0 0 - 2 0 0 5 ; Quelle : Bundesamt für den Zivildienst, Pressestelle (0 3 . 02 . 2 0 0 6)

ie Zahl der gezählten KDV-Anträge ist 2 0 0 5
um 9 , 5 Prozent auf 1 39 . 5 3 6 (Vorj ahr:

1 5 4 . 1 6 3 ) zurückgegangen . Als Kriegsdienstverwei-
gerer anerkannt wurden im gleichen Zeitraum
97. 3 2 1 Wehrpflichtige (Vorj ahr: 1 1 4 . 5 7 7) . Die hohe
Differenz zwischen den b ei Antragseingang gezähl-
ten und dann tatsächlich po sitiv entschiedenen
KDV-Anträgen erklärt sich dadurch, dass nach wie
vor die meisten Kriegsdienstverweigerer den An-
trag bereits vor der Musterung stellen, viele dann
aber als untauglich einge stuft werden . Die KDV-
Anträge Untauglicher werden nicht weiter b e ar-
b eitet.

Die gezählten Anträge ergeb en aufgeschlü sselt
folgende s Bild : Rückläufig sind die KDV-Anträge
von Ungedienten, die um knapp 1 3 Prozent auf
1 3 1 . 1 02 (Vorj ahr 1 5 0 . 2 73 ) gefallen sind . Drastisch
angestiegen − um fast 5 0 0 Prozent − ist die Zahl der
vorb enachrichtigten und einb erufenen Antragstel-
ler auf 6 . 3 0 3 (Vorj ahr: 1 . 2 9 6) . Die Zahl der abge-
schlo ssenen Musterungen ist um 6 Prozent auf
3 45 . 8 4 0 (Vorj ahr : 3 69 . 745 ) ge sunken .

Von den im letzten Jahr 3 45 . 84 0 abge schlo sse-
nen Musterungsverfahren waren nur 2 1 1 . 3 4 0
Wehrpflichtige tauglich. D as sind gerade mal 61 , 1
Prozent. 1 0 8 . 74 0 Wehrpflichtige wurden als nicht
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wehrdienstfähig gemustert, das entspricht 3 1 , 4
Prozent. Vorübergehend nicht wehrdienstfähig
waren 2 5 . 760 Wehrpflichtige (7, 5 %) . Legt man die
Musterungsquote zugrunde , werden davon rund
1 0 . 0 0 0 weitere Wehrpflichtige als untauglich ge-
mustert. Dies ergibt insge samt eine Untauglich-
keitsquote von 3 4 , 3 3 Prozent (Vorj ahr 3 3 , 8 0 %) .
Nimmt man die Zahlen der als untauglich gemus-
terten Wehrpflichtigen (incl . der T3-gemusterten
in den Jahren 2 0 0 3 und 2 0 04 , die zwar tauglich wa-
ren, ab er damals nicht mehr einberufen wurden)
der letzten drei Jahre heran, so hat sich deren Quo-
te stetig erhöht (von 3 2 , 2 3 % üb er 3 3 , 8 0 % auf j etzt
3 4 , 3 3 %) .

Zudem bleibt festzuhalten : Im Jahr 2 0 0 5 stan-
den rund 45 0 . 0 0 0 Wehrpflichtige zur Musterung
an . D avon wurden knapp 8 0 . 0 0 0 Wehrpflichtige
nicht gemustert, weitere 1 1 8 . 0 0 0 untauglich ge-
mustert. Somit mü ssen rund 2 0 0 . 0 0 0 Wehrpflichti-
ge keinerlei Dienst leisten .

Kommentar

Die Musterungszahlen zeigen deutlich, wie die
Zahl der Verfügb aren (künstlich) klein gehalten
werden soll : Die Zahl der Untauglichen steigt. Im
Jahr 2 0 0 5 waren mehr als ein Drittel der gemuster-

Jahr 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 03 2 0 04 2 0 0 5

wehrdienstfähig 3 0 4 . 1 8 0 3 0 4 . 0 8 7 2 3 5 . 3 1 9 2 3 5 . 676 2 1 1 . 3 4 0
vorübergeh . nicht WD -fähig 1 2 . 0 74 1 1 . 6 70 1 0 . 89 0 9 . 0 89 2 5 . 760
nicht wehrdienstfähig 5 4 . 5 3 8 5 0 . 2 0 0 4 9 . 7 1 6 6 7 . 9 1 4 1 0 8 . 74 0
Verwendungsgrad T3 67 . 3 86 5 7 . 0 66

Summe 3 70 . 79 2 3 6 5 . 9 5 7 3 6 3 . 3 1 1 3 69 . 74 5 3 4 5 . 84 0

Zahl der Mu sterungen, die im j eweiligen Jahr ab geschlo ssen wurden und bei denen ein Tauglichkeitsgrad
festgelegt wurde ; Quelle : B MVg, Pre sse stelle (0 8 . 02 . 2 0 0 6)

Janu ar 1 6 . 5 0 7 5 3 9 2 4 2 2 6 1 7 . 3 1 4
Febru ar 1 1 . 6 5 2 4 9 8 1 6 1 2 7 1 2 . 3 3 8
M ärz 1 1 . 7 2 4 7 3 6 70 4 2 1 2 . 5 7 2
April 1 1 . 79 7 6 1 7 2 2 3 2 2 1 2 . 6 5 9
M ai 1 0 . 3 0 8 7 3 2 1 3 5 2 6 1 1 . 2 0 1

Juni 1 0 . 5 9 6 5 0 1 4 8 2 7 1 1 . 1 7 2
Juli 1 0 . 3 4 2 3 9 0 2 1 7 2 3 1 1 1 . 1 8 0
Augu st 8 . 2 1 7 2 84 1 6 1 2 2 8 . 684
Septemb er 1 2 . 4 5 1 4 2 7 5 5 1 7 1 2 . 9 5 0
Oktob er 9 . 4 3 9 4 5 3 1 6 3 2 1 1 0 . 0 76
Novemb er 9 . 1 2 7 6 2 4 1 2 7 2 5 9 . 9 0 3
D ezemb er 8 . 9 4 2 5 0 2 3 7 6 9 . 4 8 7
Summe 1 3 1 . 1 0 2 6 . 3 0 3 1 . 6 3 9 4 9 2 1 3 9 . 5 3 6

KDV-Anträge 2 0 0 5 ; Quelle : Bunde samt für den Zivildienst, Pre sse stelle (0 3 . 0 2 . 2 0 0 6)

Monat Unge- Vorben./ Soldaten Reser- Gesamt
diente Einber. visten

ten Wehrpflichtigen untauglich . Für die B eratung-
spraxis b edeutet dies , den Wehrpflichtigen ein-
dringlich zu raten, die Musterung abzuwarten, b e-
vor sie einen KDV-Antrag stellen .

Im Jahr 2 0 0 5 hab en insgesamt 1 39 . 5 3 6 Wehr-
pflichtige ihre Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer b eantragt. Aus der Antwort des Verteidi-
gungsministeriums auf eine kleine Anfrage von Ab-
geordneten der Links-Fraktion geht hervor, dass im
Jahr 2 0 0 5 nur 97. 3 2 1 Antragsteller als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannt wurden . KDV-An-
tragszahlen und für den Zivildienst verfügb are
Kriegsdienstverweigerer hab en offensichtlich
nichts miteinander zu tun . Mehr als 4 2 . 0 0 0 Anträge
blieb en auf der Strecke , dreiviertel davon dürften
sich einfach dadurch erledigt hab en, dass die An-
tragsteller ausgemustert wurden .

Seit dem 1 . Novemb er 2 0 0 3 werden alle KDV-
Verfahren b eim Bundesamt für den Zivildienst ent-
schieden .

Nach Angab en de s Leiters
des Bundesamtes für den Zi-
vildienst gab es in rund 3 . 0 0 0
Fällen Rückfragen wegen
Zweifeln an der Glaubwürdig-
keit der Angaben . In gut 3 0 0
Fällen führten die (Nicht-)
Antworten zur Ablehnung
des Antrags . D er starke An-
stieg der KDV-Zahlen b ei Vor-
benachrichtigten und Einb e-
rufungen hatte keine Auswir-
kungen auf deren Anerken-
nungsverfahren . Auch diese
Anträge wurden zügig aner-
kannt. E s gab eine einzige An-

hörung im Jahr 2 0 0 5 , weil Unklarheiten nicht vor-
ab auf schriftlichem Wege aufgeklärt werden konn-
ten . Die Anhörung endete mit der Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer.

Kla us Pfisterer ist KDV-Rech tsbeistand und Lan-

dessprecher der DFG- VK Baden- Württem berg.
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Clemens Ronnefeldt

Der iranische Präsident repräsentiert
nicht die iranische Bevölkerung
Eindrücke von einer Friedensdelegationsreise des
Internationalen Versöhnungsbundes in den Iran im Dezember 2 0 0 5

om 2 . bis 1 2 . D ezemb er 2 0 0 5 b e suchte eine
1 6-köpfige Friedensdelegation de s Interna-

tionalen Versöhnungsbundes u . a. die jüdische Ge-
meinde in Teheran, sprach mit dem jüdischen Ver-
treter im iranischen Parlament, hatte B egegnun-
gen mit Studierenden der Ho chschule für Journa-
listik in Teheran, traf sich mit dem Erzbischof der
armenischen Kirche in E sfahan und diskutierte mit
der Frauen-Ge sellschaft gegen Umweltverschmut-
zung in Teheran .

Unter den 1 5 US-amerikanischen Mitgliedern
der D elegation waren auch zwei Vertreter jüdi-
schen Glaubens . Als einziger Europ äer nahm der
Friedensreferent des deutschen Zweige s de s Inter-
nationalen Versöhnungsbunde s, Clemens Ronne-
feldt, an der Reise teil .

Begegnung in Teheran mit dem
ParlamentsmitgliedMoris Motamed

In der Hauptsynagoge von Teheran wurden wir
von Moris Motamed , Mitglied de s iranischen Parla-
mente s für die jüdische Minderheit im Land , b e-
grüßt. Im iranischen Parlament ist er Vorsitzender
der iranisch-australischen p arlamentarischen
Freundschaftsgruppe und Mitglied de s Entwick-
lungskomitee s . Als gelernter Ingenieur b erät er in
diesem Ausschu ss an üb ergeordneten B au- und
Strukturmaßnahmen im Land mit. Er ist 60 Jahre alt
und lebt wie seine Familie seitJahrzehnten im Iran .
Seit sechs Jahren ist er im Parlament, zwei weitere
Parlamentsj ahre liegen no ch vor ihm .

Die Ursprünge de sJudentums im Iran seien sehr
alt und reichten bis in das Jahr 5 0 0 vor Christi Ge-
burt zurück. Die jüdische Gemeinde , die uns emp-
fangen hat, existiere in die ser Form seit ca. 9 0 Jah-
ren . Trotz vieler Erob erer, die im Laufe derJahrhun-
derte in Iran einfielen, hätten die jüdischen Ge-
meinden, die ihr Land liebten, niemals Iran ganz
verlassen . Vor der Revolution 1 979 lebten in Iran
ca. 1 0 0 . 0 0 0 Jüdinnen und Juden, heute nur no ch
ca. 2 5 . 0 0 0 . Nach der Revolution seien auch viele
Rabbiner ausgewandert, derzeit seien nur no ch
drei im Lande . Landesweit geb e es derzeit in 1 5
Städten, in denen Jüdinnen und Juden lebten, auch
Synagogen, mehr als 1 2 allein in Teheran . Die Min-
de stzahl von 1 0 Gläubigen käme immer zustande .
Weitere Gemeinden geb e e s unter anderem in
Yazd , E sfahan, Kashan und Shiraz .

In Teheran und Shiraz seien Kindergärten,
Grundschulen und High-Scho ols speziell für Jüdin-
nen und Juden vorhanden . Die jüdischen Familien
hätten die Wahl, ob sie ihr Kind auf eine jüdische
Schule o der auf eine staatliche Schule entsenden
mö chten . C a. 4 0 Prozent wählten die jüdische
Schule , ca. 60 Prozent die staatliche . Er selb st war
auf einer staatlichen Schule .

D a bezüglich des Militärs für alle männlichen
Iraner die gleichen Gesetze gelten, müssten auch
jüdische iranische Männer einen zweij ährigen Mili-
tärdienst nach Ab schlu ss der Schule ableisten . Jüdi-
sche Soldaten in der iranischen Armee würden in
der Nähe ihrer Heimatorte stationiert, um ihnen
den Zugang zu ko scherem E ssen sowie den Synago-
gengotte sdiensten zu ermöglichen .

B ei der Vergab e politischer Ämter im Regie-
rungsapp arat oder auch an den Universitäten wür-
den die nichtmu slimischen religiö sen Minderhei-
ten diskriminiert, so auch die Juden .

Zum ersten Mal in der iranischen Ge schichte
hätten die p arlamentarischen Vertreter der religiö-
sen Minderheiten erreicht, dass es im Staatshau s-
halt ein fe ste s Budget für sie geb e . Diese finanzielle
Planungssicherheit sei sehr wichtig für alle Aktivi-
täten .

Alle Abgeordneten de s Parlamente s hätten die
gleichen Rechte , die religiö sen Minderheitsvertre-
ter im Parlament seien nicht diskriminiert. Insge-
samt unterhalte das iranische Parlament Kontakte
zu rund 1 5 0 Ländern der Erde .

Früher hätte e s Probleme b ei der Vergabe von
Visa b ei Auslandsreisen nach Israel gegeb en, die se
Probleme seien nun weitgehend gelö st. B ei der
Rückkehr von iranischen Jüdinnen und Juden, die
B esuche in Israel gemacht hätten, seien früher B e-
fragungen der RückkehrerInnen durchgeführt
worden . Diese Probleme seien inzwischen eb en-
falls b ehob en .

Auf die Frage , ob nach der Rede de s iranischen
Präsidenten am Jerusalemtag bezüglich der Aussa-
gen zur Auslö schung Israels es eine Stellungnahme
von ihm o der der jüdischen Gemeinde gegeb en ha-
b e , antwortete Moris Motamed : Eine Wo che nach
der Rede hab e er mit dem iranischen Präsidenten
ein Treffen gehabt, b ei dem er ihm mitgeteilt hab e ,
dass die se Au ssagen die jüdischen Menschen im
Iran verletzt hätten . B ei dem Treffen habe er Präsi-
dent Ahmadine schad eine schriftliche Stellung-
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nahme üb erreicht. Wegen de s enormen Drucks
der internationalen Regierungen und der Reaktio-
nen in der weltweiten Presse , eb enso wegen de s
Drucks , den der einflussreiche unterlegene Präsi-
dentschaftskandidat Rafsanj ani auf Ahmadine-
schad au sgeübt hab e , hätte der iranische Präsident
seine Aussagen korrigiert.

Zwei Mitglieder unserer Gruppe geben sich als
Juden zu erkennen – und Moris Motamed sagt et-
was verschmitzt, dass er ihren Mut b ewundere , als
amerikanische Juden in die sen Zeiten Iran zu be su-
chen .

Er erwähnt, dass in der Vergangenheit b ereits
mehrere ho chrangige jüdische D elegationen Iran
be sucht hätten und von eb enso hochrangigen mus-
limischen D elegationen in Qom zu Kongressen
empfangen worden seien .

D erzeit geb e e s Vorb ereitungen zu einem inter-
nationalen Seminar zu Ehren eine s jüdischen Philo-
sophen, das auf Einladung mu slimischer Geistli-
cher in Qom stattfindet.

Er selb st war vor sieb en Wo chen in den USA an
der katholischen Universität in Washington zu
Gastvorlesungen eingeladen .

Von den internationalen B eziehungen seien die-
j enigen zum Judentum in den USA am intensivsten .
Erste Ansprechp artner seien US-Rabbiner, die seit
1 979 aus dem Iran au sgewandert seien .

B ezüglich des israelisch-p alästinensischen Kon-
flikte s b etont Moris Motamed , dass die jüdische Ge-
meinde Gewalt auf b eiden Seiten immer wieder zu-
rückgewie sen hab e . B eide Seiten müssten die B e-
reitschaft zeigen, etwas aufzugeb en, um zu einer
Lö sung des Konfliktes b eizutragen und somit den
Druck aus den B eziehungen zu nehmen .

Moris Motamed bedankte sich zum Schluss für
unser Kommen . Die internationalen Medien seien
in ihren Äußerungen sehr stark gegen Iran einge-
stellt. D a wir nun als Augenzeugen im Iran seien
und uns selb st ein Bild von der Situation machen
könnten, käme uns eine wichtige Aufgab e zu . Als
B otschafter in unseren Heimatländern könnten
wir falschen Meldungen und Prop aganda etwas
entgegen setzen .

Begegnung im armenischen Vank-Kloster
in Esfahan mit Erzbischof Dr. B abian

Erzbischof Dr. Gorian B abian ist seit mehr als 2 5
Jahren Bischof in E sfahan . Er kam gerade von einer
Reise nach Kuwait zurück, wo er an einem interreli-
giö sen Dialog mit mu slimischen Geistlichen teilge-
nommen hatte . Zuvor war er b ereits in Katar,
B ahrain und in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten . D as einzige Land , das er bisher in der Region
nicht b ereisen konnte , weil er keine Genehmigung
bekam, war S audi-Arabien .

B ischof B abian b etonte , dass trotz der Scharia
im Iran ChristInnen volle Religionsfreiheit genie-
ßen, lediglich das Missionieren sei verb oten . Er

selb st sei sehr am Dialog intere ssiert, sein Ziel sei
die ökumenische Einheit.

»D er I slam hat spezielle Ge setze – also lasst uns
nicht üb er Religionsfreiheit und Menschenrechte
sprechen« , meinte der B ischof. Als B e strafung
sieht die Scharia nach wie vor die Steinigung vor.

Grund für den starken Vorb ehalt der iranischen
Regierung gegenüber der US-Regierung sei deren
Unterstützung für die Regierung in Israel und die
Politik Israels insgesamt.

Terror solle nicht mit Islam gleichge setzt wer-
den .

Iran könnte b essere B eziehungen zu den zahlrei-
chen Muslimen in den USA aufb auen, um die der-
zeitige internationale Situ ation zu entschärfen .

Die Schulen von ChristInnen im Iran sowie de-
ren Personal würden von der Regierung der islami-
schen Republik Iran au s Geldern des Erziehungs-
ministerium b ezahlt.

Auf die Frage , welche Rolle der Versöhnungs-
bund , speziell der US-Zweig, in der derzeitigen Si-
tuation spielen kann, holte der Bischof zunächst
weit aus . »US-Amerikaner meinen es oft gut – und
machen e s schlecht. « . D emokratisierung üb er die
Welt bringen zu wollen in der Art, wie die Bu sh-Re-
gierung die s tut, könne nicht funktionieren . Er
selb st hab e 1 979 die US-Amerikaner in E sfahan da-
vonrennen sehen, als die Revolution immer stärker
wurde . 2 0 . 0 0 0 D emonstrantInnen zogen damals
durch die Stadt, von US-Soldaten b e suchte Nacht-
club s gingen in Flammen auf. Die armenische Kir-
che und ihre Geb äude sei nicht von einem einzigen
Stein getroffen worden, weil sie sehr gut akzeptiert
sei .

Als Tipp für die Arb eit des Versöhnungsbunde s
regte er an, persönliche B eziehungen aufzub auen .
»Persönliche B eziehungen sind im Nahen und Mitt-
leren O sten sehr wichtig« . Sie können in die Lage
versetzen, als Mediator in Konflikten aufzutreten −
so , wie die armenische Kirche die s zuweilen auf-
grund ihrer Akzeptanz b ei MuslimInnen und Chris-
tInnen tue . »Brücken b auen« sei eine enorm wichti-
ge Aufgab e .

Besuch bei der Imam Ali Foundation for
Translation and Publication

Die Imam Ali Foundation for Translation and Pu-
blication sei ein Ort der B egegnung, wo Intellektu-
elle sich zum Au stausch treffen, be sonders auch
Schiiten und Sunniten .

D er Direktor des Institutes , Mohammad Al-H as-
soun, ist im irakischen Nedschef geboren und war
zunächst Ingenieur im Irak. Vor einigen Jahren
kam er an das Institut und promovierte in Islamwis-
senschaften . Er ist Autor vieler Veröffentlichungen
und hat b ereits Vorträge b ei etlichen Kongressen
in arabischen Länden, eb enso in Schweden, D äne-
mark und England gehalten . Er gibt uns eine Ein-
führung in den Islam . Im I slam geb e es nichts, was
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das offen au szusprechen, was ungerecht ist, und
wenn die s nicht möglich ist, das , was unrecht und
schlecht ist, im Herzen zu hassen .

Eine Möglichkeit der Verständigung zwischen
Iran und der westlichen Welt b esteht für ihn in der
Förderung alternativer Medien und der intensiven
B eschäftigung mit dem I slam .

Im Islam geb e e s keine Rechtfertigung für An-
griffskriege , allerdings sei die militärische Selb st-
verteidigung wie im Falle des Angriffskrieges 1 9 8 0
von Irak au sgehend erlaubt.

Auf die Frage , welche Ko operationsproj ekte e s
mit den USA und der EU gibt, verweist Herr Al-Has-
soun auf die Arb eit des Ali Chomeini Instituts , de s-
sen interreligiö se Foren und Kongresse sowie Ein-
ladungen an Wissenschaftler aus verschiedenen
Teilen der Erde .

Die Frage , ob es im Islam auch Raum gibt, die j e-
weilige Politik der Regierung zu kritisieren, b ej aht
Herr Haneef. Die Regierung zu kritisieren, sei kein
Verbrechen . Nicht hinnehmb ar seien allerdings
die Terrorangriffe der Mudj ahedin-Organisation
»el-Khalq« , die vom Irak aus im Iran operierten, frü-
her S addam Hussein unterstanden und nun im Auf-
trag de s US-Geheimdienstes handeln würden .

Herr Al-Hassoun erläutert den Weg zum Ayatol-
lah . Um Ayatollah zu werden, könne man ab dem 1 5 .
Leb ensj ahr zunächst fünfJahre die arabische Spra-
che studieren . Anschließend folge ein drei- bis fünf-
j ähriges Studium der I slamwissenschaften . Wer
diesen Teil abgeschlo ssen und sein Diplom erlangt
habe , könne einen Turb an tragen, müsse die s aber
nicht. Ob j emand Ayatollah wird , hängt von dem
Ruf de s b etreffenden Lehrers ab , den dieser bei sei-
nen StudentInnen und Anhängern genießt. Frauen
könnten auch Kleriker werden, auch Ayatollas .
Frauen hätten spezielle spirituelle Zugänge und
könnten sich schneller mit Allah verbinden als
Männer, meint Herr Haneef. D erzeit geb e es eine
Frau , die Ayatollah sei .

Fragen nach dem aktuellen Atomkonflikt ver-
wies Herr Al-Hassoun an die zuständigen Politiker,
gab allerdings auch seine persönliche Meinung
preis . Er erwähnte zunächst, dass Ayatollah Cho-
meini grundsätzlich gegen Atomwaffen war.

Als BürgerInnen der USA und der EU sollten wir
in unserer Heimat die doppelten Standards kritisie-
ren, die I srael und Iran b etreffen . I srael hab e bis
heute sein Atomprogramm weder gemeldet no ch
sich Kontrollen der Internationalen Atomenergie
Organisation (IAE O) in Wien unterworfen, wie
Iran dies getan hab e .

Besuch bei der
School of Media Studies in Teheran

Am Eingang der Scho ol of Media Studie s ist ein
Trauerb and mit Bildern der b eim Ab sturz der Mili-
tärmaschine C 1 3 0 in Teheran ums Leb en gekom-
menen JournalistInnen zu sehen, die an diesem In-

dem Intellekt widerspreche . Alle Aspekte des
menschlichen Leb ens würden im Islam berück-
sichtigt. D er Islam biete die Grundlagen, alle Men-
schen zu Frieden und Gerechtigkeit zu führen . D er
Islam sei keineswegs eine Religon de s Extremismus
und der Intoleranz, sondern vielmehr ein Leb ens-
programm . D a er alle Aspekte de s Politischen und
de s Sozialen umfasse , geb e es auch keine Probleme
damit, dass der I slam Staatsreligion im Iran ist.

Unser zweiter Ge sprächsp artner, Ahmed Ha-
neef von der I slamic International Foundation of
Co operation, wurde vor 49 Jahren in Trinidad und
Tob ago geb oren und lebte zunächst in Kanada. Er
wuchs im katholischen Glauben auf und konver-
tierte zum Islam wegen der islamischen Revoluti-
on, die für ihn große soziale Fortschritte versprach .
Er ist mit einer Mu slima verheiratet und hat vier
Kinder. Sein Sohn, 1 5 Jahre , nimmt unser Ge spräch
mit einer Videokamara auf.

Vor zwölfJahren kam die Familie nach Qom, wo
Ahmed Haneef begann, Islam zu studieren . In sei-
ner Suche als Schwarzer hab e er Antworten im I s-
lam auf der Suche nach seiner Indentität gefunden .
An der islamischen Revolution faszinierte ihn b e-
sonders , dass Theorie Praxis wurde . Alle Aspekte
de s Leb ens würden im Islam integriert.

Heute arb eitet er als Lehrer und Üb ersetzer von
Farsi ins Englische und hält viele Vorträge .

Auf die Frage , wie religiö ser Extremismus b e-
kämpft werden kann, antwortete er, dass im Islam
alle Facetten des Extremismus verb oten seien . So ,
wie nicht j eder Christ dem Evangelium folgen wür-
de , folgten allerdings auch viele Muslime nicht dem
Islam . B ei der B e schäftigung mit dem Phänomen
der Selb stmordattentäter mü sse nach den Ursa-
chen gefragt werden . Grundsätzlich sei für ihn ein
Selb stmordattentäter, der sein Leb en im Kampf ris-
kiert, nicht sehr viel anders zu sehen als ein Soldat,
der b eim Kampf eb enso sein Leb en riskiert. Im Iran
geb e es einen prominenten Fall eines Selb stmord-
attentäters aus dem Iran-Irak-Krieg 1 9 8 0-8 8 , der als
Martyrer verehrt wird . B eim Anrücken eines iraki-
schen Panzers habe dieser Iraner durch die Zerstö-
rung de s Panzers sein eigenes Leb en verloren, aller-
dings das Vorrücken de s Panzers und de ssen weite-
re Zerstörungen ge stoppt.

B ei der B eurteilung von Selb stmordattentaten
sei auch zu unterscheiden, ob es sich um militäri-
sche Ziele in einem ungleichen Kampf handele
o der um die Tötung unschuldiger ZivilistInnen . In
den Medien der we stlichen Welt würde üb er die is-
raelischen Opfer p alästinensischer Selb stmordat-
tentäterInnen häufiger und ausführlicher b erich-
tet als über die Opfer auf p alästinensischer Seite .

Nach der Lehre des Islam sei es nicht nur wich-
tig, gerechte Handlungen zu begehen, sondern
auch, schlechte Handlungen zu vermeiden . Frie-
denshandeln nach der Lehre de s Koran b estehe da-
rin, im konkreten Handeln gewaltfrei gegen Un-
recht zu prote stieren; wenn dies nicht möglich ist,
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stitut in Au sbildung waren . Vom Fenster herunter
grüßen uns die Studierenden, die sich offensicht-
lich sehr auf unseren B esuch freuen .

In einem der Hörsäle kommt es zur ersten Dis-
kussionsrunde . D er Direktor der Schule musste we-
gen de s Flugzeugab sturze s zur Regierung und ist
heute nicht da, was uns vermutlich no ch mehr Frei-
heiten gibt.

Drei Studierende , zwei Studentinnen und zwei
Studenten, b egrüßen uns und geb en eine Einfüh-
rung in die Au sbildung . C a. 5 0 0 Studierende vertei-
len sich auf die Hauptrichtungen Journalismus ,
Üb ersetzung und Fotoj ournalismu s . Wer die Ho ch-
schule abgeschlo ssen hat, hat Zugang zu allen Me-
dien . Die Plätze auf dem Arb eitsmarkt seien aller-
dings sehr begrenzt.

Eine Studentin bedankt sich, dass wir da sind ,
und b etont: »Sie sind B otschafter de s Friedens . « B e-
sonders b edankt sie sich, dass wir unseren Schmerz
über den To d ihrer KollegInnen zum Au sdruck ge-
bracht hab en .

Die erste Frage eine s Studenten kommt klar und
deutlich : Was hat der Internationale Versöhnungs-
bund bisher getan, um einen Friedensschluss zwi-
schen I srael und Palästina zu fördern? Wir b etonen
unsere Zusammenarb eit mit Friedensgruppen auf
beiden Seiten, die Unterstützung israelischer
Kriegsdienstverweigerer, Einladungen zu gemein-
samen Touren von VertreterInnen der Friedensb e-
wegungen beider Seiten .

Auf die Frage , wie viel Spielräume die Medien
insgesamt hab en und welche Perspektiven für ihre
Arb eit die jungen angehenden JournalistInnen se-
hen, bekommen wir zur Antwort : Wir wollen die
Tatsachen so darstellen, wie sie sind . In keinem
Land der Erde gebe e s ab solute Freiheit für die Me-
dien . Jedes Medium, auch j ede einzelne Zeitung,
hab e ihre eigene politische Haltung .

B reiten Raum unserer Disku ssion nimmt der ak-
tuelle Flugzeugab sturz in Teheran ein . Eine Studen-
tin macht die US-Wirtschaftssanktionen für den
To d der mehr als 1 0 0 Menschen, darunter viele
JournalistInnen, verantwortlich, weil es seitJahren
an Ersatzteilen fehle . B ei der Unglücksmaschine
handelte es sich um eine C 1 3 0 , die Iran von den
USA noch vor der Revolution 1 979 gekauft hatte . Al-
le Maschinen seien üb eraltert, die Wartung äußerst
schwierig . Ein Student bittet uns sehr eindringlich,
in den USA den tragischen To d so vieler Menschen
zum Anlass zu nehmen, mit der Forderung nach
Aufhebung der S anktionen in die Öffentlichkeit zu
gehen .

B ei der Aufklärung der B evölkerung seien alter-
native Medien sehr wichtig . US-Teilnehmer unse-
rer D elegation b etonen, wie schwierig e s sei, mit
Versöhnungbund-Po sitionen in die Massenmedien
der USA zu kommen .

Wir ziehen um in einen Raum, der voller Com-
puter steht. Statt eine s Plenumsgesprächs verein-
b aren wir, die re stlichen 45 Minuten zum informel-

len Kleingruppengespräch zu nutzen . Ein Student
klickt sofort die Internetseite von FOR (Fello wsh ip

ofReco ncilia tio n) in den USA an und findet unsere
D elegation . In die sem Raum sei z . B . auch die deut-
sche Welle zu empfangen, bei seinem Computer zu
Hau se sei diese Web site geblo ckt und nicht zu öff-
nen, teilt uns ein Student mit. Die Studierenden b e-
tonen, dass in die sem Raum fast alle Web site s welt-
weit zu öffnen sind .

Nach der Wahl Ahmadine schads seien einige
Lehrer gegen konservativere au sgewechselt wor-
den . D er Leitung der Schule seien die schwarzen
Kleider der jungen Studentinnen zu kurz − sie tra-
gen sie trotzdem . D afür seien einige auf Listen er-
fasst worden, ohne dass dies bisher zu Konsequen-
zen geführt hab e . Auch das weit zurückge schob e-
ne Kopftuch mancher Studentinnen würde immer
wieder kritisiert. Die derzeitige Regierung würde
von der Mehrheit der Studierenden abgelehnt. Vie-
le JournalistInnen würden einfach ihre Arb eit ma-
chen und ansonsten ihren Mund halten, um nicht
entlassen zu werden . D as Studium der Üb ersetzung
sei ungefährlicher, weil man sich damit nicht so der
Kritik aussetzen würde wie b eim Schreib en eige-
ner Artikel .

Einige möchten gerne nach dem Studium aus-
wandern, am lieb sten nach Kanada o der nach Euro-
p a. Im Schulgeb äude hängen im Flur auf allen Eta-
gen Po ster mit Friedensslogans, die den Krieg ver-
urteilen .

Weil die nächsten Vorlesungen b egannen, muss-
ten wir leider unseren B e such nach ca. zwei Stun-
den b eenden . Etliche Studierende b egleiteten uns
noch die Treppe hinunter und winkten unserem
Bus noch lange nach .

Besuch bei der Frauen-Gesellschaft
gegen Umweltverschmutzung

Die heutige 8 8-j ährige B egründerin der NGO
»Women So ciety Against Enviromental Pollution«
(WSAEP) , Frau M ahlagha, b egrüßte uns . In ihrer
Einführung in die Struktur und Ziele der Gruppe
machte sie deutlich, warum sie gerade Frauen für
b e sonders geeignet hält, für die B ewahrung der
Schöpfung Verantwortung zu üb ernehmen .

Die NGO b egann ihre Arb eit 1 9 9 3 und wurde im
Frühj ahr 1 9 9 5 offiziell registriert. D erzeit gibt e s
1 . 04 0 Mitglieder in Teheran, ca. 5 . 0 0 0 im ganzen
Land . 8 0 Prozent der Mitglieder sind Frauen .

Insgesamt seien etwa 2 5 0 Nichtregierungsorga-
nisationen im Iran im Umweltb ereich aktiv.

Konkret protestierten Mitglieder von WSAEP
gegen den B au einer neuen Autob ahn, die in den
Norden des Lande s führen sollte . JournalistInnen
wurden vor Ort eingeladen, sich ein B ild von der
geplanten Zerstörung eine s ökologisch wertvollen
Waldgebiete s zu machen . Protestbriefe an die Re-
gierung blieb en erfolglo s . Durch den Ankauf von
Land sollten nach B eginn der B au arb eiten weitere
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WSAEP. Ihrem Rechtsanwalt sei es gelungen, den
Vorwurf der Gefährdung der nationalen Sicherheit
zu entkräften und mit Verweis aufArtikel 1 5 der ira-
nischen Verfassung, demzufolge die Umwelt de s
Lande s zu schützen sei, eine drohende Gefängnis-
strafe in eine Geldbuße umzuwandeln .

Ein persönliches Kurzfazit

Auf unserer zehntägigen Reise durch den Iran
waren wir überall herzlich willkommene Gäste
und konnten die großartige Gastfreundschaft der
iranischen B evölkerung kennenlernen . Wo wir auf-
tauchten, waren wir sofort von Menschen umringt,
die mit uns ins Ge spräch kommen wollten .

Insb e sondere im studentischen Milieu werden
der neue iranische Präsident und seine israelfeind-
lichen Äußerungen heftig abgelehnt. B ei einer
abendlichen Sendung von B B C während unsere s
Aufenthaltes , die im ganzen Land zu sehen war,
wurden StudentInnen interviewt, die sagten : Wir
haben zu lange zu hart gekämpft für unsere Freihei-
ten, um zum alten System zurück zu kehren . Einem
Mullah wurde im Tumult der Turb an vom Kopf ge-
rissen .

Die Präsidenten-Wahl vom letzten Sommer mit
den Kandidaten Ahmadineschad und Rafsanj ani
b ezeichneten einige als Entscheidung zwischen
Pe st und Cholera. D er Milliardär Rafsanj ani sei vie-
len suspekt gewe sen, weil er die Interessen Irans an
den Westen zu verkaufen drohte .

Nach neun Tagen intensiver B egegnungen in Te-
heran, E sfahan, Shiraz und Qom hatte unsere D ele-
gation nicht den Eindruck, dass Präsident Ahmadi-
neschad die B evölkerung im Iran repräsentiert.

Um im aktuellen Konflikt um das iranische
Atomprogramm die verhärteten Fronten aufzubre-
chen, scheint eine Nichtangriffsgarantie der USA
und Israels gegenüber Iran äußerst wichtig, um das
von US-Truppen umzingelte Land zu Zuge ständnis-
sen zu b ewegen .

Clemens Ro nnefeldt, ist Versöh n ungsbundreferen t

für Friedensfragen. A uf der In ternet-Ho mepage

des Versöh n ungsbundes − www. versoeh n ungs-

bund. de − gibt es eine a usführliche politische Hin-

tergrunda nalyse vo n Clemens Ro nnefeldt m it dem

Titel »Krieg gegen Iran ?«

Zerstörungen vermieden werden . Aktive von
WSAEP stellten sich mit Transp arenten den Bulldo-
zern in den Weg. Trotz allen Widerstandes wurde
die Autob ahn dennoch geb aut.

Während unsere s Aufenthalte s wurden wegen
der katastrophalen Luftwerte in der ca. 1 0 Millio-
nen EinwohnerInnen zählenden Metropole Tehe-
ran für zwei Tage die Kinder angewiesen, zu Hau se
zu bleib en, um den Verkehr in der Stadt nicht no ch
weiter zu b elasten . E s gibt lediglich zwei U-B ahn-Li-
nien in Teheran in den b eiden Hauptrichtungen
O st-West und Nord-Süd .

Im B ereich der erneuerb aren Energien mache
das Land Fortschritte . Erste Windp arks seien am
Entstehen, mit D eutschland geb e es eine intensive
Zu sammenarbeit im Solarenergie-B ereich, mit der
Schweiz b eim B au von Geothermie-Kraftwerken .
In E sfahan sei gerade eine neue Firma zur Produkti-
on von Solaranlagen geb aut worden .

NGO s würden landesweit dafür arb eiten, erneu-
erb are Energien zu promoten . Auf einen B rief von
WSAEP an die iranische Regierung, das Kyoto-Pro-
tokoll zu unterzeichnen, hab e die se ablehnend re a-
giert. Die nationalen Interessen stünden üb er der
Unterzeichnung.

Zur Atomenergie äußerten sich Mitglieder von
WSAEP negativ: Am Ende der angeblich saub eren
Atomenergie stünden immer radio aktive Abfälle ,
deren Entsorgung weltweit nicht gelö st sei .

Die Inve stitionen ausländischer Firmen seien
ambivalent zu sehen . Einerseits würden Arb eits-
plätze geschaffen, andererseits seien auch gerade
ausländische Firmen stark an der Umweltb elastung
im Lande b eteiligt.

NGO s im Lande wurden gewarnt, sich in politi-
sche Themen einzumischen .

Nach Ansicht der Mitglieder von WSAEP sei der
weltweite Kapitalismus , dem e s nur um Profit geht,
maßgeblich verantwortlich für Umweltzerstörun-
gen im Iran .

Als im April 2 0 0 0 die Heinrich-B öll-Stiftung 2 0
IranerInnen aus dem B ereich der iranischen NGO s
nach B erlin eingeladen hatte , wurden diese nach
ihrer Rückkehr im Iran fe stgeno mmen . Die ser
Scho ck sitze immer no ch tief und wirke nach . Kon-
takte ins Ausland seien zwar durchaus erwünscht,
könnten für die Arb eit vor Ort allerdings auch kont-
rapro duktive Auswirkungen hab en . Unter den
Fe stgenommenen war auch eine Mitarbeiterin von
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Jürgen Rose

Absolutes Schweigen in der Bundeswehr
zum Freispruch von Major Pfaff
Kritische Soldaten sollen mundtot gemacht werden

m 7. D ezemb er 2 0 0 5 hat Harold Pinter an-
lässlich seiner Auszeichnung mit dem Lite-

raturnobelpreis auf brillante Weise der Welt den
Spiegel vorgehalten, als er üb er die Kunst, die
Wahrheit und die Politik sprach (Im In ternet un ter:

h ttp://rs. net-hh. de/arch iv/23134. h tm) .
Geradezu genial bringt der englische Schriftstel-

ler das gegenaufklärerische Kalkül, mit dem die po-
litisch Herrschenden dem Publikum den Ausgang
au s seiner selb stverschuldeten Unmündigkeit ver-
sperren wollen, auf den Punkt : »Politische Sprache ,
so wie Politiker sie gebrauchen, wagt sich auf kei-
nes dieser Gebiete , weil die Mehrheit der Politiker,
nach den uns vorliegenden B eweisen, an der Wahr-
heit kein Intere sse hat, sondern nur an der Macht
und am Erhalt die ser M acht. D amit diese Macht er-
halten bleibt, ist es unab dingb ar, dass die Men-
schen unwissend bleiben, dass sie in Unkenntnis
der Wahrheit leb en, sogar der Wahrheit ihres eige-
nen Leb ens . E s umgibt uns deshalb ein weit ver-
zweigte s Lügenge spinst, von dem wir uns nähren . «

Eine schlagende B e stätigung dieser Diagno se
hierzulande liefern die infamen Praktiken, mit de-
nen politische und militärische Entscheidungsträ-
ger ein hö chstrichterliches Urteil totzuschweigen
versuchen, das ihre Kreise nicht unerheblich zu
stören droht. E s handelt sich hierb ei um das Urteil,
welche s , einem juristischen Paukenschlag gleich,
der zweite Wehrdienstsenat am Bunde sverwal-
tungsgericht Leipzig am 2 2 . Juni letzten Jahre s ver-
kündet hatte [siehe Forum Pazifism us 0 7] . D enn
immerhin war an diesem Tag ein Stab soffizier der
Bundeswehr, Maj or Florian Pfaff, von einem der
schwerstwiegenden Vorwürfe freige spro chen
worden, die gegen einen Soldaten üb erhaupt erho-
ben werden können : dem der Gehorsamsverweige-
rung nämlich .

Und mehr no ch : Die Bunde sverwaltungsrichter
hatten der rot-grünen Bundesregierung wegen der
deutschen Unterstützungsleistungen für den
anglo-amerikanischen Aggressionskrieg gegen
den Irak im Jahr 2 0 0 3 eine scharfe Rüge erteilt.
D enn gegen diese Maßnahmen sprächen, so die
hö chstrichterliche Entscheidung, »gravierende
völkerrechtliche B edenken« .

Selb st wenn man den ge schilderten S achverhalt
lediglich als einen abgehob enen Einzelfall b ewer-
tet, hätte er Anlass sein müssen für eine intensive ,

wenn nicht stürmische D eb atte in der Bundes-
wehr.

D enn erstens hatten die Richter ihren Frei-
spruch zentral damit b egründet, dass die grundge-
setzlich ab solut ge schützte Freiheit de s Gewissens
Vorrang hab e gegenüb er der Funktionsfähigkeit
der Streitkräfte − und das selb st im Verteidigungs-
fall; denn : »D as Grundgesetz normiert . . . eine B in-
dung der Streitkräfte an die Grundrechte , nicht j e-
do ch eine Bindung der Grundrechte an die Ent-
scheidungen und B edarfslagen der Streitkräfte . «

Als wäre dies nicht schon brisant genug, knüpft
das Bundesverwaltungsgericht zweitens die solda-
tische Gehorsamspflicht an die Vorau ssetzung,
dass die von den politischen Entscheidungsträgern
erteilten Einsatzaufträge völkerrechtskonform
sein mü ssen . D enn b ereits in dem Moment, wo ein
Bunde swehreinsatz völkerrechtlich auch nur um-
stritten ist, eröffnet sich ein Freiraum für die indivi-
duelle Gewissensentscheidung de s b etroffenen
Soldaten .

Primat des Gewissens

Auf den Punkt gebracht lautet der Richter-
spruch aus Leipzig : D er Primat der Politik gilt nur
innerhalb der Grenzen von Recht und Gesetz – j en-
seits davon herrscht der Primat de s Gewissens ! Ei-
ne derart fundamentale Konklusion hätte allemal
eine breite D eb atte in der Bundeswehr verdient,
nicht zuletzt unter dem Rubrum der geheiligten In-
neren Führung.

Ab er auch ganz praktische Erwägungen legen
die umfassende Information der Soldaten üb er den
Leipziger Urteilsspruch und de ssen gründliche Er-
örterung dringend nahe . Jene b etreffen primär die
Einsatzverpflichtungen, welche die Bunde srepub-
lik D eutschland im Rahmen der »NATO Response
Force« sowie der »EU B attle Group s« eingegangen
ist. B ei die sen handelt e s sich um ständig präsente ,
innerhalb von wenigen Tagen weltweit einsetzb are
Interventionsstreitkräfte der Nordatlantischen Al-
lianz und der Europ äischen Union .

Gemäß den gültigen Einsatzdoktrinen soll zwar
j eweils ein Mandat des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen eingeholt werden, b evor diese Ver-
b ände in den Einsatz gehen . Genau die s verlangt
das Völkerrecht auch ausdrücklich . Sollte der
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digungsministeriums sei nämlich »das Urteil . . .
durch die b esonderen Umstände de s Einzelfalls b e-
stimmt und entfalte nur zwischen den Prozessp ar-
teien unmittelb are Wirkung . «

Zudem qualifizieren Hardthöhen-Advokaten
den Richterspruch als in entscheidenden Punkten
fehlerhaft ab . So würden die Leipziger Richter un-
ter anderem das »verfassungsrechtlich geschützte
Gut der Funktionsfähigkeit der Streitkräfte negie-
ren« . D ie ser Vorwurf erweist sich b ei genauer Lek-
türe der Urteilsb egründung inde ssen als völlig an
den Haaren herb eigezogen . D enno ch greift die se
denunziatorische ministerielle Sprachregelung
mittlerweile auf sublime Weise im Kreise der
Rechtsb erater und militärischen Führungsverant-
wortlichen um sich .

Selb st der Vorsitzende des D eutschen Bunde s-
wehr-Verb ande s, Ob erst B ernhard Gertz, b eteiligt
sich vorb ehaltlo s an derartiger Stimmungsmache .
B ereits unmittelb ar nach der mündlichen Urteils-
verkündung gab der Volljurist zum B e sten, man
müsse hinsichtlich der Gewissensfreiheit für Sol-
daten »unterscheiden zwischen Wehrpflichtigen
und Zeit- sowie B erufssoldaten, für den B erufssol-
daten gälte eine deutlich stärkere Pflichtenbin-
dung . « Und prompt titelt er in der aktuellen Ausga-
b e seine s Verb andsorgans in einem Namensb ei-
trag : »Gehorsamsverweigerung au s Gewissens-
gründen?« – mit dickem Fragezeichen, versteht
sich . Die nachfolgenden Einlassungen strotzen von
Unverständnis und enden mit der skurril anmuten-
den Feststellung, die durch das Bundesverwal-
tungsgericht ausgelö ste »D eb atte« sei »b egrüßens-
wert« – hallo , welche D eb atte meinen Sie , Herr
Ob erst?

Auftrittsverbot für kritische Offiziere

Gleichzeitig wird der Maj or Pfaff innerhalb der
Bundeswehr mit einem Auftrittsverb ot belegt – so
ge schehen am Zentrum für Innere Führung. D ort
hat ein Seminar zum Thema » Soldat und Ethik« statt-
gefunden . Pfaff hatte angeb oten, hierb ei üb er sei-
nen Fall zu informieren und sich kritischen Fragen
zu stellen . D o ch dies war nicht gewünscht. D arauf-
hin hat der Maj or auch anderen wichtigen Ausbil-
dungseinrichtungen in den Streitkräften vorge-
schlagen, üb er seinen Fall zu informieren und zu
diskutieren . Zu die sen zählen die Bunde swehruni-
versitäten, die Führungsakademie , die Offizier-
schulen von Heer, Luftwaffe und M arine sowie die
Akademie für Information und Kommunikation.
D o ch üb erall blieb seine Offerte entweder einfach
unb eantwortet o der wurde unter fadenscheinigen
Vorwänden zurückgewiesen . Selb st b ei der Militär-
seelsorge stieß seine Anregung bislang auf taube
Ohren .

Genau wie Pfaff erging e s auch dem Autor, nach-
dem er im Wehrb ereichskommando IV in Mün-
chen, b ei dem er tätig ist, den Vorschlag zu einer

UNO-Sicherheitsrat indes die Autorisierung militä-
rischer Gewaltanwendung verweigern – so wie in
der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen – ,
b ehalten sich NATO und auch die EU allerdings vor,
gegeb enenfalls das Völkerrecht einfach zu ignorie-
ren und eigenmächtig militärisch zu intervenieren .

Exakt in einem solchen Fall ab er entfaltet das
Leipziger Urteil seine unerhörte B risanz . D enn j e-
der Bundeswehrsoldat, der als Angehöriger der
»NATO Response Force« o der einer »EU B attle
Group« in solch einen völkerrechtlich zweifelhaf-
ten Militäreinsatz befohlen wird und die s mit sei-
nem Gewissen nicht vereinb aren kann, darf in ei-
nem solchen Fall den Gehorsam verweigern . Er
muss lediglich seinen Gewissenskonflikt rational
nachvollziehb ar darlegen und b egründen, wäh-
rend seine Vorgesetzten verpflichtet sind , ihm eine
gewissenschonende Handlungsalternative anzu-
bieten .

Pointiert lässt sich hieraus schlu ssfolgern, dass
die Einsatzb ereitschaft der Interventionstruppen
von NATO und Europ äischer Union in Zukunft von
den allfälligen Gewissenskonflikten der b eteilig-
ten deutschen Soldaten abhängen wird .

Weitere Problemfelder ähnlicher Art könnten
sich auftun, falls Bundeswehrangehörigen b efoh-
len wird , völkerrechtlich umstrittene respektive
ge ächtete Waffen und Munition einzusetzen . An
erster Stelle b etrifft dies den Einsatz von Atomwaf-
fen im Rahmen der so genannten »nuklearen Teil-
hab e« , wie sie zum B eispiel auf dem Fliegerhorst
Büchel in der Eifel gelagert werden . Ab er auch die
Verwendung von Flugzeugb omb en o der Artillerie-
raketen mit Streumunition, B randwaffen (Nap alm,
weißer Pho sphor) o der Minen zählt dazu .

Hanebüchene Interpretationen

Ungeachtet solcher Kalamitäten herrscht in der
ge samten Bundeswehr ohrenb etäub endes Schwei-
gen hinsichtlich der C ausa Pfaff und ihrer Konse-
quenzen . D er S achverhalt soll von offizieller Seite
ganz offenkundig totgeschwiegen, die Truppe
uninformiert gehalten und der Soldat Pfaff selb st
mundtot gemacht werden . Für diese Fe ststellung
sprechen eine Reihe von Indizien .

So liegt bis zum heutigen Tagen keinerlei offizi-
elle Stellungnahme aus dem B endlerblo ck, dem
B errliner Sitz des Bundesverteidigungsministeri-
ums , zu dem Leipziger Urteil und seinen Konse-
quenzen vor. Auf kritische Nachfrage seitens der
Medien wird regelmäßig darauf verwiesen, dass
sich eine »Argumentations- und Entscheidungshil-
fe für Kommandeure und Dienststellenleiter« in Er-
arb eitung befände . Die soll zum korrekten »Um-
gang mit Soldaten und Soldatinnen, die aus Gewis-
sensgründen B efehle nicht b efolgen wollen« , anlei-
ten .

Ansonsten ab er wird das Urteil in seiner B edeu-
tung herunterge spielt. Nach Auffassung de s Vertei-
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entsprechenden Unterrichtung im Rahmen der
vorgeschrieb enen Politischen Bildung einge-
bracht hatte – ein weiterer empirischer B eleg da-
für, dass die Bundeswehrführung ganz offensicht-
lich einen kritischen Diskurs üb er Themen wie die
Legitimität von Einsatzaufträgen, die Gewissens-
freiheit von Soldaten o der die Grenzen von B efehl
und Gehorsam innerhalb der Bundeswehr mit al-
len Mitteln unterbinden will . Sie unterläuft hier-
durch die zentrale Forderung der Leipziger Richter
nach einer »möglichst obj ektiven Unterrichtung al-
ler B eteiligten üb er die maßgebliche Rechtslage ,
wob ei sich diese grundrechtskonform daran orien-
tieren muss , wie ein gegeb enenfalls mit der Frage
befasste s rechtsstaatliches Gericht die S ache vo-
raussichtlich beurteilen würde . « D enn, so das Bun-
desverwaltungsgericht, »die Bundeswehr muss
sich solchen Anfragen stellen, die aus dem Gewis-
sen eines Soldaten kommen, und sollte eine derarti-
ge Persönlichkeit, die unter den ethischen Proble-
men ihre s Dienstes leidet, ermutigen, das , was sie
innerlich b edrückt, offen, gegeb enenfalls auch un-
geschützt zu artikulieren . «

D arüb er hinau s missachten die Führungs-
verantwortlichen in der Bunde swehr mit ihrem
Handeln die im § 3 3 des Soldatenge setzes fixierte
Norm, gemäß der »die Soldaten staatsbürgerlichen
und völkerrechtlichen Unterricht zu erhalten ha-
ben und üb er ihre staatsbürgerlichen und völker-
rechtlichen Pflichten und Rechte im Frieden und
im Kriege zu unterrichten sind . «

Für die The se vom Totschweigen de s Leipziger
Urteils spricht zudem, dass sich im Intranet der
Bunde swehr, wo bis zurück ins Jahr 2 0 0 0 j ede
Nichtigkeit akribisch archiviert ist, zur C ausa Pfaff
nicht ein einzige s Wort findet. Ein anderes Urteil
des Leipziger Bunde sverwaltungsgerichte s inde s
wird dort in epischer Breite gewürdigt. D as in S a-
chen Wehrgerechtigkeit vom Janu ar 2 0 0 5 nämlich,
ab er das war auch zugunsten de s Verteidigungsmi-
nisters au sgefallen – ein Schelm, wer B ö ses dab ei
denkt.

Mehr als auffällig ist no ch ein weiterer B ericht
im Intranet der Bunde swehr unter dem Rubrum
» Ge samttagung der Rechtspflege der Bundes-

wehr« . Anlässlich die ser hatten sich Angehörige
des Bundesministeriums der Verteidigung, insge-
samt immerhin circa 2 0 0 Personen, vom 1 7. bis
zum 2 0 . Oktob er 2 0 0 5 in der Luftwaffenkaserne
Wahn versammelt, um »aktuelle Probleme der Ju-
risterei zu erörtern« . D enn, so die b ahnbrechende
Erkenntnis des B erichterstatters : »Ist ein Soldat in
einer Krisensitu ation unsicher, da er nicht seine
Rechte und Pflichten kennt, so zögert er und wird
verwundb ar. Rechtskenntnisse sind heute unver-
zichtb ar für den entschiedenen Einsatz und so
wichtig wie noch nie zuvor. « Schenkt man dem B e-
richt Glauben, so »begannen schon b eim B etreten
des Konferenzgeb äude s die Diskussionen üb er
grundsätzliche Fragen der Rechtslehren . Truppen-
dienstrichter, Wehrdisziplinaranwälte , Rechtsleh-
rer und Rechtsb erater leisteten sich tief greifende
D eb atten und stellten in ihren Erörterungen
grundsätzliche Fragen, die es auf der Tagung zu b e-
antworten galt. « Selb st »neue Rechtsunterrichtsin-
halte des Bundesministeriums der Verteidigung«
wurden auf der Tagung präsentiert. Wunderlicher-
weise scheint ein Thema während die ser so unge-
mein progre ssiven Veranstaltung indes überhaupt
keine Erwähnung gefunden zu hab en – das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts zur Gehorsams-
verweigerung des Maj ors Florian Pfaff nämlich .

Ange sichts dieser offenkundigen und vielfach
b elegb aren D esinformationspolitik kann es nicht
überraschen, wenn aus dem B endlerblock zur Cau-
sa Pfaff lakonisch verlautet : »Nach derzeitiger Er-
kenntnis sind durch das Urteil keine negativen
Auswirkungen auf die Einsatzb ereitschaft der
Truppe zu erwarten . « D a kaum ein Bunde swehrsol-
dat das Leipziger Urteil üb erhaupt kennt, steht die s
in der Tat nicht zu b efürchten .

Jürgen Rose ist Diplo m-Pädagoge und Berufsoffi-

zier der Bundeswehr im Ra nge eines Oberstleut-

nan ts. Als »Staa tsbürger in Un iform « n im m t er m it

diesem Beitrag sein Grundrech t a uf freie Mei-

n ungsäußerung wahr, a uch (und gerade) wenn

sich diese Mein ung n ich t m it der der politischen

und m ilitärischen Führung der Bundeswehr de-

cken dürfte.
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m vergangenen Jahr j ährten sich zum 60 .
Mal die Atombomb enabwürfe auf Hiro shi-

ma und Nagasaki . Weltweit fanden Gedenkveran-
staltungen statt und einhellig wurden dabei die ato-
mare Abrüstung gefordert sowie der Verzicht auf
j eglichen Einsatz von Atomwaffen .

Wenige Monate zuvor, im Mai 2 0 0 5 , fand in New
York die fünfj ährliche Üb erprüfungskonferenz
de s Nichtverbreitungsvertrages (NVV) statt, auf
der die Vertreter der Nationen den Erfolg der Um-
setzung des NVV diskutieren und neue Ziele fe st-
setzen wollten . Jene Überprüfungskonferenz en-
dete j edo ch ergebnislo s . Die Atomwaffenstaaten
weigerten sich, über b ereits im Jahr 2 0 0 0 verein-
b arte Abrüstungsschritte zu sprechen .

Somit änderte sich an der Grundproblematik
der weltweiten atomaren Rü stung nichts : Immer
no ch befinden sich etwa 3 0 . 0 0 0 Atomwaffen im
B esitz von acht Atomwaffenstaaten . D avon sind ca.
1 7. 5 0 0 Atomwaffen sofort einsatzb ereit, 4 . 0 0 0 exis-
tieren im Zustand ständiger Hö chstalarmbereit-
schaft und könnten ihre Ziele somit innerhalb we-
niger Minuten erreichen .

Die se Situation und die Gefahr weltweiter krie-
gerischer und terroristischer Au seinandersetzun-
gen veranlasste Anfang de s vergangenen Jahres
den Friedensnob elpreisträger Mohammed Al-B ara-
dei in einem » Spiegel«-Interview zu der Einschät-
zung : »No ch nie war die Gefahr (eine s Atom-
krieges) so groß wie heute . Ein Atomkrieg rückt nä-
her, wenn wir uns nicht auf ein neues internationa-
les Kontrollsystem b esinnen . «

Die Gefahr eine s näherrückenden Atomkrieges
wird neb en den immer wieder genannten Szenari-
en (terroristische und extremistische Gruppierun-
gen bzw. ihnen nahestehende Länder im B esitz von
Atomwaffen) aktuell j edo ch von einer ganz ande-
ren Seite genährt : So hat Frankreichs Präsident Chi-
rac Anfang 2 0 0 6 die Weltöffentlichkeit mit der Dro-
hung eines Einsatze s von Atomwaffen gegen j ene
Staaten aufhorchen lassen, die den Terrorismus un-
terstützen . Die Führer dieser Länder, sowie alle ,
»die in der ein o der anderen Weise den Einsatz von
Massenvernichtungswaffen erwägen« , müssten
mit einer »entschlo ssenen und angemessenen Ant-
wort unsererseits« rechnen . »D ie se Antwort kann
konventionell sein . Sie kann ab er auch anderer Na-
tur sein« , so Chirac laut »Süddeutscher Zeitung«
während de s B esuchs eine s Atom-U-B o ot-Stütz-
punkte s in der Bretagne , womit er unverhohlen auf
einen möglichen Einsatz von Atomwaffen anspielt.
Und gleichzeitig stehen die Weichen im Iran-Atom-

waffenkonflikt no ch immer unvermindert in Rich-
tung eines neuen Kriege s .

Atomwaffen-Diskussion in Deutschland

D as Chirac ' sche atomare S äb elrasseln führte in
D eutschland zu konträren Re aktionen innerhalb
der Parteienlandschaft. So äußerte laut »Frankfur-
ter Rundschau« der CDU-Politiker und Vorsitzende
de s Auswärtigen Ausschusses , Ruprecht Polenz,
Verständnis für Chirac , während Politiker der
Bündnisgrünen, der FDP sowie der Linksp artei die
Haltung Chiracs scharf kritisierten . Die Entwick-
lungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul
(SPD) plädierte in einem Interview der »Frankfur-
ter Rundschau« gar dafür, »dass eine glob ale öffent-
liche Diskussion üb er die Notwendigkeit atomarer
Abrüstung geführt wird und dass meine Partei, die
SPD , in die ser Disku ssion die Initiative ergreift. «

D emgegenüb er vermeiden e s maßgebliche B er-
liner Politiker bisher konsequent, sich der delika-
ten Frage der nuklearen Teilhab e anzunehmen . Im
Rahmen j ener nukleare Teilhab e stellt die Bunde s-
wehr im rheinland-pfälzischen Büchel Tornado-
Kampfflugzeuge b ereit, um im sog . Ernstfall die
dort gelagerten US-amerikanischen Atomwaffen in
ihr Ziel zu fliegen . Täglich üben also die in Büchel
stationierten Piloten der Bundesluftwaffe einen
solchen potenziellen Einsatz von Atomwaffen .

D arin wird nicht nur von Vertretern der Frie-
densb ewegung ein Verstoß gegen den Nichtver-
breitungsvertrag, das Völkerrecht und das Grund-
ge setz ge sehen .

Bemühen um ein Ende
der atomaren Rüstung

B ereits seit den fünfziger Jahren gibt e s in
D eutschland eine Anti-Atomwaffenbewegung, die
nach ihren Anfängen im »Kampf gegen den Atom-
to d« ihre Ho chzeit nach dem NATO-D oppelb e-
schluss hatte , als in den 8 0er Jahren Zehntausende
Atomwaffengegner mit Sitzblo ckaden in Mutlan-
gen, Hasselb ach und an anderen Orten ihren Pro-
test gegen die Stationierung atomarer Mittelstre-
ckenraketen zum Ausdruck brachten . Die s führte
zu unzähligen Strafverfahren und Verurteilungen
wegen vermeintlicher Nötigung der die Atomwaf-
fenlager b ewachenden Soldaten . Erst 1 9 9 5 sollte
mit einer wegweisenden Entscheidung de s Bun-
de sverfassungsgerichts die ser juristische Spuk ein
Ende hab en, als die Nötigungs-Rechtsprechung in

Hermann Theisen

Aufruf zur Gründung der
»Stiftung Atomwaffen Abschaffen«
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S achen Sitzblo ckaden höchstrichterlich als Ver-
stoß gegen das Grundge setz b ewertet worden ist.
In der Folge mussten sämtliche Strafverfahren neu
aufgerollt werden, kam e s zu entsprechenden Frei-
sprüchen und wurden j ene etwa 2 0 0 Menschen,
die ihre Teilnahme an gewaltfreien Sitzblockaden
in bundesdeutsche Gefängnisse geführt hatte , da-
für zumindest finanziell entschädigt. Seit Mitte der
9 0er Jahre finden immer wieder Aktionen ver-
schiedener gewaltfreier Aktionsgruppen statt, zu-
dem b emühen sich eine Vielzahl von Gruppierun-
gen und Verb änden darum, dass das Thema Atom-
waffenb edrohung nicht in Verge ssenheit gerät.

Dieses Ringen um einen Abzug der in D eutsch-
land stationierten Atomwaffen bzw. darüb er hi-
naus um eine weltweite atomare Abrü stung, hat
ab er leider nach wie vor den Anschein, als gelinge
es nur punktuell, die Öffentlichkeit bzw. die maß-
geblichen Politiker zu erreichen . In der öffentli-
chen und politischen Diskussion blitzt das Thema
immer wieder kurzzeitig auf, ohne j edo ch damit
die Hoffnung zu nähren, es könnte auch nur annäh-
rend zu einem politischen Kurswechsel in der
Atomwaffenfrage kommen .

Die Stiftung Atomaffen Abschaffen

In dieser Situation entstand die Idee zur Grün-
dung einer Stiftung Atomwaffen Ab schaffen .

Die Stiftung soll Organisationen, Initiativen und
Menschen unterstützen, die sich für die Ächtung
und Ab schaffung von Atomwaffen einsetzen . Sie
soll zudem das Gedenken an die Opfer der Atom-
bomb enabwürfe auf Hiro shima und Nagasaki
wach halten und sich dafür einsetzen, dass sie – so-
wie auch die Opfer der Atomwaffentests – unter-
stützt werden . Zudem wird sie zweij ährlich einen

Jo sef-Rotblat-Preis vergeb en, um mit ihm Organisa-
tionen, Initiativen und Menschen au szuzeichnen,
die sich in herau sragender Weise im Sinne de s Stif-
tungsgedankens engagiert hab en .

Neb en ihrer fördernden Tätigkeit wird die Stif-
tung auch operativ tätig sein . So sollen eigene Pro-
j ekte und Kamp agnen entwickelt und ange stoßen
werden und die b ereits b estehenden Anti-Atom-
waffen-B emühungen vernetzt werden .

Dringender Unterstützungsbedarf

Um eine Stiftung gründen zu können, sind
5 0 . 0 0 0 Euro notwendig, damit diese effektiv arb ei-

ten kann, ein Mehrfache s davon . D eshalb werden
dringend Spenden b enötigt, wofür b ei der GLS-Ge-
meinschaftsb ank ein Konto eingerichtet wurde
(Sonderkonto Theisen, Konto 60 0 8 7 78 5 0 0 , B ank-
leitzahl 4 3 0 609 67) . Eb enso dringend sind Zu stif-
tungen erwünscht. Fragen hierzu b eantwortet der
Autor diese s Artikels gerne .

Zum Unterstützerkreis der Stiftung Atomwaffen
Ab schaffen gehören die Politologen Prof. Dr. Mi-
chael Th . Greven, Prof. Dr. Wolf-Dieter Narr und
Prof. Dr. Fritz Vilmar ; der Philo soph Prof. Dr. Ernst
Tugendhat ; die Soziologen Prof. Dr. Marianne Gro-
nemeyer und Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer; die
Politiker Peter Conradi, Dr. Gregor Gysi und O skar
Lafontaine ; die Bürgerrechtler Peggy Parnass , Han-
ne und Klau s Vack; der Psychologe Prof. Dr. Jo a-
chim Funke ; die Theologin Prof. Dr. Luise
Schottroff; der Physiker Prof. Dr. Hartwig Spitzer;
der Chemiker Prof. Dr. Jörn Manz; der Psychiater
Prof. Dr. Dr. Klau s D örner; der Mediziner Prof. Dr.
Ulrich Gottstein; der Atomphysiker Prof. Dr. Klau s
Traub e ; der Aufsichtsratsvorsitzende der GLS Ge-
meinschaftsb ank Dr. Henner Ehringhaus ; Leverku-
sens Ob erbürgermeister Ernst Küchler, Münchens
Ob erbürgermeister Christian Ude , Freiburgs
Ob erbürgermeister Dr. Dieter S alomon und Mut-
langens Bürgermeister Peter Seyfried ; der Ehren-
vorsitzende de s Ö sterreichischen Versöhnungs-
bunde s Prof. Ernst Schwarcz sowie der Musiker
Konstantin Wecker.

Mögen sich weitere , eb enso vielfältige Men-
schen, dem Unterstützerkreis anschließen und
sich dab ei vielleicht der Worte von Erich Fried in
seinem »Ge spräch mit einem Üb erleb enden« erin-
nern : »Hast Du no ch etwas zu sagen zu dem was du
nicht ge sagt hast? Ja, Dich zu fragen, was hättest Du
an meiner Stelle getan? D as weiß ich nicht und ich
kann üb er dich nicht richten . Nur eine s weiß ich :
Morgen wird keiner von uns leb en bleib en, wenn
wir heute wieder nichts tun . «

Kontaktadresse : Stiftung Atomwaffen Ab schaffen,
Hermann Theisen, Moltke straße 3 5 , 69 1 2 0 Heidel-
b erg, Telefon 0 62 2 1 -4 0 1 3 04 , 0 1 7 7-2 1 689 8 5 , eMail
hermann . theisen@ t-online . de

Hermann Theisen ist DFG- VK-Mitglied und seit

Jahren aktiv im Engagemen t gegen A to m waffen.
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ie atomare Katastrophe von Tschernobyl
vom 2 6 . April 1 9 8 6 wurde zum Symb ol für

eine verfehlte Energiepolitik, deren Gefahrenpo-
tenzial untragb ar ist. Die Folgen des Super-GAUs
von Tschernobyl wurden vertuscht, verharmlo st,
b agatellisiert, verdrängt. D abei ist der Atomunfall
von Tschernobyl für viele Millionen Menschen im-
mer no ch ho chaktuell : in der Ukraine , Weißruss-
land , Russland , Polen, ab er auch in West- und Nord-
europ a. Sie leiden bis heute unter den Folgen der
Katastrophe .

Der Atomtod bedroht uns alle:
durch Atomkraftwerke und Atomwaffen.
Deshalb fordern wir:
Atomkraftwerke abschalten!

Tschernobyl 1 9 8 6 zeigt, dass der B etrieb von
Atomkraftwerken ein »Restrisiko« von ungeheu-
rem Au smaß birgt. Selb st b ei den hö chsten Sicher-
heitsstandards b esteht das Risiko eine s Kern-
schmelzunfalls , eines GAUs . D o ch schon der stö-
rungsfreie Normalb etrieb von
AKWs bringt erhebliche Ge-
fahren . So geb en AKWs , Atom-
müll-Zwischenlager sowie
Atommülltransporte stetig ra-
dio aktive Strahlen und Partikel
ab , die insbe sondere Kreb s ver-
ursachen und das Erbgut schä-
digen können . Zudem wächst
mit j eder Stunde fortlaufenden
B etrieb s die Menge an radio ak-
tivem Atommüll, für den es bis-
her no ch auf der ge samten Er-
de kein geeignetes Endlager
gibt. Ein solches mu ss dafür dienen, den ho chgifti-
gen Atommüll für mehrere hunderttau send Jahre
sicher von der Umwelt abgeschottet zu verwahren .
Eine weitere ernsthafte B edrohung b esteht in ge-
zielten Terrorattacken auf AKWs .

Die Nutzung der Atomenergie lässt sich weder
moralisch no ch politisch rechtfertigen . Tscherno-
byl – das hätte der Anfang vom Ende der Atomener-
gie sein können . Ab er 2 0 Jahre danach ist der Au s-
stieg aus der Atomkraft national und international
in Frage ge stellt. Die Atomlobby führt Klimawan-
del sowie Verteuerung von Öl und Gas als Argu-
mente an, um der Atomkraft eine Renaissance zu
b ereiten . D o ch die ohnehin schon viel zu langen

Restlaufzeiten für deutsche Atomkraftwerke dür-
fen nicht verlängert werden . Jeder Tag Atomkraft
könnte einer zuviel sein . D eshalb setzen wir uns ein
für einen Atomausstieg, der diesen Namen auch
verdient.

Atomwaffen abschaffen!

Heute b edrohen uns rund 2 8 . 0 0 0 Atomwaffen
im B esitz von acht o der neun Atomwaffenstaaten .
Mit die ser geb allten Ladung an Vernichtungskraft
kann unsere Welt gleich mehrere Male zerstört
werden . Zunehmend b edrohlich wird die Situation
no ch dadurch, dass in den kommendenJahren eine
Reihe weiterer Länder in den B e sitz von Atomwaf-
fen gelangen könnten . Warum sollten sie darauf
verzichten, wenn die j etzigen Atomwaffenstaaten
keine Abrüstung betreib en? Schon b ald könnte
de shalb die Zahl der Atommächte auf 2 0 bis 3 0 an-
gewachsen sein . Zivile und militärische Nutzung
der Atomtechnologie lassen sich nicht saub er von
einander trennen . Die s ist einer der Gründe für den

aktuellen Atomkonflikt mit
dem Iran . Länder die nach
Atomwaffen streben, werden
dies stets üb er die Brücke der
Atomkraft versuchen . D er Au s-
b au der Atomkraft trägt
zwangsläufig zur Verbreitung
von Atomwaffen b ei .

D as Gedenken am 2 0 . Jah-
restag der Katastrophe von
Tschernobyl mahnt unerbitt-
lich, dass die Welt frei werden
muss von Atomkraftwerken
und Atomwaffen ! Alternativen

müssen dringend weiterentwickelt und vor allem
konsequent umge setzt werden . Atomare Abrü s-
tung heißt für D eutschland zuallererst : die no ch
immer in den US-Stützpunkten Büchel und Ram-
stein stationierten amerikanischen Atomwaffen
müssen umgehend abgezogen werden .

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung durch die Sonne

Wir setzen uns dafür ein, die fo ssil-atomare Ener-
giewirtschaft vollständig abzulö sen durch konse-
quente Energie-Einsp arung, durch Erhöhung der
Energie-Effizienz und vor allem durch die Nutzung

Erklärung zum 2 0 . Jahrestag des Super-GAUs
von Tschernobyl am 2 6. April 2 0 0 6

Für eine grundlegende Wende
in der Energiepolitik
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Dieser Text soll am 26. April in einer

überregio nalen Tageszeitung (»Fra nk-

furter Rundscha u« oder » taz«) als A nzei-

gen erscheinen − zusam men m it den

Na men m öglichst vieler Un terstützerIn-

nen. In itiiert wurde diese A nzeigen-

ka mpagne vo m Lebensha us Sch wäbi-

sche Alb und dem In terna tio nalen Ver-

söhn ungsbund, La ndesgruppe Baden-

Württem berg. Weitere Informa tio nen

im In ternet: www. lebensha us-alb. de
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Leitsätze: (. . .) 2 . Art. 3 5 Ab s . 2 S atz 2 und Ab s . 3 S atz
1 GG erlaubt es dem Bund nicht, die Streitkräfte b ei
der B ekämpfung von Naturkatastrophen und b e-
sonders schweren Unglücksfällen mit spezifisch
militärischen Waffen einzusetzen .
3 . Die Ermächtigung der Streitkräfte , gemäß § 14
Ab s . 3 des Luftsicherheitsgesetze s durch unmittel-
b are Einwirkung mit Waffengewalt ein Luftfahr-
zeug abzu schießen, das gegen das Leb en von Men-
schen eingesetzt werden soll, ist mit dem Recht auf
Leben nach Art. 2 Ab s . 2 S atz 1 GG in Verbindung
mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Ab s . 1
GG nicht vereinb ar, soweit davon tatunb eteiligte
Menschen an B ord de s Luftfahrzeugs b etroffen
werden .

BVerfG, Urteil vom 15 . 02 . 2 0 0 6
Aktenzeichen: 1 BvR 3 57/0 5

Aus den En tscheidungsgründen:

C . Die Verfassungsb eschwerde ist auch b egrün-
det. § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG ist mit Art. 2 Ab s . 2 S atz 1 in
Verbindung mit Art. 8 7 a Ab s . 2 und Art. 3 5 Ab s . 2
und 3 sowie in Verbindung mit Art. 1 Ab s . 1 GG un-
vereinb ar und nichtig .

I . Art. 2 Ab s . 2 S atz 1 GG gewährleistet das Recht
auf Leb en als Freiheitsrecht (vgl . BVerfGE 89 , 1 2 0 ,
1 3 0) . Mit diesem Recht wird die biologisch-physi-
sche Existenz j ede s Menschen vom Zeitpunkt ihre s
Entstehens an bis zum Eintritt des Todes unabhän-
gig von den Leb ensumständen de s Einzelnen, sei-
ner körperlichen und seelischen B efindlichkeit,
gegen staatliche Eingriffe ge schützt. Jedes mensch-
liche Leb en ist als solches gleich wertvoll (vgl .

BVerfGE 39 , 1 , 5 9) . Obwohl es innerhalb der grund-
gesetzlichen Ordnung einen Hö chstwert darstellt
(vgl . BVerfGE 39 , 1 , 4 2 ; 4 6 , 1 60 , 1 64 ; 49 , 2 4 , 5 3 ) ,
steht allerdings auch dieses Recht nach Art. 2 Ab s . 2
Satz 3 GG unter Ge setzesvorbehalt. Auch in das
Grundrecht auf Leb en kann de shalb auf der Grund-
lage eine s förmlichen Parlamentsgesetze s (vgl .
BVerfGE 2 2 , 1 8 0 , 2 1 9) eingegriffen werden . Vo-
raussetzung dafür ist ab er, dass das betreffende Ge-
setz in j eder Hinsicht den Anforderungen de s
Grundgesetze s entspricht. E s muss kompetenzge-
mäß erlassen worden sein, nach Art. 1 9 Ab s . 2 GG
den Wesensgehalt des Grundrechts unangetastet
lassen und darf auch sonst den Grundentscheidun-
gen der Verfassung nicht widersprechen .

II . Die sen Maßstäb en wird die angegriffene Vor-
schrift de s § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG nicht gerecht.

1 . Sie greift in den Schutzbereich des durch Art.
2 Ab s . 2 S atz 1 GG garantierten Grundrechts auf Le-
b en sowohl der B esatzung und der Passagiere de s
von einer Einsatzmaßnahme nach § 14 Ab s . 3 Luft-
SiG b etroffenen Luftfahrzeugs als auch derer ein,
die dieses im Sinne die ser Vorschrift gegen das Le-
b en von Menschen einsetzen wollen . Die Inan-
spruchnahme der Ermächtigung zur unmittelb a-
ren Einwirkung mit Waffengewalt auf ein Luftfahr-
zeug nach § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG führt praktisch im-
mer zu de ssen Ab sturz . Die ser wiederum hat mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den
To d , also die Vernichtung des Leb ens aller seiner
Insassen zur Folge .

2 . Für diesen Eingriff lässt sich eine verfassungs-
rechtliche Rechtfertigung nicht anführen . § 1 4
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eine s umfassenden Energiemix au s Erneuerb aren
Energien . D er in D eutschland und in anderen Län-
dern eingeleitete Strukturwandel zu Erneuerb aren
Energien muss konsequent fortge setzt werden .

Eine solche Energiepolitik verhindert die Gefah-
ren, die durch die Atomkraft heraufbe schworen
werden . Sie trägt nicht zur Klimakatastrophe und
Gesundheitsgefährdung durch die Vergiftung der
Umwelt bei . Wer von dezentral erzeugten Erneuer-
b aren Energien lebt, muss nicht rund um die Welt
Kriege führen um knappe Rohstoffe wie Öl, Kohle ,
Gas und Uran; er liefert kein Futter für den B au von
Atomb omb en . D er weltweite Wechsel zu dezentral

erzeugten Erneuerb aren Energien kann verhin-
dern helfen, dass die Armut durch die Verteuerung
des Öls no ch mehr steigt. D er weitere Ausb au der
Erneuerb aren Energien bringt täglich neue Ar-
b eitsplätze .

Die Nutzung der Erneuerb aren Energien för-
dert also Frieden und Gerechtigkeit und trägt zur
Erhaltung der natürlichen Leb ensgrundlagen b ei .
E s gibt einen Fluchtweg au s dem Treibhaus . D er
Krieg gegen die Natur und die Kriege zwischen
Staaten können üb erwunden werden . Kein Kind
auf dieser Welt mu ss in Zukunft verhungern . Eine
andere Welt ist möglich !
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Ab s . 3 LuftSiG kann in formeller Hinsicht schon
nicht auf eine Ge setzgebungskompetenz des Bun-
de s gestützt werden (a) . Die Vorschrift verstößt da-
rüb er hinaus , soweit von ihr nicht nur diej enigen,
die das Luftfahrzeug als Waffe missbrauchen wol-
len, sondern außerdem Personen b etroffen wer-
den, welche die Herb eiführung de s in § 1 4 Ab s . 3
LuftSiG vorau sge setzten erheblichen Luftzwi-
schenfalls nicht zu verantworten hab en, auch ma-
teriell gegen Art. 2 Ab s . 2 S atz 1 GG (b) . (. . . )

b) § 14 Ab s . 3 LuftSiG steht darüb er hinau s im
Hinblick auf die Menschenwürdegarantie des Art.
1 Ab s . 1 GG (aa) auch materiell mit Art. 2 Ab s . 2 S atz
1 GG nicht in Einklang, soweit er e s den Streitkräf-
ten gestattet, Luftfahrzeuge abzu schießen, in de-
nen sich Menschen als Opfer eine s Angriffs auf die
Sicherheit de s Luftverkehrs im Sinne des § 1 Luft-
SiG befinden (bb) . Nur soweit sich die Einsatzmaß-
nahme des § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG gegen ein unb e-
mannte s Luftfahrzeug o der gegen den − o der diej e-
nigen richtet, denen ein solcher Angriff zuzurech-
nen ist, b egegnet die Vorschrift keinen materiell-
verfassungsrechtlichen B edenken (cc) .

aa) D as durch Art. 2 Ab s . 2 S atz 1 GG gewährleis-
tete Grundrecht auf Leben steht gemäß Art. 2 Ab s . 2
S atz 3 GG unter dem Vorb ehalt de s Ge setzes (vgl .
auch ob en unter C I) . D as einschränkende Ge setz
muss ab er seinerseits im Lichte die ses Grundrechts
und der damit eng verknüpften Menschenwürde-
garantie de s Art. 1 Ab s . 1 GG gesehen werden . D as
menschliche Leb en ist die vitale B asis der Men-
schenwürde als tragendem Konstitutionsprinzip
und ob erstem Verfassungswert (vgl . BVerfGE 39 , 1 ,
4 2 ; 72 , 1 0 5 , 1 1 5 ; 1 09 , 2 79 , 3 1 1 ) . Jeder Mensch b e-
sitzt als Person die se Würde , ohne Rücksicht auf
seine Eigenschaften, seinen körperlichen o der
geistigen Zustand , seine Leistungen und seinen so-
zialen Status (vgl . BVerfGE 87, 2 09 , 2 2 8 ; 9 6 , 375 ,
39 9) . Sie kann keinem Menschen genommen wer-
den . Verletzb ar ist ab er der Achtungsanspruch, der
sich au s ihr ergibt (vgl . BVerfGE 87, 2 09 , 2 2 8) . D as
gilt unabhängig auch von der voraussichtlichen
D auer des individuellen menschlichen Leb ens
(vgl . BVerfGE 3 0 , 1 73 , 1 9 4 zum Anspruch de s Men-
schen auf Achtung seiner Würde selb st nach dem
To d) .

D em Staat ist es im Hinblick auf diese s Verhältnis
von Leb ensrecht und Menschenwürde einerseits
untersagt, durch eigene Maßnahmen unter Ver-
stoß gegen das Verb ot der Missachtung der
menschlichen Würde in das Grundrecht auf Leb en
einzugreifen . Andererseits ist er auch gehalten, j e-
de s menschliche Leb en zu schützen . Die se Schutz-
pflicht gebietet e s dem Staat und seinen Organen,
sich schützend und fördernd vor das Leb en j edes
Einzelnen zu stellen; das heißt vor allem, e s auch
vor rechtswidrigen An − und Eingriffen von Seiten
Dritter zu b ewahren (vgl . BVerfGE 39 , 1 , 4 2 ; 4 6 ,
1 60 , 1 64 ; 5 6 , 5 4 , 73 ) . Ihren Grund hat auch die se

Schutzpflicht in Art. 1 Ab s . 1 S atz 2 GG, der den
Staat ausdrücklich zur Achtung und zum Schutz der
Menschenwürde verpflichtet (vgl . BVerfGE 4 6 ,
1 60 , 1 64 ; 49 , 89 , 1 4 2 ; 8 8 , 2 0 3 , 2 5 1 ) .

Was diese Verpflichtung für das staatliche Han-
deln konkret b edeutet, lässt sich nicht ein für alle-
mal ab schließend b e stimmen (vgl . BVerfGE 45 ,
1 87, 2 2 9 ; 9 6 , 375 , 39 9 f.) . Art. 1 Ab s . 1 GG schützt
den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedri-
gung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und
ähnlichen Handlungen durch Dritte o der durch
den Staat selb st (vgl . BVerfGE 1 , 97, 1 04 ; 1 07, 2 75
2 8 4 ; 1 09 , 2 79 , 3 1 2 ) . Ausgehend von der Vorstellung
de s Grundge setzgeb ers , dass e s zum Wesen de s
Menschen gehört, in Freiheit sich selb st zu b estim-
men und sich frei zu entfalten, und dass der Einzel-
ne verlangen kann, in der Gemeinschaft grundsätz-
lich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert an-
erkannt zu werden (vgl . BVerfGE 45 , 1 87, 2 2 7 f.) ,
schließt e s die Verpflichtung zur Achtung und zum
Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus,
den Menschen zum bloßen Obj ekt des Staate s zu
machen (vgl . BVerfGE 2 7, 1 , 6) ; 45 , 1 87, 2 2 8 ; 9 6 , 375 ,
39 9) . Schlechthin verb oten ist damit j ede B ehand-
lung des Menschen durch die öffentliche Gewalt,
die dessen Subj ektqualität, seinen Status als Rechts-
subj ekt, grundsätzlich in Frage stellt (vgl . BVerfGE
3 0 , 1 , 2 6 ; 8 7, 2 09 , 2 2 8 ; 9 6 , 375 , 39 9) , indem sie die
Achtung des Wertes vermissen lässt, der j edem
Menschen um seiner selb st willen, kraft seines Per-
sonseins , zukommt (vgl . BVerfGE 3 0 , 1 , 2 6 ; 1 09 ,
2 79 , 3 1 2 f.) . Wann eine solche B ehandlung vorliegt,
ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situati-
on zu konkretisieren, in der e s zum Konfliktfall
kommen kann (vgl . BVerfGE 3 0 , 1 , 2 5 ; 1 0 9 , 2 79 ,
3 1 1 ) .

bb) Nach diesen Maßstäb en ist § 1 4 Ab s . 3 Luft-
SiG auch mit Art. 2 Ab s . 2 S atz 1 in Verbindung mit
Art. 1 Ab s . 1 GG nicht vereinb ar, soweit vom Ab-
schuss eines Luftfahrzeugs Personen b etroffen
werden, die als dessen B e satzung und Passagiere
auf die Herb eiführung des in § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG vo-
rausgesetzten nichtkriegerischen Luftzwischen-
falls keinen Einfluss genommen haben .

aaa) In der Situation, in der sich die se Personen
in dem Augenblick b efinden, in dem die Anor-
dnung der unmittelb aren Einwirkung mit Waffen-
gewalt auf das in den Luftzwischenfall verwickelte
Luftfahrzeug gemäß § 14 Ab s . 4 S atz 1 LuftSiG er-
folgt, muss nach § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG davon au szuge-
hen sein, dass das Luftfahrzeug gegen das Leb en
von Menschen eingesetzt werden soll . D as Luft-
fahrzeug muss , wie es in der Ge setzesb egründung
heißt, von denen, die e s in ihre Gewalt gebracht ha-
b en, zur Angriffswaffe umfunktioniert worden
sein (vgl . BT-Drucks 1 5/2 3 61 , S . 2 0 zu § 1 3 Ab s . 1 ) ,
es muss selb st von den Straftätern als Tatwaffe ,
nicht lediglich als Hilfsmittel zur Tatbegehung ziel-
gerichtet gegen das Leb en von Menschen ver-
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wandt werden (vgl . BT-Drucks 1 5/2 3 61 , S . 2 1 zu
§ 14 Ab s . 3 ) , die sich in dem B ereich aufhalten, in

dem das Luftfahrzeug zum Ab sturz gebracht wer-
den soll . In dieser Extremsitu ation, die zudem
durch die räumliche Enge eine s im Flug b efindli-
chen Luftfahrzeugs geprägt ist, sind Passagiere und
B e satzung typischerweise in einer für sie ausweg-
lo sen Lage . Sie können ihre Leb ensumstände nicht
mehr unabhängig von anderen selb stb estimmt b e-
einflussen .

Dies macht sie zum Obj ekt nicht nur der Täter.
Auch der Staat, der in einer solchen Situation zur
Abwehrmaßnahme de s § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG greift,
behandelt sie als bloße Obj ekte seiner Rettungsak-
tion zum Schutze anderer. Die Ausweglo sigkeit
und Unentrinnb arkeit, welche die Lage der als Op-
fer b etroffenen Flugzeuginsassen kennzeichnen,
bestehen auch gegenüber denen, die den Ab schuss
des Luftfahrzeugs anordnen und durchführen .
Flugzeugb esatzung und -p assagiere können die-
sem Handeln de s Staate s auf Grund der von ihnen
in keiner Weise beherrschb aren Gegeb enheiten
nicht ausweichen, sondern sind ihm wehr- und hilf-
lo s au sgeliefert mit der Folge , dass sie zusammen
mit dem Luftfahrzeug gezielt abgescho ssen und in-
folgede ssen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit getötet werden . Eine solche B ehand-
lung missachtet die B etroffenen als Subj ekte mit
Würde und unveräußerlichen Rechten . Sie werden
dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung an-
derer b enutzt wird , verdinglicht und zugleich ent-
rechtlicht ; indem über ihr Leben von Staats wegen
einseitig verfügt wird , wird den als Opfern selb st
schutzb edürftigen Flugzeuginsassen der Wert ab-
gespro chen, der dem Menschen um seiner selb st
willen zukommt.

bbb) Dies ge schieht zudem unter Umständen,
die nicht erwarten lassen, dass in dem Augenblick,
in dem gemäß § 1 4 Ab s . 4 S atz 1 LuftSiG üb er die
Durchführung einer Einsatzmaßnahme nach § 14
Ab s . 3 LuftSiG zu entscheiden ist, die tatsächliche
Lage immer voll üb erblickt und richtig einge-
schätzt werden kann . Auch ist nicht ausgeschlo s-
sen, dass Verhaltensabläufe eintreten, die den Ein-
satz der Maßnahme nicht mehr erforderlich sein
lassen . Nach den Erkenntnissen, die der Senat auf
Grund der im Verfahren abgegeb enen schriftli-
chen Stellungnahmen und der Äußerungen in der
mündlichen Verhandlung gewonnen hat, kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die tatsäch-
lichen Voraussetzungen für die Anordnung und
Durchführung einer solchen Maßnahme stets mit
der dafür erforderlichen Gewissheit festgestellt
werden können .

( 1 ) Vor allem die Vereinigung Co ckpit hat da-
rauf hingewiesen, schon die Fe ststellung, dass ein
erheblicher Luftzwischenfall im Sinne de s § 1 3 Ab s .
1 LuftSiG vorliegt und die ser die Gefahr eines b e-

sonders schweren Unglücksfalls begründet, sei j e
nach S achlage von großen Unsicherheiten geprägt.
Diese Fe ststellung könne nur selten mit Gewissheit
getroffen werden . Neuralgischer Punkt b ei der La-
geb eurteilung sei, inwieweit die möglicherweise
b etroffene Flugzeugb esatzung den Versuch o der
den Erfolg der Entführung eine s Luftfahrzeugs den
Entscheidungsträgern am B o den no ch mitteilen
könne . Gelinge das nicht, sei die Tatsachengrundla-
ge von Anfang an mit dem Makel einer Fehlinter-
pretation behaftet.

Auch die Erkenntnisse , die durch Aufklärungs −
und Üb erprüfungsmaßnahmen nach § 1 5 Ab s . 1
LuftSiG gewonnen werden sollen, sind nach Auf-
fassung der Vereinigung Co ckpit selb st b ei idealer
Wetterlage allenfalls vage . D er Annäherung von Ab-
fangj ägern an ein auffällig gewordene s Luftfahr-
zeug seien im Hinblick auf die damit verbundenen
Gefahren Grenzen gesetzt. Die Möglichkeit, die Si-
tuation und die Geschehnisse an B ord eines sol-
chen Luftfahrzeugs zu erkennen, sei de shalb selb st
b ei − zudem oft nur schwer herstellb arem − Sicht-
kontakt eingeschränkt. Die auf den ermittelten Tat-
sachen b eruhenden Einschätzungen hinsichtlich
Motivation und Zielen der Entführer eine s Luft-
fahrzeugs blieb en unter die sen Umständen im All-
gemeinen wohl bis zuletzt spekulativ. Die Gefahr
b ei der Anwendung des § 14 Ab s . 3 LuftSiG liege in-
folgede ssen darin, dass der Ab schussb efehl auf un-
gesicherter Tatsachengrundlage zu früh erteilt
werde , wenn der Einsatz von Waffengewalt im Rah-
men de s zur Verfügung stehenden, im Regelfall äu-
ßerst knappen Zeitfensters überhaupt no ch recht-
zeitig mit Aussicht auf Erfolg und ohne unverhält-
nismäßige Gefährdung unbeteiligter Dritter vorge-
nommen werden solle . D amit ein solcher Einsatz
wirkungsvoll sei, müsse de shalb von vornherein in
Kauf genommen werden, dass die Maßnahme mög-
licherweise gar nicht erforderlich sei . E s werde mit
anderen Worten häufig wohl mit Üb ermaß reagiert
werden müssen .

(2 ) Anhaltspunkte dafür, dass diese Einschät-
zung auf unre alistischen und daher unzutreffen-
den Annahmen beruhen könnte , sind im Verfahren
nicht hervorgetreten . Im Gegenteil hat auch die
Unabhängige Flugb egleiter Organisation UFO
nachvollziehb ar ausgeführt, dass die vom Bundes-
minister der Verteidigung o der seinem Vertreter
nach § 1 4 Ab s . 4 S atz 1 in Verbindung mit Ab s . 3
LuftSiG zu treffende Entscheidung auf der Grund-
lage weitgehend ungesicherter Informationen ge-
fällt werden müsse . Wegen der komplizierten und
fehleranfälligen Kommunikationswege einerseits
zwischen Kabinenpersonal und Co ckpit an B ord
eine s in einen Luftzwischenfall involvierten Luft-
fahrzeugs und andererseits zwischen Co ckpit und
den Entscheidungsträgern am B o den sowie im
Hinblick darauf, dass sich die Lage an B ord de s Luft-
fahrzeugs innerhalb von Minuten, j a Sekunden än-
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dern könne , sei e s für diej enigen, die auf der Erde
unter extremem Zeitdruck entscheiden mü ssten,
praktisch unmöglich, verlässlich zu b eurteilen, ob
die Voraussetzungen de s § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG vorlie-
gen . Die Entscheidung könne deshalb im Regelfall
nur auf Verdacht, nicht aber auf der Grundlage ge-
sicherter Erkenntnisse getroffen werden .

Die se B ewertung erscheint dem Senat nicht zu-
letzt deshalb überzeugend , weil das komplizierte ,
mehrfach gestufte und auf eine Vielzahl von Ent-
scheidungsträgern und B eteiligten angewiesene
Verfahren, das nach den § § 1 3 bis 1 5 LuftSiG durch-
laufen sein muss , bis e s zu einer Maßnahme nach
§ 1 4 Ab s . 3 LuftSiG kommen kann, im Ernstfall ei-

nen nicht unerheblichen Zeitaufwand erfordern
wird . Angesichts de s verhältnismäßig kleinen
Überfluggebiets Bunde srepublik D eutschland b e-
steht deshalb nicht nur ein immenser zeitlicher
Entscheidungsdruck, sondern damit auch die Ge-
fahr vorschneller Entscheidungen .

ccc) Auch wenn sich im B ereich der Gefahren-
abwehr Progno seunsicherheiten vielfach nicht
gänzlich vermeiden lassen, ist es unter der Geltung
de s Art. 1 Ab s . 1 GG schlechterdings unvorstellb ar,
auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächti-
gung unschuldige Menschen, die sich wie die B e-
satzung und die Passagiere eine s entführten Luft-
fahrzeugs in einer für sie hoffnungslo sen Lage b e-
finden, gegeb enenfalls sogar unter Inkaufnahme
solcher Unwägb arkeiten vorsätzlich zu töten . D a-
b ei ist hier nicht zu entscheiden, wie ein gleich-
wohl vorgenommener Ab schuss und eine auf ihn
b ezogene Anordnung strafrechtlich zu b eurteilen
wären (vgl . dazu und zu vergleichb aren Fallkon-
stellationen etwa O GHSt 1 , 3 2 1 , 3 3 1 ff. , 3 3 5 ff. ; 2 ,
1 1 7, 1 2 0 ff. ; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, B d .
I , 3 . Aufl . 1 9 97, S . 8 8 8 f. ; Erb , in : Münchener Kom-
mentar zum Strafge setzbuch, B d . 1 , 2 0 0 3 , § 3 4 Rn .
1 1 7 ff. ; Rudolphi, in : Systematischer Kommentar
zum Strafge setzbuch, B d . I , Allgemeiner Teil, Vor
§ 1 9 Rn . 8 , Stand : April 2 0 0 3 ; Kühl, Strafgesetz-

buch, 2 5 . Aufl . 2 0 04 , Vor § 3 2 Rn . 3 1 ; Tröndle/Fi-
scher, Strafge setzbuch, 5 2 . Aufl . 2 0 04 , Vor § 3 2 Rn .
1 5 , § 3 4 Rn . 2 3 ; Hilgendorf, in : Blaschke/Förs-
ter/Lumpp/Schmidt, Sicherheit statt Freiheit? ,
2 0 0 5 , S . 1 07, 1 3 0) . Für die verfassungsrechtliche B e-
urteilung ist allein entscheidend , dass der Gesetz-
geb er nicht durch Schaffung einer gesetzlichen
Eingriffsb efugnis zu Maßnahmen der in § 1 4 Ab s . 3
LuftSiG geregelten Art gegenüb er unb eteiligten,
unschuldigen Menschen ermächtigen, solche Maß-
nahmen nicht auf diese Weise als rechtmäßig quali-
fizieren und damit erlaub en darf. Sie sind als Streit-
kräfteeinsätze nichtkriegerischer Art mit dem
Recht auf Leben und der Verpflichtung de s Staates
zur Achtung und zum Schutz der menschlichen
Würde nicht zu vereinb aren .

( 1 ) So kann − anders als gelegentlich argumen-
tiert wird − nicht angenommen werden, dass derj e-
nige , der als B esatzungsmitglied o der Passagier ein
Luftfahrzeug b esteigt, mutmaßlich in de ssen Ab-
schuss und damit in die eigene Tötung einwilligt,
falls die se s in einen Luftzwischenfall im Sinne de s
§ 1 3 Ab s . 1 LuftSiG verwickelt wird , der eine Ab-

wehrmaßnahme nach § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG zur Folge
hat. Eine solche Annahme ist ohne j eden realisti-
schen Hintergrund und nicht mehr als eine leb ens-
fremde Fiktion .

(2 ) Auch die Einschätzung, diej enigen, die sich
als Unb eteiligte an B ord eines Luftfahrzeugs auf-
halten, das im Sinne des § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG gegen
das Leb en anderer Menschen eingesetzt werden
soll, seien ohnehin dem Tode geweiht, vermag der
mit einer Einsatzmaßnahme nach dieser Vorschrift
im Regelfall verbundenen Tötung unschuldiger
Menschen in einer für sie ausweglo sen Lage nicht
den Charakter eine s Verstoße s gegen den Wür-
de anspruch die ser Menschen zu nehmen . Mensch-
liche s Leb en und menschliche Würde genießen
ohne Rücksicht auf die D auer der physischen Exis-
tenz des einzelnen Menschen gleichen verfas-
sungsrechtlichen Schutz (vgl . ob en unter C I , II 2 b
aa) . Wer die s leugnet o der in Frage stellt, verwehrt
denj enigen, die sich wie die Opfer einer Flugzeug-
entführung in einer für sie alternativlo sen Notsi-
tuation b efinden, gerade die Achtung, die ihnen
um ihrer menschlichen Würde willen gebührt (vgl .
oben unter C II 2 b aa, bb aaa) .

D azu kommen auch hier Ungewissheiten im Tat-
sächlichen . Die Unsicherheiten, die die Lageb eur-
teilung im Anwendungsb ereich der § § 1 3 bis 1 5
LuftSiG im Allgemeinen kennzeichnen (vgl . vorste-
hend unter C II 2 b bb bbb) , beeinflussen notwen-
digerweise auch die Progno se darüb er, wie lange
Menschen, die sich an B ord eines zur Angriffswaffe
umfunktionierten Luftfahrzeugs b efinden, no ch
zu leb en hab en und ob no ch die Chance einer Ret-
tung b esteht. Eine verlässliche Au ssage darüb er,
dass das Leben dieser Menschen »ohnehin schon
verloren« sei, wird de shalb im Regelfall nicht ge-
troffen werden können .

(3 ) Eine andere B eurteilung rechtfertigt auch
nicht die Annahme , wer an B ord eine s Luftfahr-
zeugs in der Gewalt von Personen festgehalten
werde , die das Luftfahrzeug im Sinne des § 1 4 Ab s . 3
LuftSiG als Tatwaffe gegen das Leb en anderer Men-
schen einsetzen wollen, sei selb st Teil die ser Waffe
und mü sse sich als solcher b ehandeln lassen . Die se
Auffassung bringt geradezu unverhohlen zum Au s-
druck, dass die Opfer eine s solchen Vorgangs nicht
mehr als Menschen wahrgenommen, sondern als
Teil einer S ache gesehen und damit selb st verding-
licht werden . Mit dem Menschenbild de s Grundge-
setze s und der Vorstellung vom Menschen als ei-
nem We sen, das darauf angelegt ist, in Freiheit sich
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selb st zu b estimmen (vgl . BVerfGE 45 , 1 87, 2 2 7) ,
und das deshalb nicht zum reinen Obj ekt staatli-
chen Handelns gemacht werden darf, lässt sich die s
nicht vereinb aren .

(4) D er Gedanke , der Einzelne sei im Interesse
des Staatsganzen notfalls verpflichtet, sein Leben
aufzuopfern, wenn es nur auf die se Weise möglich
ist, das rechtlich verfasste Gemeinwe sen vor An-
griffen zu bewahren, die auf dessen Zusammen-
bruch und Zerstörung abzielen (so etwa Enders, in :
B erliner Kommentar zum Grundge setz, B d . 1 , Art.
1 Rn . 9 3 , Stand : Juli 2 0 0 5 ) , führt eb enfalls zu kei-
nem anderen Ergebnis . D ab ei braucht der Senat
nicht zu entscheiden, ob und gegeb enenfalls unter
welchen Umständen dem Grundgesetz über die
mit der Notstandsverfassung ge schaffenen Schutz-
mechanismen hinaus eine solche solidarische Ein-
standspflicht entnommen werden kann . D enn im
Anwendungsb ereich de s § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG geht e s
nicht um die Abwehr von Angriffen, die auf die B e-
seitigung des Gemeinwe sens und die Vernichtung
der staatlichen Rechts- und Freiheitsordnung ge-
richtet sind .

Die § § 1 3 bis 1 5 LuftSiG dienen im Rahmen der
Gefahrenabwehr der Verhinderung des Eintritts
von b esonders schweren Unglücksfällen im Sinne
des Art. 3 5 Ab s . 2 S atz 2 und Ab s . 3 GG . D erartige
Unglücksfälle können ausweislich der Ge setzesb e-
gründung politisch motiviert sein, ab er auch von
Kriminellen ohne politische Ab sichten o der von
geistig verwirrten Einzeltätern ausgehen (vgl . BT-
Drucks 1 5/2 3 6 1 , S . 1 4) . Auch wo sie im Einzelfall auf
politische Motive zurückgehen, werden, wie die
Einbindung der § § 1 3 ff. LuftSiG in das System der
Katastrophenb ekämpfung nach Art. 3 5 Ab s . 2 S atz
2 und Ab s . 3 GG zeigt, Vorgänge vorausgesetzt, die
nicht darauf zielen, den Staat selb st und seinen
Fortbe stand in Frage zu stellen . Für die Annahme
einer Einstandspflicht im dargelegten Sinne ist un-
ter diesen Umständen kein Raum .

(5 ) Schließlich lässt sich § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG auch
nicht mit der staatlichen Schutzpflicht zugunsten
derj enigen rechtfertigen, gegen deren Leb en das
im Sinne von § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG als Tatwaffe miss-
brauchte Luftfahrzeug einge setzt werden soll .

D em Staat und seinen Organen kommt b ei der
Erfüllung derartiger Schutzpflichten ein weiter
Einschätzungs-, Wertungs- und Ge staltungsb ereich
zu (vgl . BVerfGE 7 7, 1 70 , 2 1 4 ; 79 , 1 74 , 2 02 ; 9 2 , 2 6 ,
4 6) . Anders als die Grundrechte in ihrer Funktion
als subj ektive Abwehrrechte sind die sich aus dem
obj ektiven Gehalt der Grundrechte ergeb enden
staatlichen Schutzpflichten grundsätzlich unb e-
stimmt (vgl . BVerfGE 9 6 , 5 6 , 64) . Wie die staatli-
chen Organe solchen Schutzpflichten nachkom-
men, ist von ihnen prinzipiell in eigener Verant-
wortung zu entscheiden (vgl . BVerfGE 4 6 , 1 60 , 1 64 ;
9 6 , 5 6 , 6 4) . D as gilt auch für die Pflicht zum Schutz

des menschlichen Leb ens . Zwar kann sich gerade
mit Blick auf dieses Schutzgut in b esonders gelager-
ten Fällen, wenn anders ein effektiver Lebens-
schutz nicht zu erreichen ist, die Möglichkeit der
Auswahl der Mittel zur Erfüllung der Schutzpflicht
auf die Wahl eine s b estimmten Mittels verengen
(vgl . BVerfGE 4 6 , 1 60 , 1 64 f.) . Die Wahl kann ab er
immer nur auf solche Mittel fallen, deren Einsatz
mit der Verfassung in Einklang steht.

D aran fehlt e s im Fall des § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG . Die
Anordnung und Durchführung der unmittelb aren
Einwirkung auf ein Luftfahrzeug mit Waffengewalt
nach die ser Vorschrift lässt außer B etracht, dass
auch die in dem Luftfahrzeug festgehaltenen Opfer
eine s Angriffs Anspruch auf den staatlichen Schutz
ihres Lebens haben . Nicht nur, dass ihnen dieser
Schutz seitens des Staates verwehrt wird , der Staat
greift vielmehr selb st in das Leb en die ser Schutzlo-
sen ein . D amit missachtet j edes Vorgehen nach § 1 4
Ab s . 3 LuftSiG, wie au sgeführt, die Subj ektstellung
die ser Menschen in einer mit Art. 1 Ab s . 1 GG nicht
zu vereinb arenden Weise und das daraus für den
Staat sich ergeb ende Tötungsverb ot. D aran ändert
es nichts , dass diese s Vorgehen dazu dienen soll,
das Leb en anderer Menschen zu schützen und zu
erhalten .

cc) § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG ist dagegen mit Art. 2 Ab s .
2 S atz 1 in Verbindung mit Art. 1 Ab s . 1 GG insoweit
vereinb ar, als sich die unmittelb are Einwirkung
mit Waffengewalt gegen ein unb emanntes Luft-
fahrzeug o der ausschließlich gegen Personen rich-
tet, die das Luftfahrzeug als Tatwaffe gegen das Le-
b en von Menschen auf der Erde einsetzen wollen .

aaa) Insoweit steht der Anordnung und Durch-
führung einer Einsatzmaßnahme nach § 1 4 Ab s . 3
LuftSiG die Menschenwürdegarantie des Art. 1
Ab s . 1 GG nicht entgegen . D as versteht sich b ei
M aßnahmen gegen unb emannte Luftfahrzeuge
von selb st, gilt ab er auch im anderen Fall . Wer, wie
diej enigen, die ein Luftfahrzeug als Waffe zur Ver-
nichtung menschlichen Leb ens missbrauchen wol-
len, Rechtsgüter anderer rechtswidrig angreift,
wird nicht als bloßes Obj ekt staatlichen Handelns
in seiner Subj ektqu alität grundsätzlich in Frage ge-
stellt (vgl . oben unter C II 2 b aa) , wenn der Staat
sich gegen den rechtswidrigen Angriff zur Wehr
setzt und ihn in Erfüllung seiner Schutzpflicht ge-
genüb er denen, deren Leb en ausgelö scht werden
soll, abzuwehren versucht. E s entspricht im Gegen-
teil gerade der Subj ektstellung de s Angreifers ,
wenn ihm die Folgen seines selb stb estimmten Ver-
haltens persönlich zugerechnet werden und er für
das von ihm in Gang ge setzte Geschehen in Verant-
wortung genommen wird . Er wird daher in seinem
Recht auf Achtung der auch ihm eigenen menschli-
chen Würde nicht b eeinträchtigt.

D aran ändern auch die Unsicherheiten nichts ,
die sich b ei der Prüfung ergeb en können, ob die Vo-



3 8

M
e

ns
ch

e
nr

e
ch

te
raussetzungen für die Anordnung und Durchfüh-
rung einer Einsatzmaßnahme nach § 1 4 Ab s . 3 Luft-
SiG tatsächlich vorliegen (vgl . oben unter C II 2 b
bb bbb) . Diese Unsicherheiten sind in Fällen der
hier erörterten Art nicht mit denen vergleichb ar,
die im Regelfall anzunehmen sein werden, wenn
sich an B ord de s Luftfahrzeugs außer Straftätern
auch B esatzungsmitglieder und Passagiere b efin-
den . Wollen diej enigen, die das Luftfahrzeug in ih-
rer Gewalt hab en, die se s nicht als Waffe b enutzen,
ist also der entsprechende Verdacht nicht b egrün-
det, können sie aus Anlass der nach § 1 5 Ab s . 1 und
§ 1 4 Ab s . 1 LuftSiG durchgeführten Vorfeldmaß-

nahmen, etwa auf Grund der Androhung von Waf-
fengewalt oder eines Warnschusses , unschwer
durch Ko operation, b eispielsweise durch Ab dre-
hen o der das Landen der Maschine , zu erkennen ge-
b en, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. Auch
entfallen die spezifischen Schwierigkeiten, die sich
hinsichtlich der Kommunikation zwischen mögli-
cherweise von Straftätern b edrohtem Kabinenper-
sonal und Co ckpit und zwischen die sem und den
Entscheidungsträgern am B oden ergeb en können .
E s ist de shalb hier eher möglich, hinreichend ver-
lässlich und auch rechtzeitig fe stzu stellen, dass ein
Luftfahrzeug als Waffe für einen gezielten Ab sturz
missbraucht werden soll .

Gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich an
B ord eine s auffällig gewordenen Luftfahrzeugs Un-
b eteiligte aufhalten, b eziehen sich no ch verblei-
b ende Ungewissheiten − etwa hinsichtlich der
dem Luftzwischenfall zugrunde liegenden Motive
− auf einen Ge schehensablauf, der durch das Han-
deln derj enigen ausgelö st worden ist und abge-
wendet werden kann, gegen die sich die Abwehr-
maßnahme nach § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG ausschließlich
richtet. D amit verbundene Unwägb arkeiten sind
daher dem Verantwortungsb ereich der Straftäter
zuzurechen .

bbb) Die Regelung de s § 14 Ab s . 3 LuftSiG wird ,
soweit sie nur gegenüb er Personen an B ord eines
Luftfahrzeugs angewandt wird , das diese als Tat-
waffe gegen das Leb en von Menschen einsetzen
wollen, auch den Anforderungen de s Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes gerecht.

( 1 ) Die Vorschrift dient dem Ziel, Leben von
Menschen zu retten . D as ist im Hinblick auf den
Höchstwert, den das menschliche Leb en in der Ver-
fassungsordnung de s Grundgesetzes einnimmt
(vgl . ob en unter C I) , ein Regelungszweck von sol-
chem Gewicht, dass er den schwerwiegenden Ein-
griff in das Grundrecht auf Leb en der Täter an B ord
de s Luftfahrzeugs rechtfertigen kann .

(2 ) § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG ist zur Erreichung die ses
Schutzzwecks nicht schlechthin ungeeignet, weil
nicht ausgeschlo ssen werden kann, dass dieser im
Einzelfall durch eine Maßnahme nach § 1 4 Ab s . 3

LuftSiG gefördert wird (vgl . BVerfGE 3 0 , 2 9 2 , 3 1 6 ;
9 0 , 1 45 , 1 72 ; 1 1 0 , 14 1 , 1 64) . Unge achtet der geschil-
derten Einschätzungs − und Progno seunsicherhei-
ten (vgl . ob en unter C II 2 b bb bbb) sind Situ atio-
nen vorstellb ar, in denen verlässlich fe stge stellt
werden kann, dass sich an B ord eine s in einen
Luftzwischenfall verwickelten Luftfahrzeugs nur
daran b eteiligte Straftäter b efinden, und auch au s-
reichend sicher angenommen werden kann, dass
b ei einem Einsatz nach § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG nachteili-
ge Folgen für das Leb en von Menschen am B o den
nicht eintreten werden . Ob eine solche S achlage
gegeb en ist, hängt von der Lagebeurteilung im Ein-
zelfall ab . Führt sie zu der sicheren Einschätzung,
dass sich im Luftfahrzeug nur die Straftäter aufhal-
ten, und zu der Progno se , dass durch den Ab schu ss
de s Luftfahrzeugs die Gefahr für die durch die se s
am B oden b edrohten Menschen abgewendet wer-
den kann, wird der Erfolg, der mit § 1 4 Ab s . 3 Luft-
SiG erreicht werden soll, gefördert. Die Eignung
dieser Vorschrift für den mit ihr verfolgten Zweck
lässt sich de shalb nicht generell in Abrede stellen .

(3 ) Auch die Erforderlichkeit der Regelung zur
Zielerreichung ist in einem solchen Fall gegeb en,
weil ein gleich wirksames , das Recht auf Leb en der
Straftäter nicht o der weniger b eeinträchtigende s
Mittel nicht ersichtlich ist (vgl . BVerfGE 3 0 , 2 9 2 ,
3 1 6 ; 9 0 , 1 45 , 1 72 ; 1 1 0 , 1 4 1 , 1 64) .

D er Ge setzgeb er hat vor allem in den § § 5 bis 1 2
LuftSiG ein ganze s Bündel von M aßnahmen getrof-
fen, die alle im Sinne des § 1 LuftSiG dazu b e stimmt
sind , dem Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit
de s Luftverkehrs, insbe sondere vor Flugzeugent-
führungen, S ab otage akten und terroristischen An-
schlägen, zu dienen (im Einzelnen vgl . schon ob en
unter A I 2 b bb aaa [ 1 ] ) . Trotzdem hat er e s für er-
forderlich gehalten, mit den § § 1 3 bis 1 5 LuftSiG für
den Fall, dass auf Grund eines erheblichen Luftzwi-
schenfalls der Eintritt eine s b esonders schweren
Unglücksfalls in der B edeutung des Art. 3 5 Ab s . 2
S atz 2 o der Ab s . 3 GG zu b efürchten ist, Regelungen
mit speziellen Eingriffsb efugnissen und Schutz-
maßnahmen zu erlassen, die bis zur Ermächtigung
reichen, unter den Voraussetzungen de s § 1 4 Ab s . 3
LuftSiG als ultima ratio unmittelb ar mit Waffenge-
walt auf ein Luftfahrzeug einzuwirken . D em liegt
die nicht widerlegb are Einschätzung zugrunde ,
dass auch die umfangreichen Vorkehrungen nach
den § § 5 bis 1 1 LuftSiG ebenso wie die Erweiterung
der Aufgab en und B efugnisse der Luftfahrzeugfüh-
rer durch § 1 2 LuftSiG der Erfahrung nach einen ab-
solut sicheren Schutz vor einem Missbrauch von
Luftfahrzeugen für kriminelle Zwecke nicht bieten
können . Für andere denkb are Schutzmaßnahmen
kann nichts anderes gelten .

(4) Die Ermächtigung zur unmittelb aren Ein-
wirkung mit Waffengewalt auf ein Luftfahrzeug, in
dem sich nur Menschen b efinden, die die ses im Sin-
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ne des § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG missbrauchen wollen, ist
schließlich auch verhältnismäßig im engeren Sin-
ne . D er Ab schuss eine s solchen Luftfahrzeugs stellt
nach dem Ergebnis der Ge samtabwägung zwi-
schen der Schwere de s damit verbundenen Grund-
rechtseingriffs und dem Gewicht der zu schützen-
den Rechtsgüter (vgl . dazu BVerfGE 9 0 , 1 45 , 1 73 ;
1 04 , 3 37, 3 49 ; 1 1 0 , 1 4 1 , 1 65 ) eine angeme ssene , den
B etroffenen zumutb are Abwehrmaßnahme dar,
wenn Gewissheit üb er die tatb estandlichen Vo-
raussetzungen be steht.

(a) D er Grundrechtseingriff wiegt allerdings
schwer, weil der Vollzug der Einsatzmaßnahme
nach § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit zum Tod der Flugzeugin-
sassen führt. D o ch sind es die se in der hier ange-
nommenen Fallkonstellation selb st, die als Täter
die Notwendigkeit des staatlichen Eingreifens her-
beigeführt hab en und dieses Eingreifen j ederzeit
dadurch wieder abwenden können, dass sie von
der Verwirklichung ihres verbrecherischen Plans
Ab stand nehmen . Diej enigen, die das Luftfahrzeug
in ihrer Gewalt hab en, sind e s, die maßgeblich den
Geschehensablauf an B ord , ab er auch am B o den
be stimmen . Zu ihrer Tötung kann e s nur kommen,
wenn sicher erkennb ar ist, dass sie das von ihnen
beherrschte Luftfahrzeug zur Tötung von Men-
schen einsetzen werden, und wenn sie an die sem
Vorhab en festhalten, obwohl ihnen die damit für
sie selb st verbundene Leb ensgefahr bewu sst ist.
D as mindert das Gewicht des gegen sie gerichteten
Grundrechtseingriffs .

Auf der anderen Seite hab en diej enigen, deren
Leben durch die Eingriffsmaßnahme nach § 14
Ab s . 3 LuftSiG in Erfüllung der staatlichen Schutz-
pflicht ge schützt werden soll, im Zielb ereich de s
be ab sichtigten Flugzeugab sturzes im Regelfall
nicht die Möglichkeit, den gegen sie geplanten An-
griff abzuwehren, ihm insbe sondere auszuwei-
chen .

(b) Zu b e achten ist allerdings auch, dass durch
die Anwendung des § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG auf der Erde
nicht nur hoch gefährliche Anlagen b etroffen, son-
dern auch Menschen getötet werden können, die
sich in Gebieten aufhalten, in denen aller Voraus-
sicht nach Trümmer des unter Einwirkung von
Waffengewalt abge scho ssenen Luftfahrzeugs nie-
dergehen werden . Auch zum Schutz des Leb ens −
und der Ge sundheit − dieser Menschen ist der Staat
von Verfassungs wegen verpflichtet. D as kann b ei
einer Entscheidung nach § 1 4 Ab s . 4 S atz 1 LuftSiG
nicht unb erücksichtigt bleib en .

Dieser Aspekt b erührt ab er nicht den rechtli-
chen B estand der in § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG getroffenen
Regelung, sondern deren Anwendung im Einzel-
fall . Sie soll nach den im Verfahren abgegeb enen
Stellungnahmen ohnehin unterbleib en, wenn mit
Sicherheit erwartet werden muss , dass am B o den
über dicht b e siedeltem Gebiet durch herabfallen-
de Flugzeugteile Menschen zu Schaden kommen
o der gar ihr Leb en verlieren würden . Für die Frage ,
ob die Vorschrift den Anforderungen auch der ver-
fassungsrechtlichen Angeme ssenheit genügt,
reicht die Feststellung aus , dass Fallkonstellationen
denkb ar sind , in denen die unmittelb are Einwir-
kung auf ein nur mit Angreifern auf den Luftver-
kehr b e setztes Luftfahrzeug die Gefahr für das Le-
b en derer abwenden kann, gegen die das Luftfahr-
zeug als Tatwaffe einge setzt werden soll, ohne dass
durch den Ab schu ss gleichzeitig in das Leb en ande-
rer eingegriffen wird . D as ist, wie schon ausgeführt
(vgl . ob en unter C II 2 b cc bbb [ 2 ] ) , der Fall . § 1 4
Ab s . 3 LuftSiG ist damit, soweit er die unmittelb are
Einwirkung mit Waffengewalt auf ein unb emann-
te s o der nur mit Angreifern b e setztes Luftfahrzeug
erlaubt, auch verhältnismäßig im engeren Sinne .

ccc) Die We sensgehaltssperre des Art. 1 9 Ab s . 2
GG schließt eine solche M aßnahme gegenüb er die-
sem Personenkreis eb enfalls nicht aus . Im Hinblick
auf die außergewöhnliche Au snahmesituation, von
der § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG ausgeht, bleibt der We sens-
gehalt de s Grundrechts auf Leben im hier vorausge-
setzten Fall durch den mit die ser Vorschrift verbun-
denen Grundrechtseingriff so lange unangetastet,
wie gewichtige Schutzintere ssen Dritter den Ein-
griff legitimieren und der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit gewahrt ist (vgl . BVerfGE 2 2 , 1 8 0 , 2 1 9
f. ; 1 09 , 1 3 3 , 1 5 6) . B eide Voraussetzungen sind nach
den vorstehenden Ausführungen gegeb en (vgl . un-
ter C II 2 b cc bbb) .

III . D a e s dem Bund für § 1 4 Ab s . 3 LuftSiG schon
an der Gesetzgebungskompetenz mangelt, hat die
Vorschrift auch insoweit, als die unmittelb are Ein-
wirkung auf ein Luftfahrzeug mit Waffengewalt
materiellverfassungsrechtlich gerechtfertigt wer-
den kann, keinen B e stand . Die Regelung ist in vol-
lem Umfang verfassungswidrig und infolgedessen
gemäß § 9 5 Ab s . 3 S atz 1 BVerfGG nichtig . Für die
bloße Feststellung einer Unvereinb arkeit der ange-
griffenen Regelung mit dem Grundge setz ist unter
den gegebenen Umständen kein Raum . (. . . )
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Ja, ich möchte das Forum Pazifismu s-Ab o .
D ie B ezugsgebühr für e in volles Kale nd erj ahr

(4 H efte) b eträgt b eim No rm alab o 2 0 € zzgl . 2 €
für Po rto und Verp ackung; b e i B es tellung innerhalb

des l aufende n Kale nde rj ahres e ntsp re che nd we nige r. D ie
B ezugsgebühre n j ewe ils b is zum Ende de s Kalende rj ahres s ind zu

B eginn de s B ezuges fällig, d an ach zu B eginn de s Kale nde rj ahre s . D as Ab o n-
ne me nt ve rl änge rt s ich auto m atis ch um ein weite re s Kale nde rj ahr, we nn nicht
j ewe ils b is zum 3 0 . 1 1 . s chriftlich eine Kündigung zum J ahre s e nd e e rfolgt ist.

Mir is t b ekannt, d as s ich dies e B estellung innerh alb de r folgende n zwei Wo che n ohne B egrün-
dung b ei Fo rum P azifis mus , Po s tfach 15 0 35 4 , 70 076 Stuttgart s chriftlich wide rrufen kann . Zur
Fris twahrung genügt die re chtze itige Ab s endung . D ies b es tätige ich mit meiner Unters chrift.

D atum Unte rs chrift

Förderab o I (3 0 €) Förderabo II (4 0 €)

Förderab o III * (5 0 €) Normalab o (2 0 €)

Ich mö chte das ermäßigte Ab o für DFG-VK-Mitglieder ( 1 8 €)
Meine Mitgliedsnummer lautet :

Ich mö chte das ermäßigte Ab o für B SV-Mitglieder ( 1 8 €)
Zu den genannte n Ab o p reis e n ko mmen j eweils 2 € für Po rto und Ve rp ackung hinzu .
* D as Fö rderab o II I b einh alte t zus ätzlich den auto matis chen E rh alt einer CD-ROM mit dem

J ahre sinh alt im PDF-Fo rm at zum J ahres end e .
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(Organis atio n)

Vo rname

N ame
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Öff entl i ch e An h ör u n g der Bu n dest a gsfr a kti on DI E LI N KE

Mont a g, 22. Mai , 1 0 bi s 1 6 Uhr
Berl i n er Abgeordn et en h aus, Ni eder ki rch n erstr a ße 5, 1 01 1 1 Berl i n

Bu n des wehr i m Absei t s
Für di e Bei beh al t u n g des Gr u n dgeset zes − Kei n e Mi l i t ärei nsät ze i m I nl an d
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Recht sa n wal t ( a n gefr a gt)

8 Für di e Tr en n u n g vo n Pol i z ei u n d Mi l i t är;
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Deut sch er Bu n d es wehrver ba n d

8 Fu ß bal l - Spa ß o h n e Mi l i t är; Wi l ko Zi cht,
Bü n d ni s Akti ver Fu ß bal l - Fa n s
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